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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2011/89/EU des
 Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung
 der  Richtlinien  98/78/EG,  2002/87/EG,  2006/48/EG  und  2009/138/EG  hinsichtlich  der
 zusätzlichen Beaufsichtigung der Finanzunternehmen eines Finanzkonglomerats

 A.  Problem und Ziel

 Nach  Inkrafttreten  der  Richtlinie  2002/87/EG  des  Europäischen  Parlaments  und
 des  Rates  vom  16.  Dezember  2002  über  die  zusätzliche  Beaufsichtigung  der
 Kreditinstitute,  Versicherungsunternehmen  und  Wertpapierfirmen  eines  Finanz-
 konglomerats  und  zur  Änderung  der  Richtlinien  73/239/EWG,  79/267/EWG,
 92/49/EWG,  92/96/EWG,  93/6/EWG  und  93/22/EWG  des  Rates  und  der  Richt-
 linien  98/78/EG  und  2000/12/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates
 am  1.  Januar  2005  (Finanzkonglomerate-Richtlinie)  wurde  bei  ihrer  Anwen-
 dung  deutlich,  dass  die  Regelungen  für  die  zusätzliche  Beaufsichtigung  der
 Finanzunternehmen  eines  Finanzkonglomerats  in  bestimmten  Fällen  ihre  Ziele
 nicht  erreichten  und  Regelungslücken  bestanden.  Daher  wurde  auf  Vorschlag
 der  Europäischen  Kommission  die  Finanzkonglomerate-Richtlinie  (Richtlinie
 2002/87/EG)  durch  die  Richtlinie  2011/89/EU  des  Europäischen  Parlaments
 und  des  Rates  zur  Änderung  der  Richtlinien  98/78/EG,  2002/87/EG,  2006/48/
 EG  und  2009/138/EG  hinsichtlich  der  zusätzlichen  Beaufsichtigung  der  Finanz-
 unternehmen  eines  Finanzkonglomerats  (FiCoD-I-Richtlinie)  geändert.  Diese
 passt  zugleich  die  Richtlinie  98/78/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des
 Rates  vom  27.  Oktober  1998  über  die  zusätzliche  Beaufsichtigung  der  Versiche-
 rungsunternehmen  einer  Versicherungsgruppe  (Versicherungsgruppen-Richt-
 linie),  die  Richtlinie  2006/49/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates
 über  die  angemessene  Eigenkapitalausstattung  von  Wertpapierfirmen  und  Kre-
 ditinstituten  und  die  Richtlinie  2009/138/EG  des  Europäischen  Parlaments  und
 des  Rates  betreffend  die  Aufnahme  und  Ausübung  der  Versicherungs-  und  der
 Rückversicherungstätigkeit  (Solvabilität-II-Richtlinie)  an.  Die  FiCoD-I-Richt-
 linie  sorgt  ferner  neben  der  bereits  umgesetzten  Richtlinie  2010/78/EU  des  Eu-
 ropäischen  Parlaments  und  des  Rates  zur  Änderung  der  Richtlinien  98/26/EG,
 2002/87/EG,  2003/5/EG,  2003/41/EG,  2003/71/EG,  2004/39/EG,  2004/109/
 EG,  2005/60/EG,  2006/48/EG,  2006/49/EG  und  2009/65/EG  im  Hinblick  auf
 die  Befugnisse  der  Europäischen  Aufsichtsbehörde  (Europäische  Bankenauf-
 sichtsbehörde),  der  Europäischen  Aufsichtsbehörde  (Europäische  Aufsichtsbe-
 hörde  für  das  Versicherungswesen  und  die  betriebliche  Altersversorgung)  und
 der  Europäischen  Aufsichtsbehörde  (Europäische  Wertpapier-  und  Marktauf-
 sichtsbehörde)  (Omnibus-I-Richtlinie)  dafür,  dass  die  Finanzkonglomerate-
 Richtlinie  an  die  neue  europäische  Aufsichtsstruktur  angepasst  wird.  Die
 FiCoD- I-Richtlinie ist bis zum 10. Juni 2013 in nationales Recht umzusetzen.
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Die  Umsetzung  der  FiCoD-I-Richtlinie  in  deutsches  Recht  erfolgt  durch  dieses
 Gesetz.

 B.  Lösung

 Die  bislang  im  Kreditwesengesetz  und  im  Versicherungsaufsichtsgesetz  ent-
 haltenen  Regelungen  bezüglich  der  zusätzlichen  Beaufsichtigung  der  Finanzun-
 ternehmen  eines  Finanzkonglomerats  werden  in  einem  neuen  Finanzkonglo-
 merate-Aufsichtsgesetz  zusammengeführt  und  entsprechend  den  Vorgaben  der
 FiCoD-I-Richtlinie  ergänzt.  Dieses  Konzept  entspricht  der  sektorübergreifenden
 Bedeutung des Themas und der Systematik der EU-Richtlinien.

 Dieses  Vorgehen  bedingt  Änderungen  im  Kreditwesengesetz  und  im  Versiche-
 rungsaufsichtsgesetz.  Die  Verordnung  über  die  Angemessenheit  der  Eigenmit-
 telausstattung  von  Finanzkonglomeraten  (Finanzkonglomerate-Solvabilitäts-
 Verordnung)  vom  2.  September  2005  (BGBl.  I  S.  2688),  die  zuletzt  durch  Arti-
 kel  1  der  Verordnung  vom  18.  Dezember  2008  (BGBl.  I  S.  2767)  geändert  wor-
 den  ist,  und  die  Verordnung  über  die  aufsichtsrechtlichen  Anforderungen  an
 Vergütungssysteme  im  Versicherungsbereich  (Versicherungs-Vergütungsver-
 ordnung)  vom  6.  Oktober  2010  (BGBl.  I  S.  1379)  werden  in  einem  gesonderten
 Verfahren  an  die  Vorschriften  des  Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes  ange-
 passt.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Für  Bund,  Länder  und  Gemeinden  sind  infolge  der  Durchführung  des  Gesetzes
 keine zusätzlichen Haushaltsausgaben zu erwarten.

 E.  Erfüllungsaufwand

 E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

 E.2  Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Für  die  Wirtschaft  ergibt  sich  aus  drei  Vorgaben  ein  zusätzlicher  Erfüllungsauf-
 wand  von  ca.  98  000  Euro,  berechnet  nach  einem  standardisierten  Modell  der
 Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht.  Bei  dem  Erfüllungsaufwand
 von  ca.  98  000  Euro  handelt  es  sich  um  Bürokratiekosten  aus  Informations-
 pflichten.

 E.3  Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Für  die  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  entsteht  aus  zwölf  neuen
 Vorgaben  ein  Erfüllungsaufwand  von  ca.  87  000  Euro,  geschätzt  nach  einem
 standardisierten Modell.

 F.  Weitere Kosten

 Es  entstehen  keine  sonstigen  Kosten  für  die  Wirtschaft,  Kosten  für  soziale  Si-
 cherungssysteme,  Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,  insbe-
 sondere auf das Verbraucherpreisniveau.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2011/89/EU des
 Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung
 der  Richtlinien  98/78/EG,  2002/87/EG,  2006/48/EG  und  2009/138/EG  hinsichtlich  der
 zusätzlichen  Beaufsichtigung  der  Finanzunternehmen  eines  Finanzkonglomerats*

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Gesetz zur zusätzlichen Aufsicht über
 beaufsichtigte Unternehmen eines

 Finanzkonglomerats
 (Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz – FKAG)

 § 1

 Zuständigkeit und Anwendungsbereich

 (1)  Beaufsichtigte  Unternehmen  eines  Finanzkonglome-
 rats  unterliegen  einer  zusätzlichen  Aufsicht  nach  Maßgabe
 dieses  Gesetzes.  Die  Aufsicht  wird  von  der  Bundesanstalt
 für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) ausgeübt.

 (2)  Ein  Finanzkonglomerat  ist  eine  Gruppe  oder  Unter-
 gruppe,

 1.  an  deren  Spitze  ein  beaufsichtigtes  Unternehmen  eines
 Finanzkonglomerats  steht  oder  bei  der  mindestens  eines
 der  Tochterunternehmen  ein  beaufsichtigtes  Unterneh-
 men eines Finanzkonglomerats ist,

 2.  in  der  mindestens  eines  der  Unternehmen  der  Gruppe
 oder  Untergruppe  ein  Unternehmen  der  Versicherungs-
 branche  ist  und  mindestens  eines  ein  Unternehmen  der
 Banken- oder der Wertpapierdienstleistungsbranche ist,

 3.  in  der  die  konsolidierten  oder  aggregierten  Tätigkeiten
 der  in  der  Versicherungsbranche  tätigen  Unternehmen
 der  Gruppe  oder  Untergruppe  und  der  in  der  Banken-  und
 Wertpapierdienstleistungsbranche  tätigen  Unternehmen
 der  Gruppe  oder  Untergruppe  jeweils  als  erheblich  im
 Sinne des §  8 anzusehen sind und

 4.  die die Bedingungen des Satzes 2 oder 3 erfüllt.

 In  dem  Fall,  dass  an  der  Spitze  der  Gruppe  oder  Untergruppe
 ein  beaufsichtigtes  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats
 steht, muss dieses Unternehmen

 1.  ein  Mutterunternehmen  eines  Unternehmens  der  Finanz-
 branche sein,

 2.  ein  Unternehmen  sein,  das  eine  Beteiligung  an  einem  Un-
 ternehmen der Finanzbranche hält, oder

 3.  ein  Unternehmen  sein,  das  mit  einem  Unternehmen  der
 Finanzbranche  eine  horizontale  Unternehmensgruppe
 bildet.

 In  dem  Fall,  dass  an  der  Spitze  der  Gruppe  oder  Untergruppe
 kein  beaufsichtigtes  Unternehmen  eines  Finanzkonglome-
 rats  steht,  muss  der  Schwerpunkt  der  Unternehmenstätigkeit
 der  Gruppe  oder  Untergruppe  im  Sinne  des  §  7  in  der  Finanz-
 branche liegen.

 § 2

 Begriffsbestimmungen

 (1)  Beaufsichtigte  Unternehmen  eines  Finanzkonglome-
 rats sind konglomeratsangehörige

 1.  Einlagenkreditinstitute  im  Sinne  des  Kreditwesengeset-
 zes,

 2.  Erst-  und  Rückversicherungsunternehmen  mit  Ausnah-
 me  der  Sterbekassen  im  Sinne  des  Versicherungsauf-
 sichtsgesetzes,

 3.  Versicherungs-Zweckgesellschaften  im  Sinne  des  Versi-
 cherungsaufsichtsgesetzes,

 4.  Wertpapierhandelsunternehmen  im  Sinne  des  Wertpa-
 pierhandelsgesetzes,

 5.  Kapitalanlagegesellschaften  und  andere  Vermögensver-
 waltungsgesellschaften  im  Sinne  des  Artikels  2  Nummer  5
 und des Artikels 30 der Richtlinie 2002/87/EG.

 (2)  Branchenvorschriften  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind
 die  Rechtsvorschriften  der  Europäischen  Union  im  Bereich
 der  Finanzaufsicht,  insbesondere  die  Richtlinien  2004/39/
 EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  21.  April
 2004  über  Märkte  für  Finanzinstrumente,  zur  Änderung  der
 Richtlinien  85/611/EWG  und  93/6/EWG  des  Rates  und  der
 Richtlinie  2000/12/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des
 Rates  und  zur  Aufhebung  der  Richtlinie  93/22/EWG  des  Ra-
 tes  2006/48/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates
 vom  14.  Juni  2006  über  die  Aufnahme  und  Ausübung  der
 Tätigkeit  der  Kreditinstitute  (Neufassung),  2006/49/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  14.  Juni  2006
 über  die  angemessene  Eigenkapitalausstattung  von  Wertpa-
 pierfirmen  und  Kreditinstituten,  2009/65/EG  des  Europä-
 ischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  13.  Juli  2009  zur
 Koordinierung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  be-
 treffend  bestimmte  Organismen  für  gemeinsame  Anlagen  in
 *  Die  Artikel  1,  3  und  4  dieses  Gesetzes  dienen  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2011/89/EU  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom

 16.  November  2011  zur  Änderung  der  Richtlinien  98/78/EG,  2002/87/EG,  2006/48/EG  und  2009/138/EG  hinsichtlich  der  zusätzlichen  Beaufsich-

 tigung der Finanzunternehmen eines Finanzkonglomerats (ABl. L 326 vom 8.12.2011, S.  113).
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Wertpapieren  (OGAW)  und  2009/138/EG  des  Europäischen
 Parlaments  und  des  Rates  vom  25.  November  2009  betref-
 fend  die  Aufnahme  und  Ausübung  der  Versicherungs-  und
 der  Rückversicherungstätigkeit  (Solvabilität  II),  die  darauf
 beruhenden  inländischen  Gesetze,  einschließlich  der  dazu
 ergangenen  Rechtsverordnungen  sowie  der  sonstigen  im  Be-
 reich  der  Finanzaufsicht  erlassenen  Rechts-  und  Verwal-
 tungsvorschriften.

 (3) Finanzbranche sind die folgenden Branchen:

 1.  die  Banken-  und  Wertpapierdienstleistungsbranche;  zu
 dieser gehören

 a)  Kreditinstitute  im  Sinne  des  §  1  Absatz  1  des  Kredit-
 wesengesetzes,

 b)  Finanzdienstleistungsinstitute  im  Sinne  des  §  1  Ab-
 satz 1a des Kreditwesengesetzes,

 c)  Kapitalanlagegesellschaften  im  Sinne  des  §  2  Absatz  6
 des Investmentgesetzes,

 d)  Investmentaktiengesellschaften  im  Sinne  des  §  2  Ab-
 satz 5 des Investmentgesetzes,

 e)  Finanzunternehmen  im  Sinne  des  §  1  Absatz  3  des
 Kreditwesengesetzes,

 f)  Anbieter  von  Nebendienstleistungen  im  Sinne  des  §  1
 Absatz 3c des Kreditwesengesetzes,

 g)  E-Geld-Institute  im  Sinne  des  §  1a  Absatz  1  Nummer  5
 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes,

 h)  Zahlungsinstitute  im  Sinne  des  §  1  Absatz  1  Nummer  5
 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes sowie

 i)  den  Buchstaben  a  bis  h  entsprechende  Unternehmen
 mit Sitz im Ausland;

 für  die  Zwecke  der  §§  6  bis  12  gelten  Kapitalanlagegesell-
 schaften  und  Investmentaktiengesellschaften  als  nicht  der
 Bank- und Wertpapierdienstleistungsbranche angehörig;

 2.  die Versicherungsbranche; zu dieser gehören

 a)  Erst-  und  Rückversicherungsunternehmen  im  Sinne
 des  Versicherungsaufsichtsgesetzes  mit  Ausnahme
 der Sterbekassen,

 b)  Versicherungs-Holdinggesellschaften  und  Versiche-
 rungs-Zweckgesellschaften  im  Sinne  des  Versiche-
 rungsaufsichtsgesetzes sowie

 c)  den  Buchstaben  a  und  b  entsprechende  Unternehmen
 mit Sitz im Ausland.

 (4)  Mutterunternehmen  sind:  Mutterunternehmen  im  Sin-
 ne  des  §  290  des  Handelsgesetzbuchs  oder  Unternehmen,  die
 tatsächlich  einen  beherrschenden  Einfluss  auf  ein  anderes
 Unternehmen  ausüben,  ohne  dass  es  auf  die  Rechtsform  oder
 den Sitz ankommt.

 (5)  Tochterunternehmen  sind:  Tochterunternehmen  im
 Sinne  des  §  290  des  Handelsgesetzbuchs  oder  Unternehmen,
 auf  die  ein  Mutterunternehmen  tatsächlich  einen  beherr-
 schenden  Einfluss  ausübt,  ohne  dass  es  auf  die  Rechtsform
 oder  den  Sitz  ankommt;  jedes  Tochterunternehmen  eines
 Tochterunternehmens  ist  ebenfalls  Tochterunternehmen  des
 Mutterunternehmens.

 (6)  Beteiligungen  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  Anteile
 an  anderen  Unternehmen  nach  Maßgabe  des  §  271  Absatz  1

 Satz  1  des  Handelsgesetzbuchs  oder  das  unmittelbare  oder
 mittelbare  Halten  von  mindestens  20  Prozent  der  Stimm-
 rechte oder des Kapitals.

 (7) Eine Gruppe im Sinne dieses Gesetzes besteht

 1.  aus  einem  Mutterunternehmen,  seinen  Tochterunterneh-
 men  und  den  Unternehmen,  an  denen  das  Mutterunter-
 nehmen  oder  ein  Tochterunternehmen  eine  Beteiligung
 hält, oder

 2.  aus  mindestens  zwei  Unternehmen,  die  in  der  Weise  mit-
 einander verbunden sind, dass

 a)  sie  gemeinsam  auf  Grund  einer  Satzungsbestimmung
 oder  eines  Vertrages  unter  einheitlicher  Leitung  ste-
 hen oder

 b)  sich  ihre  Verwaltungs-,  Leitungs-  oder  Aufsichtsorga-
 ne  mehrheitlich  aus  denselben  Personen  zusammen-
 setzen,  die  während  des  Geschäftsjahres  und  bis  zum
 Ablauf  der  in  §  290  Absatz  1  des  Handelsgesetzbuchs
 jeweils  bestimmten  Zeiträume  im  Amt  sind,  wenn  sie
 einen  konsolidierten  Abschluss  aufzustellen  haben
 oder hätten (horizontale Unternehmensgruppe).

 (8) Eine enge Verbindung im Sinne dieses Gesetzes ist

 1.  ein  Kontrollverhältnis  oder  eine  Situation,  in  der  zwei
 oder  mehr  natürliche  oder  juristische  Personen  durch  ein
 Kontrollverhältnis  dauerhaft  mit  derselben  Person  ver-
 bunden sind, oder

 2.  eine  Verbindung  eines  oder  mehrerer  Unternehmen  oder
 einer  oder  mehrerer  natürlicher  Personen  durch  das  un-
 mittelbare  oder  mittelbare  Halten  durch  ein  oder  mehrere
 Tochterunternehmen  oder  Treuhänder  von  mindestens
 20  Prozent der Stimmrechte oder des Kapitals.

 (9)  Kontrollverhältnis  ist  das  Verhältnis  zwischen  Mutter-
 und  Tochterunternehmen  oder  ein  gleichartiges  Verhältnis
 zwischen  einer  natürlichen  oder  juristischen  Person  und  ei-
 nem Unternehmen.

 (10)  Gemischte  Finanzholding-Gesellschaft  ist  ein  Mutter-
 unternehmen,  das  kein  beaufsichtigtes  Unternehmen  eines
 Finanzkonglomerats  ist  und  das  zusammen  mit  seinen  Toch-
 terunternehmen,  von  denen  mindestens  eines  ein  beaufsich-
 tigtes  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats  mit  Sitz  im
 Inland  oder  in  einem  anderen  Staat  des  Europäischen  Wirt-
 schaftsraums  ist,  und  anderen  Unternehmen  ein  Finanzkon-
 glomerat bildet.

 (11)  Staaten  des  Europäischen  Wirtschaftsraums  sind  die
 Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  sowie  die  anderen
 Vertragsstaaten  des  Abkommens  über  den  Europäischen
 Wirtschaftsraum.

 (12)  Drittstaaten  sind  alle  Staaten,  die  keine  Staaten  des
 Europäischen Wirtschaftsraums sind.

 (13)  Zuständige  Behörden  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind
 die  Behörden  der  anderen  Staaten  des  Europäischen  Wirt-
 schaftsraums,  die  auf  Grund  der  jeweiligen  gesetzlichen  Be-
 stimmungen  für  die  Beaufsichtigung  von  Unternehmen  eines
 Finanzkonglomerats  auf  Einzel-  oder  Gruppenebene  zustän-
 dig sind.

 (14) Jeweils zuständige Behörden

 1.  sind  die  zuständigen  Behörden  der  anderen  Staaten  des
 Europäischen  Wirtschaftsraums,  die  für  die  branchenbe-
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zogene  Gruppenaufsicht  der  beaufsichtigten  Unterneh-
 men  eines  Finanzkonglomerats,  insbesondere  des  in  einer
 Branche  an  der  Spitze  stehenden  Mutterunternehmens,
 verantwortlich sind,

 2.  ist  der  Koordinator,  sofern  es  sich  bei  diesem  nicht  um  eine
 der unter Nummer 1 genannten Behörden handelt, und

 3.  sind  gegebenenfalls  sonstige  zuständige  Behörden,  die
 nach  Ansicht  der  in  den  Nummern  1  und  2  genannten  Be-
 hörden ebenfalls betroffen sind.

 Bis  zum  Erlass  der  in  Artikel  21a  Absatz  1  Buchstabe  b  der
 Richtlinie  2002/87/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des
 Rates  vom  16.  Dezember  2002  über  die  zusätzliche  Beauf-
 sichtigung  der  Kreditinstitute,  Versicherungsunternehmen
 und  Wertpapierfirmen  eines  Finanzkonglomerats  und  zur
 Änderung  der  Richtlinien  73/239/EWG,  79/267/EWG,  92/
 49/EWG,  92/96/EWG,  93/6/EWG  und  93/22/EWG  des
 Rates  und  der  Richtlinien  98/78/EG  und  2000/12/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  (ABl.  L  35  vom
 11.2.2003,  S.  1)  genannten  technischen  Regulierungsstan-
 dards  sind  hierbei  insbesondere  der  Marktanteil  der  beauf-
 sichtigten Unternehmen des Finanzkonglomerats in anderen
 Staaten  des  Europäischen  Wirtschaftsraums  –  insbesondere
 wenn  dieser  mehr  als  5  Prozent  beträgt  –  sowie  das  Gewicht
 der  in  anderen  Staaten  des  Europäischen  Wirtschaftsraums
 niedergelassenen  beaufsichtigten  Unternehmen  innerhalb
 des Finanzkonglomerats zu berücksichtigen.

 (15)  Konglomeratsinterne  Transaktionen  sind  alle  Trans-
 aktionen,  bei  denen  beaufsichtigte  Unternehmen  eines  Fi-
 nanzkonglomerats  sich  zur  Erfüllung  einer  Verbindlichkeit
 direkt  oder  indirekt  auf  andere  Unternehmen  innerhalb  der-
 selben  Gruppe  oder  auf  natürliche  oder  juristische  Personen,
 die  enge  Verbindungen  mit  Unternehmen  der  Gruppe  haben,
 stützen,  unabhängig  davon,  ob  dies  auf  vertraglicher  oder
 nicht  vertraglicher  und  auf  entgeltlicher  oder  unentgeltlicher
 Basis geschieht.

 (16)  Risikokonzentrationen  sind  alle  mit  einem  Ausfall-
 risiko  behafteten  Engagements  der  Unternehmen  eines  Fi-
 nanzkonglomerats,  bei  denen  das  Verlustpotential  groß  ge-
 nug  ist,  um  die  Solvabilität  oder  die  allgemeine  Finanzlage
 eines  beaufsichtigten  Unternehmens  eines  Finanzkonglome-
 rats  zu  gefährden,  unabhängig  davon,  ob  das  Ausfallrisiko
 auf  einem  Adressenausfallrisiko,  Kreditrisiko,  Anlagerisiko,
 Versicherungsrisiko,  Marktrisiko,  sonstigen  Risiko  oder  einer
 Kombination  von  Risiken  oder  einer  Wechselwirkung  zwi-
 schen Risiken beruht oder beruhen kann.

 (17)  Gemeinsamer  Ausschuss  ist  der  Gemeinsame  Aus-
 schuss  der  Europäischen  Bankenaufsichtsbehörde,  der  Euro-
 päischen  Aufsichtsbehörde  für  das  Versicherungswesen  und
 die  betriebliche  Altersversorgung  sowie  der  Europäischen
 Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

 § 3

 Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank

 Die  Bundesanstalt  und  die  Deutsche  Bundesbank  arbeiten
 nach  Maßgabe  dieses  Gesetzes  zusammen.  §  7  des  Kredit-
 wesengesetzes gilt entsprechend.

 § 4

 Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden
 und dem Gemeinsamen Ausschuss

 (1)  Bei  der  Beaufsichtigung  von  Finanzkonglomeraten,
 die  grenzüberschreitend  tätig  sind,  arbeiten  die  Bundesan-
 stalt  und  die  Deutsche  Bundesbank  bei  der  Ermittlung  eines
 Finanzkonglomerats  und  bei  der  Beaufsichtigung  auf  Kon-
 glomeratsebene  nach  Maßgabe  der  Richtlinie  2002/87/EG
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  16.  Dezem-
 ber  2002  über  die  zusätzliche  Beaufsichtigung  der  Kreditins-
 titute,  Versicherungsunternehmen  und  Wertpapierfirmen  eines
 Finanzkonglomerats  und  zur  Änderung  der  Richtlinien  73/
 239/EWG,  79/267/EWG,  92/49/EWG,  92/96/EWG,  93/6/
 EWG  und  93/22/EWG  des  Rates  und  der  Richtlinien  98/78/
 EG  und  2000/12/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des
 Rates  mit  den  zuständigen  Behörden  und  dem  Gemeinsamen
 Ausschuss  zusammen;  §  84  Absatz  3  und  4  Satz  5  des  Versi-
 cherungsaufsichtsgesetzes  und  §  8  Absatz  5  und  §  9  Absatz  1
 Satz 8 des Kreditwesengesetzes gelten entsprechend.

 (2)  Die  Bundesanstalt  bestimmt  mit  den  zuständigen  Be-
 hörden  der  betroffenen  Staaten  des  Europäischen  Wirt-
 schaftsraums,  einschließlich  desjenigen  Staates,  in  dem  die
 gemischte  Finanzholding-Gesellschaft  ihren  Sitz  hat,  nach
 Maßgabe  des  Artikels  10  der  Richtlinie  2002/87/EG  den  Ko-
 ordinator.

 (3)  Auf  Anfrage  einer  zuständigen  Behörde  übermittelt
 die  Bundesanstalt  die  Informationen,  die  dazu  dienen,  die
 Beaufsichtigung  nach  der  Richtlinie  2002/87/EG  zu  ermög-
 lichen oder zu erleichtern.

 (4)  Die  Bundesanstalt  kann  die  zuständigen  Behörden  des
 Staates  des  Europäischen  Wirtschaftsraums,  in  dem  ein  Mut-
 terunternehmen  seinen  Sitz  hat,  ersuchen,  von  dem  Mutter-
 unternehmen  die  Informationen,  die  für  die  Wahrnehmung
 ihrer  Aufgaben  als  Koordinator  zweckdienlich  sind,  zu  ver-
 langen und diese an sie weiterzuleiten.

 (5)  Die  nach  Abschnitt  3  der  Richtlinie  2002/87/EG  erfor-
 derliche  Zusammenarbeit  und  die  Wahrnehmung  der  in  Arti-
 kel  11  Absatz  1,  2  und  3  und  Artikel  12  der  Richtlinie  2002/
 87/EG  genannten  Aufgaben  sowie  gegebenenfalls  die  Ab-
 stimmung  und  Zusammenarbeit  mit  den  jeweils  zuständigen
 Aufsichtsbehörden  in  Drittstaaten  in  geeigneter  Form  und
 unter  Einhaltung  der  Geheimhaltungspflichten  und  des
 Unionsrechts  erfolgt  durch  Kollegien,  die  gemäß  Artikel  111
 der  Richtlinie  2013/…/EU  oder  Artikel  248  Absatz  2  der
 Richtlinie 2009/138/EG eingesetzt wurden.

 (6)  Die  näheren  Bestimmungen  über  die  Zusammenarbeit
 legt  die  Bundesanstalt  in  Kooperationsvereinbarungen  mit
 den  zuständigen  Behörden  der  betroffenen  Staaten  des  Euro-
 päischen  Wirtschaftsraums  fest.  Diese  Vereinbarungen  wer-
 den  gesondert  in  die  schriftlichen  Koordinierungsvereinba-
 rungen,  die  nach  Artikel  131  der  Richtlinie  2006/48/EG  oder
 Artikel  248  der  Richtlinie  2009/138/EG  geschlossen  wer-
 den,  aufgenommen.  §  8e  Absatz  7  des  Kreditwesengesetzes
 gilt entsprechend.

 § 5

 Aufgaben der Bundesanstalt als Koordinator

 (1)  Ist  die  Bundesanstalt  Koordinator,  hat  sie  folgende
 Aufgaben:
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1.  die  Koordinierung  der  Sammlung  und  der  Verbreitung
 zweckdienlicher  und  grundlegender  Informationen  bei
 der  laufenden  Beaufsichtigung  sowie  in  Krisensituatio-
 nen,

 2.  die  Planung  und  Koordinierung  der  Tätigkeiten  bei  der
 laufenden  Beaufsichtigung  sowie  in  Krisensituationen  in
 Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Behörden,

 3.  die  generelle  Aufsicht  und  die  Beurteilung  der  Finanz-
 lage des Finanzkonglomerats,

 4.  die  Beurteilung  der  Einhaltung  der  Vorschriften  über  die
 Eigenmittelausstattung  und  über  Risikokonzentrationen
 und konglomeratsinterne Transaktionen,

 5.  die  Beurteilung  der  Struktur,  Organisation  und  internen
 Kontrollsysteme des Finanzkonglomerats,

 6.  sonstige  Aufgaben,  Maßnahmen  und  Entscheidungen,
 die  der  Bundesanstalt  als  Koordinator  durch  die  Richt-
 linie  2002/87/EG  oder  in  Anwendung  ihrer  Bestimmun-
 gen zugewiesen werden.

 (2)  Darüber  hinaus  nimmt  die  Bundesanstalt  als  Koordi-
 nator folgende Aufgaben wahr:

 1.  Sie  unterrichtet  über  die  Bekanntgabe  der  Feststellung
 nach §  8 Absatz 1

 a)  die  zuständigen  Behörden,  die  beaufsichtigte  Unter-
 nehmen der Gruppe zugelassen haben,

 b)  die  zuständigen  Behörden  des  Staates  des  Europä-
 ischen  Wirtschaftsraums,  in  dem  die  gemischte  Fi-
 nanzholding-Gesellschaft ihren Sitz hat, und

 c)  den Gemeinsamen Ausschuss.

 2.  Sie  unterrichtet  die  jeweils  zuständigen  Behörden  und  die
 Europäische  Kommission  über  die  gewählte  Vorgehens-
 weise in den Fällen des §  15 Absatz 4.

 3.  Sie  hört  die  jeweils  zuständigen  Behörden  in  den  betrof-
 fenen  Staaten  des  Europäischen  Wirtschaftsraums  vorab
 an

 a)  vor  Entscheidungen  nach  §  12  Absatz  2  Satz  3  und
 §  15 Absatz 4,

 b)  vor Freistellungen nach §  19 Absatz 1 Nummer 3,

 c)  vor  Maßnahmen  nach  den  §§  20,  21  Absatz  1,  §  23
 Absatz  4  und  §  28  Absatz  1,  wenn  dies  für  die  Auf-
 sichtstätigkeit dieser Behörden von Bedeutung ist.

 In  dringenden  Fällen  oder  bei  Gefahr  im  Verzug  kann  die
 Bundesanstalt  von  der  vorherigen  Anhörung  absehen.  Sie
 hat  die  jeweils  zuständigen  Behörden  von  der  getroffenen
 Maßnahme unverzüglich zu unterrichten.

 4.  Sie  unterbreitet  den  jeweils  zuständigen  Behörden  Vor-
 schläge für Entscheidungen zur

 a)  Nichtberücksichtigung  bestimmter  Unternehmen  oder
 Beteiligungen  bei  der  Ermittlung  eines  Finanzkonglo-
 merats nach §  9 Absatz 1,

 b)  Aufhebung  der  Feststellung  nach  §  11  Absatz  2,  dass
 eine Gruppe ein Finanzkonglomerat ist,

 c)  Befreiung nach §  13 Absatz 1 Nummer 3.

 5.  Sie  teilt  die  Ergebnisse  unionsweiter  Prognoserechnun-
 gen dem Gemeinsamen Ausschuss mit.

 6.  Sie  stellt  dem  Gemeinsamen  Ausschuss  die  in  Artikel  9
 Absatz  4  und  in  Artikel  12  Absatz  1  Unterabsatz  2  Buch-
 stabe  a  der  Richtlinie  2002/87/EG  genannten  Informatio-
 nen zur Verfügung.

 (3)  Führt  die  Bundesanstalt  als  Koordinator  den  Vorsitz
 eines  Kollegiums  im  Sinne  des  §  4  Absatz  5,  entscheidet  sie
 darüber,  welche  zuständigen  Behörden  an  einer  Sitzung  oder
 Tätigkeit des Kollegiums teilnehmen.

 § 6

 Ermittlung eines Finanzkonglomerats

 (1)  Die  Bundesanstalt  ermittelt,  ob  eine  branchenüber-
 greifend  tätige  Gruppe  als  Finanzkonglomerat  einzustufen
 ist.

 (2)  Gelangt  die  Bundesanstalt  zu  der  Auffassung,  dass  ein
 von  ihr  beaufsichtigtes  Unternehmen  im  Sinne  des  §  2
 Absatz  1  Nummer  1  bis  5  einer  grenzüberschreitend  tätigen
 Gruppe  angehört,  die  ein  Finanzkonglomerat  sein  könnte,
 teilt  sie  dies  den  zuständigen  Behörden  in  den  betroffenen
 Staaten  des  Europäischen  Wirtschaftsraums  und  dem  Ge-
 meinsamen Ausschuss mit.

 § 7

 Zugehörigkeit zur Finanzbranche

 Eine  Gruppe  ist  vorwiegend  in  der  Finanzbranche  tätig,
 wenn  der  Anteil  der  Bilanzsumme  der  beaufsichtigten  und
 unbeaufsichtigten  Finanzunternehmen  dieser  Gruppe  an  der
 Bilanzsumme  der  Gruppe  insgesamt  mehr  als  40  Prozent  be-
 trägt.

 § 8

 Erheblichkeit von konsolidierten oder
 aggregierten Tätigkeiten

 (1)  Die  branchenübergreifenden  Tätigkeiten  von  Unter-
 nehmen  der  Gruppe  oder  Untergruppe  sind  als  erheblich  an-
 zusehen, wenn

 1.  für  jede  Branche  der  durchschnittliche  Anteil  der  Bilanz-
 summe  dieser  Branche  an  der  Bilanzsumme  der  Finanz-
 unternehmen  der  Gruppe  und  der  Anteil  der  Solva-
 bilitätsanforderungen  derselben  Branche  an  der  Gesamt-
 solvabilitätsanforderung  der  Finanzunternehmen  der
 Gruppe mehr als 10 Prozent betragen oder

 2.  die  Bilanzsumme  der  in  der  Gruppe  am  schwächsten  ver-
 tretenen Branche 6 Milliarden Euro übersteigt.

 (2)  Als  die  am  schwächsten  vertretene  Branche  in  einem
 Finanzkonglomerat  gilt  diejenige  mit  dem  geringsten  durch-
 schnittlichen  Anteil  und  als  die  am  stärksten  vertretene  Bran-
 che diejenige mit dem höchsten durchschnittlichen Anteil.

 (3)  Bei  der  Berechnung  des  durchschnittlichen  Anteils
 und  der  Ermittlung  der  im  Finanzkonglomerat  am  schwächs-
 ten  und  am  stärksten  vertretenen  Branche  werden  die  Ban-
 ken-  und  die  Wertpapierdienstleistungsbranche  gemeinsam
 berücksichtigt.  Kapitalanlagegesellschaften  und  andere  Ver-
 mögensverwaltungsgesellschaften  im  Sinne  des  Artikels  2
 Nummer  5  und  des  Artikels  30  der  Richtlinie  2002/87/EG
 werden  innerhalb  der  Gruppe  der  Finanzbranche  zugerech-
 net,  der  sie  angehören.  Gehören  sie  nicht  ausschließlich  einer
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Branche  innerhalb  der  Gruppe  an,  werden  sie  der  kleinsten
 Branche zugerechnet.

 § 9

 Berechnung der Zugehörigkeit zur Finanzbranche
 und der Erheblichkeit von konsolidierten

 oder aggregierten Tätigkeiten

 (1)  Bei  den  Berechnungen  nach  den  §§  7  und  8  kann  die
 Bundesanstalt  vorbehaltlich  der  Sätze  2  und  3  im  Einzelfall
 ein  konglomeratsangehöriges  Unternehmen  unberücksich-
 tigt lassen, wenn und solange

 1.  sich  das  Unternehmen  in  einem  Drittstaat  befindet,  in
 dem  Hindernisse  der  Übermittlung  der  notwendigen  In-
 formationen entgegenstehen;

 2.  das  Unternehmen  im  Hinblick  auf  die  Ziele  der  zusätzli-
 chen  Aufsicht  auf  Konglomeratsebene  von  untergeordne-
 ter Bedeutung ist;

 3.  die  Einbeziehung  des  Unternehmens  im  Hinblick  auf  die
 Ziele  der  zusätzlichen  Beaufsichtigung  ungeeignet  oder
 irreführend wäre.

 Erfüllen  mehrere  konglomeratsangehörige  Unternehmen  für
 sich  genommen  die  Voraussetzungen  des  Satzes  1  Nummer  2,
 sind  sie  zu  berücksichtigen,  wenn  sie  insgesamt  im  Hinblick
 auf  die  Ziele  der  zusätzlichen  Beaufsichtigung  nicht  von  un-
 tergeordneter  Bedeutung  sind.  Satz  1  gilt  nicht,  wenn  das
 Unternehmen  von  einem  Staat  des  Europäischen  Wirt-
 schaftsraums  in  einen  Drittstaat  umgezogen  ist  und  dieser
 Umzug  nachweislich  erfolgt  ist,  um  sich  der  Beaufsichti-
 gung zu entziehen.

 (2)  Bei  den  Berechnungen  nach  den  §§  7  und  8  kann  die
 Bundesanstalt  außerdem  im  Einzelfall  eine  oder  mehrere
 Beteiligungen  an  der  schwächer  vertretenen  Branche  aus-
 schließen,  wenn  und  solange  diese  Beteiligungen  ausschlag-
 gebend  für  eine  Einstufung  als  Finanzkonglomerat,  jedoch
 insgesamt  im  Hinblick  auf  die  Ziele  der  zusätzlichen  Beauf-
 sichtigung von untergeordneter Bedeutung sind.

 (3)  Für  die  Anwendung  der  §§  7  und  8  kann  die  Bundes-
 anstalt  im  Einzelfall  das  Kriterium  der  Bilanzsumme  durch
 eines  oder  mehrere  der  folgenden  Kriterien  ersetzen  oder  er-
 gänzen,  wenn  diese  im  Hinblick  auf  die  Ziele  der  zusätz-
 lichen Beaufsichtigung besonders aussagekräftig sind:

 1.  Ertragsstruktur,

 2.  außerbilanzielle Geschäfte,

 3.  Gesamtwert des verwalteten Vermögens.

 (4)  Bei  Finanzkonglomeraten,  die  grenzüberschreitend  tä-
 tig  sind,  trifft  die  Bundesanstalt  Entscheidungen  nach  den
 Absätzen  1  bis  3  im  Einvernehmen  mit  den  jeweils  zuständi-
 gen Behörden.

 § 10

 Schwellenwerte für die Einstufung
 als Finanzkonglomerat

 Werden  bei  einer  Gruppe,  deren  beaufsichtigte  Unterneh-
 men  im  Sinne  des  §  2  Absatz  1  Nummer  1  bis  5  bereits  einer
 zusätzlichen  Beaufsichtigung  nach  diesem  Gesetz  unterlie-
 gen,  die  Schwellenwerte  nach  den  §§  7  und  8  während  eines
 Geschäftsjahres  unterschritten,  gilt  sie  weiter  als  Finanzkon-

 glomerat,  wenn  in  den  drei  darauffolgenden  Geschäftsjahren
 folgende Schwellenwerte überschritten werden:

 1.  im Fall des §  7 ein Schwellenwert von 35 Prozent,

 2.  im  Fall  des  §  8  Absatz  1  Nummer  1  ein  Schwellenwert
 von 8 Prozent oder

 3.  im  Fall  des  §  8  Absatz  1  Nummer  2  ein  Schwellenwert
 von 5 Milliarden Euro.

 § 11

 Feststellung eines Finanzkonglomerats

 (1)  Die  Bundesanstalt  stellt  fest,  dass  eine  branchenüber-
 greifend  tätige  Gruppe  ein  Finanzkonglomerat  ist.  Sie  gibt
 die  Feststellung  dem  Mutterunternehmen  an  der  Spitze  der
 Gruppe  bekannt.  Wenn  an  der  Spitze  kein  Mutterunterneh-
 men  steht,  gibt  sie  die  Feststellung  dem  beaufsichtigten  Un-
 ternehmen  mit  der  höchsten  Bilanzsumme  innerhalb  der
 Gruppe bekannt.

 (2)  In  den  Fällen  des  §  10  kann  die  Bundesanstalt  wäh-
 rend  des  maßgeblichen  Zeitraums  von  drei  Geschäftsjahren
 die  Feststellung,  dass  eine  Gruppe  ein  Finanzkonglomerat
 ist,  aufheben;  Absatz  1  Satz  2  und  3  gilt  entsprechend.  Bei
 Finanzkonglomeraten,  die  grenzüberschreitend  tätig  sind,
 entscheidet  die  Bundesanstalt  im  Einvernehmen  mit  den  je-
 weils zuständigen Behörden.

 (3)  Die  Bundesanstalt  hat  die  Feststellung,  dass  eine
 Gruppe  ein  Finanzkonglomerat  ist,  aufzuheben,  wenn  die
 Voraussetzungen  des  §  1  Absatz  2  nicht  mehr  erfüllt  sind.  Sie
 hat  die  Feststellung  insbesondere  aufzuheben,  wenn  folgen-
 de Schwellenwerte unterschritten werden:

 1.  im Fall des §  7 ein Schwellenwert von 35 Prozent,

 2.  im  Fall  des  §  8  Absatz  1  Nummer  1  ein  Schwellenwert
 von 8 Prozent oder

 3.  im  Fall  des  §  8  Absatz  1  Nummer  2  ein  Schwellenwert
 von 5 Milliarden Euro.

 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

 § 12

 Übergeordnetes Unternehmen

 (1)  Übergeordnetes  Unternehmen  eines  Finanzkonglome-
 rats  ist  ein  beaufsichtigtes  Unternehmen  des  Finanzkonglo-
 merats,  das  an  der  Spitze  des  Finanzkonglomerats  steht  und
 seinen Sitz im Inland hat.

 (2)  Steht  an  der  Spitze  eines  Finanzkonglomerats  kein
 beaufsichtigtes  Unternehmen  mit  Sitz  im  Inland  und  hat  die
 gemischte  Finanzholding-Gesellschaft  ihren  Sitz  im  Inland,
 bestimmt  die  Bundesanstalt  ein  beaufsichtigtes  Tochter-
 unternehmen  mit  Sitz  im  Inland  als  übergeordnetes  Unter-
 nehmen  des  Finanzkonglomerats.  Abweichend  hiervon  kann
 die  Bundesanstalt  die  gemischte  Finanzholding-Gesellschaft
 oder  ein  anderes  beaufsichtigtes  Unternehmen  als  überge-
 ordnetes  Unternehmen  des  Finanzkonglomerats  bestimmen.
 Die  Bundesanstalt  berücksichtigt  neben  der  Struktur  des
 Finanzkonglomerats  auch,  ob  die  Banken-  und  Wertpapier-
 dienstleistungsbranche  oder  die  Versicherungsbranche  stärker
 im  Sinne  des  §  8  Absatz  2  vertreten  ist.  Das  zu  bestimmende
 Unternehmen ist vorab anzuhören.
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§ 13

 Befreiung und Freistellung von der
 zusätzlichen Beaufsichtigung

 (1)  Auf  Antrag  des  Mutterunternehmens  an  der  Spitze  der
 Gruppe  kann  die  Bundesanstalt  von  der  Feststellung,  dass  eine
 Gruppe  ein  Finanzkonglomerat  ist,  absehen  (Befreiung)  oder
 das  übergeordnete  Unternehmen  des  Finanzkonglomerats
 von  den  Verpflichtungen  nach  den  §§  23  bis  25  ganz  oder
 teilweise freistellen, wenn

 1.  zwar  die  Bilanzsumme  der  am  schwächsten  vertretenen
 Branche  6  Milliarden  Euro  übersteigt,  die  Gruppe  aber
 den  in  §  8  Absatz  1  Nummer  1  genannten  Schwellenwert
 nicht  erreicht  und  die  Einbeziehung  der  Gruppe  in  die  zu-
 sätzliche  Beaufsichtigung  auf  Konglomeratsebene  oder
 die  Anwendung  der  §§  23  bis  25  nicht  erforderlich  oder
 im  Hinblick  auf  die  Ziele  der  zusätzlichen  Beaufsichti-
 gung unangebracht oder irreführend wäre;

 2.  zwar  die  Gruppe  den  in  §  8  Absatz  1  Nummer  1  genann-
 ten  Schwellenwert  erreicht,  die  Bilanzsumme  der  am
 schwächsten  vertretenen  Branche  aber  6  Milliarden  Euro
 nicht übersteigt;

 3.  die  Überschreitung  der  Schwellenwerte  in  den  §§  7  und  8
 ausschließlich  auf  eine  erhebliche  Änderung  der  Struktur
 der  Gruppe  zurückzuführen  ist;  in  diesem  Fall  ist  die  Be-
 freiung  auf  höchstens  drei  Jahre,  beginnend  mit  dem
 nächstfolgenden Geschäftsjahr, zu befristen.

 (2)  Steht  an  der  Spitze  der  Gruppe  kein  Mutterunterneh-
 men,  kann  das  beaufsichtigte  Unternehmen  des  Finanzkon-
 glomerats  mit  der  höchsten  Bilanzsumme  innerhalb  der
 Gruppe  den  Antrag  stellen.  In  diesem  Fall  ist  die  Befreiung
 zu befristen.

 (3)  Die  Bundesanstalt  kann  eine  Befreiung  mit  Wirkung
 für  die  Zukunft  ganz  oder  teilweise  widerrufen,  wenn  ein
 Grund für die Befreiung nachträglich entfällt.

 (4)  Bei  Finanzkonglomeraten,  die  grenzüberschreitend  tä-
 tig  sind,  entscheidet  die  Bundesanstalt  im  Einvernehmen  mit
 den  jeweils  zuständigen  Behörden  und  teilt  die  Entscheidun-
 gen  den  zuständigen  Behörden  in  den  anderen  betroffenen
 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit.

 (5)  Die  Bundesanstalt  veröffentlicht  die  Entscheidungen,
 sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen.

 (6)  Die  Bundesanstalt  bewertet  jedes  Jahr  erneut  die  Be-
 freiungen  nach  Absatz  1  und  überprüft  die  quantitativen  In-
 dikatoren  und  die  risikobasierten  Einschätzungen  der  Grup-
 pen.

 § 14

 Ausnahme von der laufenden Beaufsichtigung

 Auf  Antrag  eines  übergeordneten  Unternehmens  eines  Fi-
 nanzkonglomerats  kann  die  Bundesanstalt  von  der  laufenden
 Beaufsichtigung  auf  Finanzkonglomeratsebene  absehen  und
 das  übergeordnete  Unternehmen  des  Finanzkonglomerats
 von  den  Verpflichtungen  nach  diesem  Gesetz  widerruflich
 freistellen, wenn

 1.  das  Finanzkonglomerat  eine  Untergruppe  eines  anderen
 Finanzkonglomerats  ist,  dessen  übergeordnetes  Unter-
 nehmen  seinen  Sitz  in  einem  anderen  Staat  des  Europä-

 ischen  Wirtschaftsraums  hat,  und  insoweit  eine  zusätzli-
 che  Beaufsichtigung  nach  Maßgabe  der  Richtlinie  2002/
 87/EG sichergestellt ist, oder

 2.  dies  unter  Berücksichtigung  der  Struktur  des  Finanzkon-
 glomerats  und  des  relativen  Gewichts  seiner  Tätigkeiten
 in  verschiedenen  Staaten  des  Europäischen  Wirtschafts-
 raums angemessen ist.

 Dem  übergeordneten  Unternehmen  des  Finanzkonglomerats
 ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

 § 15

 Erweiterung der zusätzlichen Beaufsichtigung

 (1)  Die  Bundesanstalt  kann  im  Einvernehmen  mit  den  je-
 weils  zuständigen  Behörden  über  die  Fälle  des  §  1  Absatz  2,
 des  §  12  Absatz  2  Satz  2  oder  des  Absatzes  3  hinaus  nach
 Maßgabe  des  Artikels  2  Nummer  14,  der  Artikel  3  und  5  der
 Richtlinie  2002/87/EG  eine  branchenübergreifend  tätige
 Gruppe  als  Finanzkonglomerat  und  ein  beaufsichtigtes  Un-
 ternehmen  eines  Finanzkonglomerats  als  übergeordnetes
 Unternehmen  bestimmen.  Die  Vorschriften  dieses  Gesetzes
 sind in diesem Fall entsprechend anzuwenden.

 (2)  Liegt  kein  Finanzkonglomerat  vor,  bestehen  jedoch
 Beteiligungen  an  mindestens  einem  beaufsichtigten  Unter-
 nehmen  eines  Finanzkonglomerats  oder  Kapitalbeziehungen
 zu  einem  solchen  Unternehmen  oder  kann  auf  ein  solches
 Unternehmen  ein  beherrschender  Einfluss  ausgeübt  werden,
 kann  die  Bundesanstalt  im  Einvernehmen  mit  den  jeweils
 zuständigen  Behörden  die  Vorschriften  dieses  Gesetzes  auf
 diese  Unternehmen  ganz  oder  teilweise  entsprechend  an-
 wenden,  wenn  die  in  §  1  Absatz  2  Satz  1  Nummer  2  und  3
 genannten  Bedingungen  erfüllt  sind;  in  diesem  Fall  be-
 stimmt  die  Bundesanstalt  eines  dieser  Unternehmen  als
 übergeordnetes  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats.
 Die  Bundesanstalt  trifft  ihre  Entscheidung  unter  Berücksich-
 tigung der Ziele der zusätzlichen Beaufsichtigung.

 (3)  Unterliegen  beaufsichtigte  Unternehmen  eines  Finanz-
 konglomerats  mit  Sitz  im  Inland,  die  Tochterunternehmen
 eines  beaufsichtigten  Unternehmens  eines  Finanzkonglome-
 rats  oder  einer  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft  mit
 Sitz  in  einem  Drittstaat  sind,  in  dem  Drittstaat  keiner  Beauf-
 sichtigung,  die  der  Beaufsichtigung  nach  diesem  Gesetz
 gleichwertig  ist,  kann  die  Bundesanstalt  die  Gruppe  als  Fi-
 nanzkonglomerat  und  ein  beaufsichtigtes  Unternehmen  eines
 Finanzkonglomerats  als  übergeordnetes  Unternehmen  be-
 stimmen.  Die  Vorschriften  dieses  Gesetzes  sind  in  diesem
 Fall  entsprechend  anzuwenden.  Ist  die  Bundesanstalt  nicht
 mit der von einer jeweils zuständigen Behörde im Sinne des
 Artikels  18  Absatz  1  der  Richtlinie  2002/87/EG  getroffenen
 Entscheidung  einverstanden,  kann  sie  nach  Maßgabe  des
 Artikels  19  der  Verordnung  (EU)  Nr.  1093/2010,  der  Ver-
 ordnung  (EU)  Nr.  1094/2010  oder  der  Verordnung  (EU)
 Nr.  1095/2010  die  Europäische  Bankenaufsichtsbehörde,  die
 Europäische  Aufsichtsbehörde  für  das  Versicherungswesen
 und  die  betriebliche  Altersversorgung  oder  die  Europäische
 Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde um Hilfe ersuchen.

 (4)  Die  Bundesanstalt  kann  abweichend  von  Absatz  3  im
 Einzelfall  einer  angemessenen  Beaufsichtigung  auf  Konglo-
 meratsebene  in  anderer  Weise  Rechnung  tragen.  Sie  kann
 insbesondere  verlangen,  dass  eine  gemischte  Finanzholding-
 Gesellschaft  mit  Sitz  im  Inland  oder  in  einem  anderen  Staat
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des  Europäischen  Wirtschaftsraums  gegründet  wird.  Die
 Vorschriften  dieses  Gesetzes  sind  in  diesem  Fall  entspre-
 chend anzuwenden.

 (5)  Wenn  ein  anderer  Staat  des  Europäischen  Wirtschafts-
 raums  betroffen  ist,  trifft  die  Bundesanstalt  Entscheidungen
 nach Absatz 4 im Einvernehmen mit dem Koordinator.

 § 16

 Bezugnahme auf Bilanzsumme oder
 auf Solvabilitätsanforderungen

 (1)  Soweit  in  den  §§  7  bis  13  auf  die  Bilanzsumme  Bezug
 genommen  wird,  ist  von  der  anhand  der  einzelnen  Jahresab-
 schlüsse  ermittelten  aggregierten  Bilanzsumme  der  Unter-
 nehmen  der  Gruppe  auszugehen.  Unternehmen,  an  denen  ei-
 ne  Beteiligung  gehalten  wird,  werden  in  Höhe  des  Anteils
 ihrer  Bilanzsumme  berücksichtigt,  der  dem  von  der  Gruppe
 gehaltenen  aggregierten  proportionalen  Anteil  entspricht.
 Liegt  ein  konsolidierter  Abschluss  vor,  ist  abweichend  von
 Satz 1 dieser maßgebend.

 (2)  Soweit  in  §  8  auf  Solvabilitätsanforderungen  Bezug
 genommen  wird,  sind  diese  nach  den  §§  53c  und  104g  des
 Versicherungsaufsichtsgesetzes  sowie  den  §§  10  und  10a  des
 Kreditwesengesetzes  zu  ermitteln.  Ist  ein  Unternehmen  mit
 Sitz  in  einem  anderen  Staat  des  Europäischen  Wirtschafts-
 raums  einzubeziehen,  das  nicht  bereits  von  der  Berechnung
 nach  §  104g  des  Versicherungsaufsichtsgesetzes  oder  §  10a
 des  Kreditwesengesetzes  erfasst  wird,  sind  die  Solvabilitäts-
 anforderungen  des  Sitzstaates  maßgebend;  dies  gilt  entspre-
 chend  für  Unternehmen  mit  Sitz  in  einem  Drittstaat,  wenn
 dort gleichwertige Solvabilitätsanforderungen bestehen.

 § 17

 Eigenmittelausstattung

 (1)  Ein  Finanzkonglomerat  muss  auf  Konglomeratsebene
 angemessene Eigenmittel haben.

 (2)  Die  Bundesanstalt  überprüft,  ob  die  Eigenmittelaus-
 stattung  des  Finanzkonglomerats  angemessen  ist.  Das  über-
 geordnete  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats  hat  der
 Bundesanstalt  und  der  Deutschen  Bundesbank  die  hierfür  er-
 forderlichen Angaben einzureichen.

 § 18

 Berechnung der Eigenmittel

 (1)  In  die  Berechnung  der  Eigenmittel  auf  Konglomerats-
 ebene  nach  §  17  Absatz  1  sind  einzubeziehen  das  übergeord-
 nete  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats  mit  Sitz  im
 Inland  und  die  konglomeratsangehörigen  gemischten  Finanz-
 holding-Gesellschaften,  Kreditinstitute,  Finanzdienstleis-
 tungsinstitute,  Finanzunternehmen,  Anbieter  von  Neben-
 dienstleistungen,  Kapitalanlagegesellschaften,  Investment-
 aktiengesellschaften,  E-Geld-Institute,  Zahlungsinstitute,
 Versicherungsunternehmen,  Versicherungs-Holdinggesell-
 schaften  und  Versicherungs-Zweckgesellschaften  (nachge-
 ordnete  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats).  Bei  die-
 sen  Unternehmen  gelten  als  Eigenmittel  die  Bestandteile,  die
 den  nach  den  Vorschriften  des  Kreditwesengesetzes,  des
 Versicherungsaufsichtsgesetzes  und  anderer  Spezialgesetze
 anerkannten Bestandteilen entsprechen.

 (2)  Die  Bundesanstalt  bestimmt,  welche  der  in  der  Rechts-
 verordnung  nach  §  22  Absatz  1  Satz  1  Nummer  3  näher
 bestimmten  Berechnungsmethoden  das  Finanzkonglomerat
 bei  der  Berechnung  der  Eigenmittel  auf  Konglomeratsebene
 anzuwenden  hat;  das  übergeordnete  Unternehmen  des  Fi-
 nanzkonglomerats  ist  vorab  anzuhören.  Steht  eine  gemischte
 Finanzholding-Gesellschaft  an  der  Spitze  eines  Finanzkon-
 glomerats,  dessen  beaufsichtigte  Unternehmen  des  Finanz-
 konglomerats  ihren  Sitz  nicht  ausschließlich  im  Inland  ha-
 ben,  ist  die  Anwendung  jeder  der  in  der  Rechtsverordnung
 nach  §  22  Absatz  1  Nummer  3  näher  bestimmten  Berech-
 nungsmethoden  zulässig;  das  übergeordnete  Unternehmen
 des  Finanzkonglomerats  hat  der  Bundesanstalt  und  der  Deut-
 schen  Bundesbank  die  Wahl  der  Berechnungsmethode  un-
 verzüglich anzuzeigen.

 (3)  Das  übergeordnete  Unternehmen  eines  Finanzkonglo-
 merats  ist  für  eine  angemessene  Eigenmittelausstattung  des
 Finanzkonglomerats  verantwortlich.  Es  darf  jedoch  zur  Er-
 füllung  dieser  Verpflichtung  auf  die  nachgeordneten  Unter-
 nehmen  des  Finanzkonglomerats,  die  nach  Absatz  1  in  die
 Berechnung  der  Eigenmittel  auf  Konglomeratsebene  einzu-
 beziehen  sind,  nur  einwirken,  soweit  dem  das  allgemeine
 Gesellschaftsrecht nicht entgegensteht.

 (4)  Die  Unternehmen,  die  nach  Absatz  1  in  die  Berechnung
 der  Eigenmittel  auf  Konglomeratsebene  einzubeziehen  sind,
 haben  zur  Sicherstellung  der  ordnungsgemäßen  Aufbereitung
 und  Weiterleitung  der  für  die  zusätzliche  Beaufsichtigung  er-
 forderlichen  Angaben  eine  ordnungsgemäße  Organisation
 und  angemessene  interne  Kontrollverfahren  einzurichten.
 Die  nachgeordneten  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats
 sind  verpflichtet,  die  für  die  zusätzliche  Beaufsichtigung  er-
 forderlichen  Angaben  an  das  nach  §  17  Absatz  2  Satz  1  an-
 zeigepflichtige  übergeordnete  Unternehmen  des  Finanz-
 konglomerats  zu  übermitteln.  Kann  das  anzeigepflichtige
 Unternehmen  für  einzelne  nachgeordnete  Unternehmen  eines
 Finanzkonglomerats  die  erforderlichen  Angaben  nicht  be-
 schaffen,  sind  die  auf  diese  Unternehmen  entfallenden  Buch-
 werte  nach  Maßgabe  der  Rechtsverordnung  nach  §  22  Absatz  1
 von  den  Eigenmitteln  des  übergeordneten  Unternehmens  des
 Finanzkonglomerats abzuziehen.

 (5)  §  17  Absatz  1,  3  und  4  gilt  nicht,  wenn  und  solange  das
 Finanzkonglomerat  eine  Untergruppe  eines  anderen  Finanz-
 konglomerats  ist,  für  das  §  17  Absatz  1,  3  und  4  gilt  und  des-
 sen übergeordnetes Unternehmen seinen Sitz im Inland hat.

 § 19

 Freistellung von den Eigenmittelanforderungen

 (1)  Die  Bundesanstalt  kann  ein  übergeordnetes  Unterneh-
 men  eines  Finanzkonglomerats  auf  dessen  Antrag  oder  von
 Amts  wegen  von  den  Eigenmittelanforderungen  der  §§  17
 und  18  hinsichtlich  einzelner  nachgeordneter  Unternehmen
 eines Finanzkonglomerats widerruflich freistellen, wenn

 1.  sich  das  Unternehmen  in  einem  Drittstaat  befindet,  in
 dem  der  Übermittlung  der  notwendigen  Informationen
 Hindernisse entgegenstehen,

 2.  das  Unternehmen  im  Hinblick  auf  die  Ziele  der  zusätz-
 lichen  Aufsicht  auf  Konglomeratsebene  von  untergeord-
 neter Bedeutung ist,
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3.  die  Einbeziehung  des  Unternehmens  im  Hinblick  auf  die
 Ziele  der  zusätzlichen  Beaufsichtigung  ungeeignet  oder
 irreführend wäre.

 (2)  Erfüllen  mehrere  nachgeordnete  Unternehmen  des  Fi-
 nanzkonglomerats  für  sich  genommen  die  Voraussetzungen
 von  Absatz  1  Nummer  2,  scheidet  eine  Freistellung  aus,
 wenn  die  Unternehmen  insgesamt  im  Hinblick  auf  die  Ziele
 der  zusätzlichen  Beaufsichtigung  nicht  von  untergeordneter
 Bedeutung sind.

 § 20

 Festsetzung von Korrekturposten

 (1)  Die  Bundesanstalt  kann  auf  die  Eigenmittel  des  Fi-
 nanzkonglomerats einen Korrekturposten festsetzen, wenn

 1.  unbeschadet  der  Erfüllung  der  Anforderungen  nach  §  17
 Absatz  1  in  Verbindung  mit  der  Rechtsverordnung  nach
 §  22  Absatz  1  oder  nach  den  §§  23  bis  25  die  Solvabilität
 des Finanzkonglomerats gefährdet ist oder

 2.  bedeutende  konglomeratsinterne  Transaktionen  oder  be-
 deutende  Risikokonzentrationen  auf  Konglomeratsebene
 die Finanzlage des Finanzkonglomerats gefährden.

 (2)  Die  Bundesanstalt  darf  den  Korrekturposten  erst  fest-
 setzen,  wenn  die  Gefährdung  nicht  innerhalb  einer  von  der
 Bundesanstalt  gesetzten  Frist  beseitigt  wurde.  Die  Bundes-
 anstalt  hat  die  Festsetzung  auf  Antrag  des  übergeordneten
 Unternehmens  eines  Finanzkonglomerats  ganz  oder  zum
 Teil aufzuheben, wenn die Gefährdung wegfällt.

 § 21

 Maßnahmen bei unzureichenden
 Eigenmitteln auf Konglomeratsebene

 (1)  Entsprechen  bei  einem  Finanzkonglomerat  die  Eigen-
 mittel  nicht  den  Anforderungen  des  §  17  Absatz  1,  kann  die
 Bundesanstalt gegenüber

 1.  dem  übergeordneten  Unternehmen  des  Finanzkonglome-
 rats,  den  in  §  1  Absatz  2  Satz  1  oder  §  2d  Absatz  1  des
 Kreditwesengesetzes  oder  den  in  §  7a  Absatz  1  Satz  4
 oder  Absatz  3  des  Versicherungsaufsichtsgesetzes  ge-
 nannten  Personen  dieses  Unternehmens  oder  den  dieses
 Unternehmen  kontrollierenden  Personen  die  erforder-
 lichen  und  geeigneten  Maßnahmen  treffen;  sie  kann
 insbesondere  einen  Solvabilitätsplan  oder  einen  Finan-
 zierungsplan  verlangen,  die  freie  Verfügung  über  die  Ver-
 mögensgegenstände  des  Unternehmens  einschränken
 oder  untersagen  und  bilanzielle  Maßnahmen  untersagen
 oder  beschränken,  die  dazu  dienen,  einen  entstandenen
 Jahresfehlbetrag  auszugleichen  oder  einen  Bilanzgewinn
 auszuweisen;

 2.  der  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft  die  erforder-
 lichen  und  geeigneten  Maßnahmen  treffen;  sie  kann  ins-
 besondere  Entnahmen  durch  Inhaber  oder  Gesellschafter
 und  die  Ausschüttung  von  Gewinnen  untersagen  oder  be-
 schränken.

 (2)  Die  Bundesanstalt  darf  die  in  Absatz  1  bezeichneten
 Maßnahmen  erst  treffen,  wenn  das  übergeordnete  Unterneh-
 men  des  Finanzkonglomerats  oder  die  in  Absatz  1  Nummer  1
 genannten  Personen  dieses  Unternehmens  oder  die  gemischte
 Finanzholding-Gesellschaft  den  Mangel  nicht  innerhalb

 einer  von  der  Bundesanstalt  zu  bestimmenden  Frist  behoben
 hat.  Beschlüsse  über  die  Gewinnausschüttung  sind  insoweit
 nichtig,  als  sie  einer  Anordnung  nach  Absatz  1  Nummer  2
 widersprechen.

 § 22

 Verordnungsermächtigung für nähere Bestimmungen
 über die angemessene Eigenmittelausstattung

 (1)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  ermäch-
 tigt,  im  Benehmen  mit  der  Deutschen  Bundesbank  durch
 Rechtsverordnung,  die  nicht  der  Zustimmung  des  Bundes-
 rates  bedarf,  nähere  Bestimmungen  über  die  angemessene
 Eigenmittelausstattung  zur  Umsetzung  des  Artikels  6  und
 des  Anhangs  I  der  Richtlinie  2002/87/EG  zu  erlassen,  insbe-
 sondere über

 1.  die zulässige Zusammensetzung der Eigenmittel,

 2.  den  Umfang  der  zusätzlichen  Eigenmittelanforderung
 und  die  Form  ihrer  Berechnung  sowie  die  sonstigen  tech-
 nischen Grundsätze,

 3.  die  folgenden  zulässigen  Berechnungsmethoden  für  die
 zusätzliche Eigenmittelanforderung:

 a)  Berechnung  auf  Grundlage  des  konsolidierten  Ab-
 schlusses (Methode 1),

 b)  Abzugs-  und  Aggregationsmethode  (Methode  2)  oder

 c)  Kombination der Methoden 1 und 2,

 4.  Risikomodelle,

 5.  Berechnungsintervalle,

 6.  Art,  Umfang,  Zeitpunkt  und  Form  der  nach  §  17  Absatz  2
 einzureichenden  Angaben  sowie  über  die  zulässigen  Da-
 tenträger und Übertragungswege.

 (2)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  kann  diese  Er-
 mächtigung  durch  Rechtsverordnung  auf  die  Bundesanstalt
 mit  der  Maßgabe  übertragen,  dass  die  Rechtsverordnung  im
 Einvernehmen  mit  der  Deutschen  Bundesbank  ergeht.  Vor  Er-
 lass  der  Rechtsverordnung  sind  die  Spitzenverbände  der  In-
 stitute  im  Sinne  des  §  1  Absatz  1b  des  Kreditwesengesetzes
 und  der  bei  der  Bundesanstalt  bestehende  Versicherungsbei-
 rat  nach  §  92  des  Versicherungsaufsichtsgesetzes  anzuhören.

 § 23

 Risikokonzentrationen und
 konglomeratsinterne Transaktionen

 (1)  Das  übergeordnete  Unternehmen  eines  Finanzkonglo-
 merats  hat  der  Bundesanstalt  und  der  Deutschen  Bundes-
 bank  bedeutende  Risikokonzentrationen  auf  Konglomerats-
 ebene  und  bedeutende  konglomeratsinterne  Transaktionen
 anzuzeigen.

 (2)  Ein  beaufsichtigtes  Unternehmen  eines  Finanzkonglo-
 merats  darf  unbeschadet  der  Wirksamkeit  der  Rechtsge-
 schäfte  nur  auf  Grund  eines  einstimmigen  Beschlusses  sämt-
 licher  Geschäftsleiter  des  beaufsichtigten  Unternehmens
 bedeutende  konglomeratsinterne  Transaktionen  durchfüh-
 ren.  Der  Beschluss  soll  vor  der  Durchführung  gefasst  wer-
 den.  Ist  dies  im  Einzelfall  wegen  der  Eilbedürftigkeit  des  Ge-
 schäftes  nicht  möglich,  ist  der  Beschluss  unverzüglich
 nachzuholen.  Der  Beschluss  ist  aktenkundig  zu  machen.  Ist
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die  konglomeratsinterne  Transaktion  ohne  vorherigen  ein-
 stimmigen  Beschluss  sämtlicher  Geschäftsleiter  durchge-
 führt  worden  und  wird  die  Beschlussfassung  nicht  innerhalb
 eines  Monats  nach  der  Durchführung  nachgeholt,  hat  das  be-
 aufsichtigte  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats  dies
 der  Bundesanstalt  und  der  Deutschen  Bundesbank  unverzüg-
 lich anzuzeigen.

 (3)  Unbeschadet  der  Wirksamkeit  der  Rechtsgeschäfte  ist
 das  übergeordnete  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats
 dafür  verantwortlich,  dass  bedeutende  Risikokonzentratio-
 nen  auf  Konglomeratsebene  oder  bedeutende  konglomerats-
 interne  Transaktionen  ohne  Zustimmung  der  Bundesanstalt
 nicht  die  in  der  Rechtsverordnung  nach  §  24  Absatz  1  fest-
 gelegten  Obergrenzen  überschreiten  oder  gegen  die  in  der
 Rechtsverordnung  festgelegten  Beschränkungen  hinsichtlich
 der  Art  konglomeratsinterner  Transaktionen  verstoßen.  Das
 übergeordnete  Unternehmen  darf  jedoch  zur  Erfüllung  seiner
 Verpflichtungen  nach  Satz  1  auf  die  konglomeratsangehöri-
 gen  Unternehmen  nur  einwirken,  soweit  das  allgemeine  Ge-
 sellschaftsrecht  dem  nicht  entgegensteht;  §  18  Absatz  4  Satz  1
 und  2  und  Absatz  5  gilt  entsprechend.  §  18  Absatz  4  Satz  3
 gilt  entsprechend,  wenn  das  nach  Absatz  1  anzeigepflichtige
 Unternehmen  für  einzelne  nachgeordnete  Unternehmen  eines
 Finanzkonglomerats  im  Sinne  des  §  18  Absatz  1  die  für  die
 Anzeige  im  Sinne  des  Absatzes  1  erforderlichen  Angaben
 nicht  beschaffen  kann.  Ist  dies  der  Fall,  müssen  diese  nach-
 geordneten  Unternehmen  in  angemessener  Weise  im  Risiko-
 managementsystem  des  Finanzkonglomerats  berücksichtigt
 werden.  Die  Zustimmung  nach  Satz  1  steht  im  Ermessen  der
 Bundesanstalt.  Unabhängig  davon,  ob  die  Bundesanstalt  die
 Zustimmung  erteilt,  hat  das  nach  Absatz  1  anzeigepflichtige
 Unternehmen  der  Bundesanstalt  und  der  Deutschen  Bundes-
 bank  das  Überschreiten  der  Obergrenzen  oder  die  Verstöße
 gegen  die  Beschränkungen  hinsichtlich  der  Art  konglomera-
 tsinterner Transaktionen unverzüglich anzuzeigen.

 (4) Die Bundesanstalt kann

 1.  bei  einem  Überschreiten  der  in  der  Rechtsverordnung
 nach  §  24  Absatz  1  bestimmten  Obergrenzen  von  dem
 übergeordneten  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats
 die  Unterlegung  des  Überschreitungsbetrags  mit  Eigen-
 mitteln verlangen;

 2.  Verstöße  gegen  die  in  der  Rechtsverordnung  nach  §  24
 Absatz  1  bestimmten  Beschränkungen  hinsichtlich  der
 Art  konglomeratsinterner  Transaktionen  durch  geeignete
 und erforderliche Maßnahmen unterbinden.

 § 24

 Verordnungsermächtigung für nähere
 Bestimmungen zu Risikokonzentrationen
 und konglomeratsinternen Transaktionen

 (1)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  ermäch-
 tigt,  im  Benehmen  mit  der  Deutschen  Bundesbank  durch
 Rechtsverordnung,  die  nicht  der  Zustimmung  des  Bundes-
 rates  bedarf,  nähere  Bestimmungen  zu  Risikokonzentratio-
 nen  und  konglomeratsinternen  Transaktionen  zur  Durchfüh-
 rung  der  Artikel  7  und  8  und  des  Anhangs  II  der  Richtlinie
 2002/87/EG zu erlassen, insbesondere über

 1.  die  Arten  der  anzuzeigenden  Risikokonzentrationen  und
 konglomeratsinternen  Transaktionen  sowie  Schwellen-

 werte,  anhand  derer  die  Risikokonzentrationen  und  kon-
 glomeratsinternen  Transaktionen  als  bedeutend  anzuse-
 hen sind;

 2.  die  Obergrenzen  für  bedeutende  Risikokonzentrationen
 und  bedeutende  konglomeratsinterne  Transaktionen  so-
 wie  Beschränkungen  hinsichtlich  der  Art  konglomerats-
 interner Transaktionen;

 3.  Art,  Umfang,  Zeitpunkt  und  Form  der  nach  §  23  Absatz  1
 bis  3  anzuzeigenden  Angaben  sowie  über  die  zulässigen
 Datenträger und Übertragungswege.

 (2)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  kann  die  Er-
 mächtigung  durch  Rechtsverordnung  mit  der  Maßgabe  auf
 die  Bundesanstalt  übertragen,  dass  die  Rechtsverordnung  im
 Einvernehmen  mit  der  Deutschen  Bundesbank  ergeht.  Vor
 Erlass  der  Rechtsverordnung  sind  die  Spitzenverbände  der
 Institute  im  Sinne  des  §  1  Absatz  1b  des  Kreditwesengeset-
 zes  und  der  Versicherungsbeirat  nach  §  92  des  Versiche-
 rungsaufsichtsgesetzes zu hören.

 § 25

 Besondere organisatorische Pflichten

 (1)  Ein  Finanzkonglomerat  muss  über  eine  ordnungsge-
 mäße  Geschäftsorganisation  nach  Maßgabe  des  Artikels  9
 der  Richtlinie  2002/87/EG  verfügen.  §  64a  Absatz  1  des  Ver-
 sicherungsaufsichtsgesetzes  und  §  25a  Absatz  1  des  Kredit-
 wesengesetzes  gelten  entsprechend  mit  der  Maßgabe,  dass
 die  in  §  7a  Absatz  1  Satz  4  oder  Absatz  3  des  Versicherungs-
 aufsichtsgesetzes  oder  die  in  §  1  Absatz  2  Satz  1  oder  §  2d
 Absatz  1  des  Kreditwesengesetzes  genannten  Personen  des
 übergeordneten  Unternehmens  eines  Finanzkonglomerats  für
 die  ordnungsgemäße  Geschäftsorganisation  des  Finanzkon-
 glomerats  verantwortlich  sind.  §  6  Absatz  8  Satz  2  und
 Absatz  9  Satz  1  und  2  sowie  §  64a  Absatz  3,  §  81  Absatz  1
 Satz  5  und  §  104e  Absatz  4  des  Versicherungsaufsichtsgeset-
 zes  gelten  entsprechend.  Für  übergeordnete  Unternehmen
 eines  Finanzkonglomerats  gilt  darüber  hinaus  §  64b  Absatz  1
 bis  3,  5  und  6  des  Versicherungsaufsichtsgesetzes  entspre-
 chend.  Eine  ordnungsgemäße  Geschäftsorganisation  auf
 Konglomeratsebene  umfasst  zudem  geeignete  Vorkehrun-
 gen,  um  bei  Bedarf  zu  geeigneten  Sanierungs-  und  Abwick-
 lungsverfahren  und  -plänen  beizutragen  und  solche  Verfah-
 ren  und  Pläne  zu  entwickeln.  Diese  Vorkehrungen  sind
 regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.

 (2)  Die  Bundesanstalt  kann  gegenüber  dem  übergeordne-
 ten  Unternehmen  des  Finanzkonglomerats,  gegenüber  einem
 beaufsichtigten  nachgeordneten  Unternehmen  eines  Finanz-
 konglomerats,  gegenüber  den  in  Absatz  1  Satz  2  genannten
 Personen  dieser  Unternehmen  und  gegenüber  den  diese  Un-
 ternehmen  kontrollierenden  Personen  Maßnahmen  ergrei-
 fen,  die  geeignet  und  erforderlich  sind,  um  die  Beachtung  der
 besonderen  organisatorischen  Pflichten  im  Sinne  des  Absat-
 zes 1 zu schaffen.

 (3)  Übergeordnete  Unternehmen  eines  Finanzkonglome-
 rats  müssen  der  Bundesanstalt  und  der  Deutschen  Bundes-
 bank  bis  zum  15.  März  jedes  Jahres  Einzelheiten  der  recht-
 lichen  sowie  der  Governance-  und  Organisationsstruktur  des
 Finanzkonglomerats,  einschließlich  aller  beaufsichtigten  Un-
 ternehmen,  nicht  beaufsichtigten  Tochtergesellschaften  und
 bedeutenden Zweigniederlassungen, mitteilen.
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(4)  Übergeordnete  Unternehmen  eines  Finanzkonglome-
 rats  müssen  bis  zum  15.  März  jedes  Jahres  entweder  voll-
 ständig  oder  durch  Verweisung  auf  gleichwertige  Informa-
 tionen  eine  Beschreibung  der  rechtlichen  sowie  der
 Governance-  und  Organisationsstruktur  des  Finanzkonglo-
 merats veröffentlichen.

 § 26

 Prognoserechnungen

 (1)  Die  Bundesanstalt  kann  von  dem  übergeordneten  Un-
 ternehmen  eines  Finanzkonglomerats  die  Vorlage  von  Pro-
 gnoserechnungen  für  das  betreffende  Finanzkonglomerat
 verlangen.  In  diesem  Fall  legt  sie  die  Parameter,  Stichtage
 und  Berechnungsmethoden  sowie  die  Form  und  Frist,  in  de-
 nen die Prognoserechnung vorzulegen ist, fest.

 (2)  Die  Bundesanstalt  gestattet  dem  übergeordneten  Un-
 ternehmen  eines  Finanzkonglomerats  die  Verwendung  eige-
 ner  Berechnungsmethoden,  soweit  dies  die  Beurteilung  des
 Finanzkonglomerats  oder  des  entsprechenden  Marktes  ins-
 gesamt  nicht  erschwert.  Sie  kann  verlangen,  dass  dabei  be-
 stimmte Rechnungsannahmen zugrunde gelegt werden.

 § 27

 Begründung von Unternehmensbeziehungen

 (1)  Ein  beaufsichtigtes  Unternehmen  eines  Finanzkonglo-
 merats  hat  bei  dem  Erwerb  einer  Beteiligung  an  einem  Un-
 ternehmen  mit  Sitz  im  Ausland  oder  bei  der  Begründung
 einer  Unternehmensbeziehung  mit  einem  Unternehmen,  wo-
 durch  dieses  Unternehmen  zu  einem  nachgeordneten  Unter-
 nehmen  im  Sinne  des  §  18  Absatz  1  wird,  sicherzustellen,
 dass  das  für  die  Zusammenfassung  verantwortliche  über-
 geordnete  Unternehmen  des  Finanzkonglomerats  die  für  die
 Erfüllung  der  jeweiligen  Pflichten  nach  den  §§  17  bis  24  er-
 forderlichen Angaben erhält.

 (2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn

 1.  das  jeweilige  beaufsichtigte  Unternehmen  des  Finanz-
 konglomerats  die  erforderlichen  Angaben  für  die  Zusam-
 menfassung  nach  den  §§  17  bis  24  nicht  beschaffen  und
 an  das  übergeordnete  Unternehmen  weiterleiten  oder
 dem  übergeordneten  Unternehmen  auf  andere  Weise  zu-
 gänglich machen kann,

 2.  der  Zusammenfassung  entsprechend  §  10a  Absatz  6  oder  7
 des  Kreditwesengesetzes,  dem  Risiko  aus  der  Begrün-
 dung  der  Beteiligung  oder  der  Unternehmensbeziehung
 Rechnung getragen wird und

 3.  es  der  Bundesanstalt  ermöglicht  wird,  die  Einhaltung  der
 Voraussetzung nach Nummer 2 zu überprüfen.

 Das  beaufsichtigte  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats
 hat  die  Begründung,  die  Veränderung  oder  die  Aufgabe  einer
 in  Absatz  1  genannten  Beteiligung  oder  Unternehmensbezie-
 hung  unverzüglich  der  Bundesanstalt  und  der  Deutschen
 Bundesbank anzuzeigen.

 (3)  Die  Bundesanstalt  kann  die  Fortführung  der  Beteili-
 gung  oder  der  Unternehmensbeziehung  untersagen,  wenn
 das  übergeordnete  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats
 die  für  die  Erfüllung  der  Pflichten  nach  den  §§  17  bis  24  er-
 forderlichen Angaben nicht erhält.

 § 28

 Gemischte Finanzholding-Gesellschaften

 (1)  Die  Bundesanstalt  kann  einer  gemischten  Finanzhol-
 ding-Gesellschaft  an  der  Spitze  eines  Finanzkonglomerats
 die  Ausübung  ihrer  Stimmrechte  an  dem  übergeordneten
 Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats  und  den  nachge-
 ordneten  Unternehmen  des  Finanzkonglomerats  untersagen,
 wenn

 1.  die  gemischte  Finanzholding-Gesellschaft  dem  nach  §  17
 Absatz  2  und  §  23  Absatz  1  anzeigepflichtigen  Unterneh-
 men  nicht  die  für  die  Beaufsichtigung  auf  Konglomerats-
 ebene  nach  den  §§  17  bis  24  erforderlichen  Angaben  ge-
 mäß  §  18  Absatz  4  Satz  2  oder  §  18  Absatz  4  Satz  2  in
 Verbindung  mit  §  23  Absatz  3  Satz  2  zweiter  Halbsatz
 übermittelt;

 2.  Tatsachen  vorliegen,  aus  denen  sich  ergibt,  dass  eine  Per-
 son,  die  die  Geschäfte  der  gemischten  Finanzholding-Ge-
 sellschaft  tatsächlich  führt,  nicht  zuverlässig  ist  oder
 nicht  die  zur  Führung  der  Geschäfte  erforderliche  fach-
 liche Eignung hat;

 3.  Tatsachen  vorliegen,  aus  denen  sich  ergibt,  dass  eine  Per-
 son,  die  dem  Kontrollorgan  der  gemischten  Finanzhol-
 ding-Gesellschaft  angehört,  nicht  zuverlässig  ist  oder
 nicht  die  zur  Wahrnehmung  der  Kontrollfunktion  sowie
 zur  Beurteilung  und  Überwachung  der  Geschäfte,  die  das
 Unternehmen betreibt, erforderliche Sachkunde besitzt.

 (2)  Im  Fall  der  Untersagung  nach  Absatz  1  hat  auf  Antrag
 der  Bundesanstalt  das  Gericht  des  Sitzes  des  übergeordneten
 Unternehmens  des  Finanzkonglomerats  einen  Treuhänder  zu
 bestellen,  auf  den  es  die  Ausübung  der  Stimmrechte  über-
 trägt.  Der  Treuhänder  hat  bei  der  Ausübung  der  Stimmrechte
 den  Interessen  einer  soliden  und  aufsichtskonformen  Füh-
 rung  der  betroffenen  Unternehmen  Rechnung  zu  tragen.  Die
 Bundesanstalt  kann  aus  wichtigem  Grund  die  Bestellung  eines
 anderen  Treuhänders  beantragen.  Sind  die  Voraussetzungen
 des  Absatzes  1  entfallen,  hat  die  Bundesanstalt  den  Widerruf
 der  Bestellung  des  Treuhänders  zu  beantragen.  Der  Treuhän-
 der  hat  Anspruch  auf  Ersatz  angemessener  Auslagen  und  auf
 Vergütung  für  seine  Tätigkeit.  Das  Gericht  setzt  auf  Antrag
 des  Treuhänders  die  Auslagen  und  die  Vergütung  fest;  die
 Rechtsbeschwerde  gegen  die  Vergütungsfestsetzung  ist  aus-
 geschlossen.  Die  Bundesanstalt  schießt  die  Auslagen  und  die
 Vergütung  vor;  für  seine  Aufwendungen  haften  die  gemischte
 Finanzholding-Gesellschaft  und  die  betroffenen  Unterneh-
 men gesamtschuldnerisch.

 (3)  Solange  die  Untersagungsverfügung  nach  Absatz  1
 vollziehbar  ist,  gelten  die  betroffenen  Unternehmen  nicht  als
 nachgeordnete  Unternehmen  im  Sinne  des  §  18  Absatz  1  der
 gemischten Finanzholding-Gesellschaft.

 (4)  Die  Bundesanstalt  kann  in  den  Fällen  des  Absatzes  1
 Nummer  2  auch  gegenüber  dem  übergeordneten  Unterneh-
 men  des  Finanzkonglomerats  anordnen,  Weisungen  der  ge-
 mischten  Finanzholding-Gesellschaft  nicht  zu  befolgen,  so-
 fern  es  keine  gesellschaftsrechtlichen  Möglichkeiten  gibt,
 die  Personen  abzuberufen,  die  die  Geschäfte  der  gemischten
 Finanzholding-Gesellschaft  tatsächlich  führen.  Das  Gleiche
 gilt,  wenn  solche  Möglichkeiten  zwar  vorhanden  sind,  ihre
 Ausschöpfung aber erfolglos geblieben ist.
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(5)  Eine  gemischte  Finanzholding-Gesellschaft,  die  an
 der  Spitze  eines  Finanzkonglomerats  steht,  hat  der  Bundes-
 anstalt  und  der  Deutschen  Bundesbank  einmal  jährlich  die
 konglomeratsangehörigen  Unternehmen  anzuzeigen.  Verän-
 derungen  im  Bestand  konglomeratsangehöriger  Unterneh-
 men  sind  der  Bundesanstalt  und  der  Deutschen  Bundesbank
 unverzüglich anzuzeigen.

 (6)  Die  Vorschriften  des  Kreditwesengesetzes  und  des
 Versicherungsaufsichtsgesetzes  für  gemischte  Finanzhol-
 ding-Gesellschaften bleiben unberührt.

 § 29

 Auskünfte und Prüfungen

 (1)  Die  Bundesanstalt  und  die  Deutsche  Bundesbank  sind
 befugt,  von  beaufsichtigten  Unternehmen  eines  Finanzkon-
 glomerats,  den  Mitgliedern  ihres  Vorstandes  sowie  sonstigen
 Geschäftsleitern  oder  den  diese  Unternehmen  kontrollieren-
 den  Personen  Auskünfte  und  die  Vorlage  von  Unterlagen
 über  die  Geschäftsangelegenheiten  zu  verlangen,  die  für  die
 zusätzliche  Beaufsichtigung  zweckdienlich  sind.  Übermit-
 telt  das  beaufsichtigte  Unternehmen  des  Finanzkonglome-
 rats  diese  Informationen  trotz  Aufforderung  nicht,  können
 die  Bundesanstalt  und  die  Deutsche  Bundesbank  die  Aus-
 künfte  und  die  Vorlage  der  Unterlagen  auch  von  der  ge-
 mischten  Finanzholding-Gesellschaft  verlangen.  Benötigt
 die  Bundesanstalt  oder  die  Deutsche  Bundesbank  Informa-
 tionen,  die  im  Einklang  mit  den  Rechtsvorschriften,  die  für
 die  in  die  zusätzliche  Beaufsichtigung  einbezogenen  Unter-
 nehmen  erlassen  wurden,  bereits  einer  zuständigen  Behörde
 erteilt wurden, soll sie sich an diese Behörde wenden.

 (2)  Im  Rahmen  der  zusätzlichen  Beaufsichtigung  kann  die
 Bundesanstalt  auch  ohne  besonderen  Anlass  in  den  Geschäfts-
 räumen  der  beaufsichtigten  Unternehmen  eines  Finanzkon-
 glomerats  Prüfungen  der  Informationen  nach  Absatz  1
 vornehmen.  Diese  Befugnis  hat  sie  auch  gegenüber  verbun-
 denen  Unternehmen  und  beteiligten  Unternehmen  und  deren
 verbundenen  Unternehmen  des  der  zusätzlichen  Beaufsichti-
 gung  unterliegenden  beaufsichtigten  Unternehmens  eines
 Finanzkonglomerats  sowie  gegenüber  der  entsprechenden
 gemischten  Finanzholding-Gesellschaft.  Die  Bundesanstalt
 kann  an  von  ihr  durchgeführten  Prüfungen  Abschlussprüfer
 im  Sinne  des  §  319  des  Handelsgesetzbuchs  beteiligen  oder
 solche  Personen  mit  der  Durchführung  von  Prüfungen  be-
 auftragen;  für  diese  Personen  gelten  §  323  des  Handels-
 gesetzbuchs  sowie  die  Ausschlussgründe  des  §  319  Absatz  2
 bis  5  und  des  §  319a  des  Handelsgesetzbuchs  entsprechend.
 Die  Bundesanstalt  kann  der  Deutschen  Bundesbank  die
 Durchführung einer Prüfung übertragen.

 (3)  Die  Bediensteten  der  Bundesanstalt,  der  Deutschen
 Bundesbank  sowie  der  sonstigen  Personen,  derer  sich  die
 Bundesanstalt  bei  der  Durchführung  der  Prüfungen  bedient,
 können  hierzu  die  Geschäftsräume  der  Unternehmen  inner-
 halb  der  üblichen  Betriebs-  und  Geschäftszeiten  betreten  und
 besichtigen.  Das  Grundrecht  des  Artikels  13  des  Grundge-
 setzes  wird  insoweit  eingeschränkt.  Die  Betroffenen  haben
 Maßnahmen nach den Absätzen 2 und 3 zu dulden.

 (4)  Der  zur  Erteilung  einer  Auskunft  Verpflichtete  kann
 die  Auskunft  auf  solche  Fragen  verweigern,  deren  Beant-
 wortung  ihn  selbst  oder  einen  der  in  §  383  Absatz  1
 Nummer  1  bis  3  der  Zivilprozessordnung  bezeichneten  An-

 gehörigen  der  Gefahr  strafrechtlicher  Verfolgung  oder  eines
 Verfahrens  nach  dem  Gesetz  über  Ordnungswidrigkeiten
 aussetzen würde.

 § 30

 Grenzüberschreitende Auskünfte und Prüfungen

 (1)  Rechtsvorschriften,  die  einer  Übermittlung  von  Daten
 entgegenstehen,  sind  nicht  anzuwenden  auf  die  Übermitt-
 lung  von  Daten  zwischen  einem  übergeordneten  oder  einem
 nachgeordneten  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats  im
 Sinne  des  §  18  Absatz  1  und  einem  anderen  derartigen  Un-
 ternehmen  mit  Sitz  im  Ausland  oder  zwischen  einem  kon-
 glomeratsangehörigen  Unternehmen  und  einem  Unterneh-
 men  mit  Sitz  im  Ausland,  zu  dem  eine  enge  Verbindung  im
 Sinne  des  §  2  Absatz  8  besteht,  wenn  die  Übermittlung  der
 Daten  erforderlich  ist,  um  Bestimmungen  der  Aufsicht  nach
 Maßgabe  der  Richtlinie  2002/87/EG  über  das  Unternehmen
 mit  Sitz  im  Ausland  zu  erfüllen.  Die  Bundesanstalt  kann
 einem  übergeordneten  oder  nachgeordneten  Unternehmen
 eines  Finanzkonglomerats  die  Übermittlung  von  Daten  in
 einen Drittstaat untersagen.

 (2)  Nachgeordnete  Unternehmen  eines  Finanzkonglome-
 rats  mit  Sitz  im  Ausland  haben  der  Bundesanstalt  auf  Verlan-
 gen  die  nach  diesem  Gesetz  zulässigen  Prüfungen,  insbeson-
 dere  die  Überprüfung  der  Richtigkeit  der  nach  den  §§  17
 bis  24  übermittelten  Daten,  zu  gestatten,  soweit  dies  zur  Er-
 füllung  der  Aufgaben  der  Bundesanstalt  erforderlich  und
 nach  dem  Recht  des  anderen  Staates  zulässig  ist.  Satz  1  gilt
 auch  für  nicht  einbezogene  Tochterunternehmen  mit  Sitz  im
 Ausland.  Für  die  Prüfung  von  im  Rahmen  der  zusätzlichen
 Beaufsichtigung  benötigten  Informationen  in  einem  anderen
 Staat  des  Europäischen  Wirtschaftsraums  ersucht  die  Bun-
 desanstalt  die  zuständige  Behörde  des  betreffenden  Staates
 unter  Mitteilung  der  beabsichtigten  Maßnahmen  um  Zusam-
 menarbeit.

 (3)  Auf  ein  Ersuchen  einer  zuständigen  Behörde  (ersu-
 chende  Behörde)  im  Sinne  des  Absatzes  2  Satz  3  hat  die
 Bundesanstalt  die  Richtigkeit  der  von  einem  Unternehmen
 mit  Sitz  im  Inland  nach  Maßgabe  der  Richtlinie  2002/87/EG
 übermittelten  Daten  zu  überprüfen  oder  zu  gestatten,  dass  die
 ersuchende  Behörde,  ein  Wirtschaftsprüfer  oder  ein  Sach-
 verständiger  diese  Daten  überprüft.  Die  ersuchende  Behörde
 darf  auf  Wunsch  zugegen  sein,  wenn  die  Bundesanstalt  die
 Prüfung  selbst  vornimmt.  Anderenfalls  kann  sich  die  Bun-
 desanstalt  an  der  Prüfung  beteiligen.  Die  Bundesanstalt  kann
 nach  pflichtgemäßem  Ermessen  gegenüber  Aufsichtsbehör-
 den  in  Drittstaaten  entsprechend  verfahren,  wenn  Gegensei-
 tigkeit  gewährleistet  ist.  §  5  Absatz  2  des  Verwaltungsver-
 fahrensgesetzes  über  die  Grenzen  der  Amtshilfe  sowie  §  29
 Absatz 3 gelten entsprechend.

 (4)  Wenn  eine  zuständige  Behörde  als  Koordinator  ein  be-
 aufsichtigtes  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats  mit
 Sitz  im  Inland  aus  einem  Grund,  der  §  19  Absatz  1  Num-
 mer  2  und  3  entspricht,  nicht  in  die  Berechnung  der  zusätz-
 lichen  Eigenmittelanforderung  einbezieht,  kann  die  Bundes-
 anstalt  von  dem  Unternehmen  an  der  Spitze  des  Finanzkon-
 glomerats  mit  Sitz  in  dem  anderen  Staat  des  Europäischen
 Wirtschaftsraums  Informationen  verlangen,  die  ihr  die  Auf-
 sicht über das betreffende Unternehmen erleichtern.
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§ 31

 Sofortige Vollziehbarkeit

 Widerspruch  und  Anfechtungsklage  gegen  Maßnahmen
 nach  den  §§  21,  23  Absatz  4,  §  28  Absatz  1  und  §  29  Absatz  1
 und 2 haben keine aufschiebende Wirkung.

 § 32

 Bußgeldvorschriften

 (1)  Ordnungswidrig  handelt,  wer  vorsätzlich  oder  leicht-
 fertig  entgegen  §  28  Absatz  5  Satz  1  eine  Anzeige  nicht,
 nicht  richtig,  nicht  vollständig  oder  nicht  rechtzeitig  erstattet.

 (2)  Die  Ordnungswidrigkeit  kann  mit  einer  Geldbuße  bis
 zu zweihunderttausend Euro geahndet werden.

 § 33

 Übergangsvorschriften zu §  23

 Bis  zum  Erlass  der  Rechtsverordnung  nach  §  24  Absatz  1
 hat  das  übergeordnete  Unternehmen  eines  Finanzkonglome-
 rats der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank

 1.  sämtliche  während  eines  Kalenderjahres  auftretenden  be-
 deutenden  Risikokonzentrationen  bis  zum  15.  März  des
 darauffolgenden  Jahres  anzuzeigen.  Eine  Risikokonzen-
 tration  ist  bedeutend,  wenn  das  Adressenausfallrisiko,
 Kreditrisiko  oder  Anlagerisiko,  das  entsprechend  den
 §§  13  bis  13b,  19  und  20  des  Kreditwesengesetzes,  je-
 weils  auch  in  Verbindung  mit  der  Rechtsverordnung  nach
 §  22  des  Kreditwesengesetzes,  sowie  dem  §  54  des  Ver-
 sicherungsaufsichtsgesetzes  zu  ermitteln  ist,  gegenüber
 einer  nach  Maßgabe  des  §  19  Absatz  2  des  Kreditwesen-
 gesetzes  zu  bestimmenden  Adresse  einzeln  oder  in  der
 Summe  10  Prozent  der  Eigenkapitalanforderung  auf
 Konglomeratsebene erreicht oder überschreitet;

 2.  die  aus  Versicherungsrisiken  resultierenden,  auf  Basis
 des  internen  Risikomanagementsystems  als  bedeutend
 identifizierten  Risikokonzentrationen,  die  sich  aus  Groß-
 risiken  und  Kumulrisiken  sowie  Risiken  mit  langer  Ent-
 wicklungsphase  bei  unsicherer  Ursachenkette  ergeben,
 unverzüglich  anzuzeigen.  Soweit  sich  solche  Risiken
 auch  auf  einzelne  Adressen  nach  Nummer  1  unmittelbar
 auswirken,  ist  dies  in  der  Anzeige,  aufgeschlüsselt  nach
 Einzeladressen,  ebenfalls  anzugeben.  Das  Versicherungs-
 risiko  besteht  in  der  möglichen  Inanspruchnahme,  deren
 Höhe  unter  Berücksichtigung  der  vertraglichen  Versiche-
 rungssumme  unter  Einbeziehung  der  Rückversicherung,
 der  Schadenerfahrungen  der  Vergangenheit  und  mathe-
 matischer Modelle zu bestimmen ist;

 3.  Risiken  unverzüglich  anzuzeigen,  die  sich  durch  eine
 Kombination  aus  und  durch  Wechselwirkungen  zwi-
 schen den einzelnen Risikoarten ergeben;

 4.  sämtliche  bedeutende  konglomeratsinterne  Transaktionen,
 die  während  eines  Kalenderjahres  durchgeführt  wurden,
 bis  zum  15.  März  des  darauffolgenden  Jahres  anzuzeigen.
 Konglomeratsinterne Transaktionen sind insbesondere

 a)  Darlehen,

 b)  Bürgschaften,  Garantien  und  andere  außerbilanzielle
 Geschäfte,

 c)  Geschäfte,  die  Eigenmittelbestandteile  im  Sinne  der
 §§  10  und  10a  des  Kreditwesengesetzes  sowie  der
 §§  53c  und  104g  des  Versicherungsaufsichtsgesetzes
 betreffen,

 d)  Kapitalanlagen,

 e)  Rückversicherungsgeschäfte,

 f)  Kostenteilungsvereinbarungen.

 Eine  konglomeratsinterne  Transaktion  ist  bedeutend,  wenn
 die  einzelne  Transaktion  mindestens  5  Prozent  der  Eigen-
 kapitalanforderung  auf  Konglomeratsebene  erreicht.  Meh-
 rere  Transaktionen  desselben  oder  verschiedener  konglome-
 ratsangehöriger  Unternehmen  mit  einem  anderen  konglome-
 ratsangehörigen  Unternehmen  während  eines  Geschäftsjah-
 res  sind  jeweils  adressatenbezogen  zusammenzufassen,  auch
 wenn  die  einzelne  Transaktion  5  Prozent  der  Eigenkapital-
 anforderung auf Konglomeratsebene nicht erreicht.

 Artikel 2

 Änderung des Kreditwesengesetzes

 Das  Kreditwesengesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  9.  September  1998  (BGBl.  I  S.  2776),  das  zu-
 letzt  durch  Artikel  3a  des  Gesetzes  vom  20.  Dezember  2012
 (BGBl.  I  S.  2777)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die  Angabe  zur  1.  Zwischenüberschrift  des  Ersten
 Abschnitts wird wie folgt gefasst:

 „1.  Kreditinstitute,  Finanzdienstleistungsinstitute,  Fi-
 nanzholding-Gesellschaften,  gemischte  Finanz-
 holding-Gesellschaften  und  gemischte  Unterneh-
 men sowie Finanzunternehmen“.

 b)  Nach  der  Angabe  zu  §  2d  wird  folgende  Angabe  ein-
 gefügt:

 „§  2e  Ausnahmen  für  gemischte  Finanzholding-Ge-
 sellschaften“.

 c)  Die Angabe zu §  7b wird wie folgt gefasst:

 „§  7b  Zusammenarbeit  mit  der  Europäischen  Ban-
 kenaufsichtsbehörde,  der  Europäischen  Wert-
 papier-  und  Marktaufsichtsbehörde  und  der
 Europäischen  Aufsichtsbehörde  für  das  Versi-
 cherungswesen  und  die  betriebliche  Altersver-
 sorgung“.

 d)  Die Angabe zu §  8b wird wie folgt gefasst:

 „§  8b  (weggefallen)“.

 e)  Die Angabe zu §  8c wird wie folgt gefasst:

 „§  8c  Übertragung  der  Zuständigkeit  für  die  Aufsicht
 über  Institutsgruppen,  Finanzholding-Gruppen,
 gemischte  Finanzholding-Gruppen  und  grup-
 penangehörige Institute“.

 f)  Die Angabe zu §  8d wird wie folgt gefasst:

 „§  8d  (weggefallen)“.
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g)  Die  Überschrift  des  Zweiten  Abschnitts  wird  wie
 folgt gefasst:

 „Zweiter Abschnitt

 Vorschriften für Institute, Institutsgruppen,
 Finanzholding-Gruppen, gemischte

 Finanzholding-Gruppen und gemischte
 Unternehmen“.

 h)  Die Angabe zu §  10 wird wie folgt gefasst:

 „§  10  Anforderungen  an  die  Eigenmittelausstattung
 von  Instituten,  Institutsgruppen,  Finanzhol-
 ding-Gruppen  und  gemischten  Finanzhol-
 ding-Gruppen“.

 i)  Die Angabe zu §  10a wird wie folgt gefasst:

 „§  10a  Ermittlung  der  Eigenmittelausstattung  von  In-
 stitutsgruppen,  Finanzholding-Gruppen  und
 gemischten Finanzholding-Gruppen“.

 j)  Die Angabe zu §  10b wird wie folgt gefasst:

 „§  10b  (weggefallen)“.

 k)  Die Angabe zu §  13b wird wie folgt gefasst:

 „§  13b  Großkredite  von  Institutsgruppen,  Finanzhol-
 ding-Gruppen  und  gemischten  Finanzhol-
 ding-Gruppen“.

 l)  Die Angabe zu §  13d wird wie folgt gefasst:

 „§  13d  (weggefallen)“.

 m)  Die  Angabe  zur  5.  Zwischenüberschrift  des  Zweiten
 Abschnitts wird wie folgt gefasst:

 „5.  Besondere  Pflichten  der  Institute  und  ihrer  Ge-
 schäftsleiter  sowie  der  Finanzholding-Gesell-
 schaften,  der  gemischten  Finanzholding-Gesell-
 schaften und der gemischten Unternehmen“.

 n)  Die Angabe zu §  44 wird wie folgt gefasst:

 „§  44  Auskünfte  und  Prüfungen  von  Instituten,  An-
 bietern  von  Nebendienstleistungen,  Finanz-
 holding-Gesellschaften,  gemischten  Finanz-
 holding-Gesellschaften  und  von  in  die
 Aufsicht  auf  zusammengefasster  Basis  einbe-
 zogenen Unternehmen“.

 o)  Die Angabe zu §  48p wird wie folgt gefasst:

 „§  48p  Maßnahmen  bei  Finanzholding-Gruppen  und
 gemischten Finanzholding-Gruppen“.

 p)  Die  Überschrift  des  Vierten  Abschnitts  wird  wie  folgt
 gefasst:

 „Vierter Abschnitt

 (weggefallen)“.

 q)  Die  Angaben  zu  den  §§  51a  bis  51c  werden  wie  folgt
 gefasst:

 „§  51a  (weggefallen)

 §  51b  (weggefallen)

 §  51c  (weggefallen)“.

 2.  Die  1.  Zwischenüberschrift  des  Ersten  Abschnitts  wird
 wie folgt gefasst:

 „1. Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute,
 Finanzholding-Gesellschaften, gemischte

 Finanzholding-Gesellschaften und gemischte
 Unternehmen sowie Finanzunternehmen“.

 3.  §  1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3a Satz 3 wird aufgehoben.

 b)  In  Absatz  7a  wird  nach  dem  Wort  „Institut“  das  Wort
 „noch“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  werden  nach
 dem  Wort  „Finanzholding-Gesellschaft“  die  Wörter
 „noch  einer  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft“
 eingefügt.

 c)  In  Absatz  7b  wird  nach  dem  Wort  „Instituts“  das  Wort
 „noch“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  werden  nach
 dem  Wort  „Finanzholding-Gesellschaft“  die  Wörter
 „noch  einer  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft“
 eingefügt.

 d)  In  Absatz  7c  wird  nach  dem  Wort  „Institut“  das  Wort
 „noch“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  werden  nach
 dem  Wort  „Finanzholding-Gesellschaft“  die  Wörter
 „noch  einer  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft“
 eingefügt.

 e)  In  Absatz  7d  wird  nach  dem  Wort  „Instituts“  das  Wort
 „noch“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  werden  nach
 dem  Wort  „Finanzholding-Gesellschaft“  die  Wörter
 „noch  einer  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft“
 eingefügt.

 f)  Nach  Absatz  7d  werden  die  folgenden  Absätze  7e
 und  7f eingefügt:

 „(7e)  Gemischte  Mutterfinanzholding-Gesellschaf-
 ten  sind  gemischte  Finanzholding-Gesellschaften  in
 einem  Mitgliedstaat,  die  selbst  nicht  Tochterunterneh-
 men  eines  Instituts,  einer  gemischten  Finanzholding-
 Gesellschaft  oder  einer  Finanzholding-Gesellschaft
 mit  Sitz  im  gleichen  Staat  des  Europäischen  Wirt-
 schaftsraums sind.

 (7f)  Gemischte  EU-Mutterfinanzholding-Gesell-
 schaften  sind  gemischte  Mutterfinanzholding-Gesell-
 schaften  in  einem  Mitgliedstaat,  die  selbst  nicht
 Tochterunternehmen  eines  Instituts,  einer  gemischten
 Finanzholding-Gesellschaft  oder  einer  Finanzhol-
 ding-Gesellschaft  mit  Sitz  in  einem  Staat  des  Europä-
 ischen Wirtschaftsraums sind.“

 g)  Absatz 19 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  1  werden  die  Wörter  „für  die  Zwecke
 der  §§  51a  und  51c  gelten  Kapitalanlagegesell-
 schaften  und  Investmentaktiengesellschaften  als
 nicht dieser Branche angehörig;“ gestrichen.

 bb)  In  Nummer  2  wird  nach  dem  Wort  „an“  das  Se-
 mikolon durch einen Punkt ersetzt.

 cc)  Nummer 3 wird aufgehoben.

 h)  Absatz 20 wird wie folgt gefasst:

 „(20)  Finanzkonglomerat  ist  eine  Gruppe  oder  Un-
 tergruppe  von  Unternehmen  im  Sinne  des  §  1  Absatz  2
 des Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes.“

 i)  Die Absätze 22 und 23 werden aufgehoben.
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4.  In  §  1a  Absatz  9  Satz  1  wird  in  dem  Satzteil  vor  Num-
 mer  1  das  Wort  „und“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  wer-
 den  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Gruppen“  die  Wör-
 ter „und gemischten Finanzholding-Gruppen“ eingefügt.

 5.  In  §  2  Absatz  7  Satz  2  wird  die  Angabe  „13d“  durch  die
 Angabe „13c“ ersetzt.

 6.  §  2a wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  5  werden  nach  der  Angabe  „§  10a  Abs.  3“
 die  Wörter  „oder  einer  gemischten  Finanzholding-
 Gruppe  nach  §  10a  Absatz  3a“  eingefügt  und  werden
 nach  dem  Wort  „Finanzholding-Gesellschaft“  die
 Wörter  „oder  gemischte  Finanzholding-Gesellschaft“
 eingefügt.

 b)  In  Absatz  6  werden  in  dem  Satzteil  vor  Nummer  1  die
 Wörter  „§  10a  Absatz  1  bis  3“  durch  die  Wörter  „§10a
 Absatz 1 bis 3a“ ersetzt.

 7.  In  §  2d  Absatz  2  wird  in  dem  Satzteil  vor  Nummer  1  die
 Angabe  „§  10b  Abs.  3  Satz  8“  durch  die  Wörter  „§  10a
 Absatz 3a Satz 6 oder 7“ ersetzt.

 8.  Nach §  2d wird folgender §  2e eingefügt:

 „§  2e

 Ausnahmen für gemischte
 Finanzholding-Gesellschaften

 (1)  Unterliegt  eine  gemischte  Finanzholding-Gesell-
 schaft,  insbesondere  im  Hinblick  auf  eine  risikobasierte
 Beaufsichtigung,  gleichwertigen  Bestimmungen  nach
 Maßgabe  der  Richtlinie  2006/48/EG,  so  kann  die  Bundes-
 anstalt  nach  Konsultation  der  für  die  Beaufsichtigung  von
 Tochterunternehmen  zuständigen  Stellen  auf  die  gemisch-
 te  Finanzholding-Gesellschaft  nur  die  einschlägigen  Be-
 stimmungen der Richtlinie 2002/87/EG anwenden.

 (2)  Unterliegt  eine  gemischte  Finanzholding-Gesell-
 schaft,  insbesondere  im  Hinblick  auf  eine  risikobasierte
 Beaufsichtigung,  gleichwertigen  Bestimmungen  nach
 Maßgabe  der  Richtlinie  2006/48/EG  und  der  Richtlinie
 2009/138/EG,  so  kann  die  Bundesanstalt  im  Einverneh-
 men  mit  der  für  die  Gruppenaufsicht  im  Versicherungs-
 wesen  zuständigen  Stelle  auf  die  gemischte  Finanzhol-
 ding-Gesellschaft  nur  die  Bestimmungen  der  Richtlinie
 2006/48/EG  in  Bezug  auf  die  am  stärksten  vertretene  Fi-
 nanzbranche  im  Sinne  des  §  8  Absatz  2  des  Finanzkon-
 glomerate-Aufsichtsgesetzes anwenden.“

 9.  §  7a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer 1 wird aufgehoben.

 bb)  In  Nummer  4  wird  nach  dem  Wort  „Institutsgrup-
 pen“  das  Wort  „und“  durch  ein  Komma  ersetzt
 und  werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-
 Gruppen“  die  Wörter  „und  gemischter  Finanzhol-
 ding-Gruppen“ eingefügt.

 b)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

 „(3)  Die  Bundesanstalt  übermittelt  der  Europä-
 ischen  Kommission  Verzeichnisse  der  Finanzholding-
 Gesellschaften  oder  gemischten  Finanzholding-Ge-
 sellschaften,  bei  denen  die  Bundesanstalt  die  Aufsicht
 auf zusammengefasster Basis ausübt.“

 10.  §  7b wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  7b

 Zusammenarbeit mit der Europäischen
 Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen

 Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und der
 Europäischen Aufsichtsbehörde für das

 Versicherungswesen und die betriebliche
 Altersversorgung“.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  1  wird  nach  dem  Wort  „Instituts-
 gruppen“  das  Wort  „und“  durch  ein  Komma  er-
 setzt  und  werden  nach  dem  Wort  „Finanzhol-
 ding-Gruppen“  die  Wörter  „und  gemischter
 Finanzholding-Gruppen“ eingefügt.

 bb)  In  Nummer  2  wird  das  Wort  „und“  durch  ein
 Komma ersetzt.

 cc)  In  Nummer  3  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  das
 Wort „und“ ersetzt.

 dd)  Nach  Nummer  3  werden  die  folgenden  Num-
 mern 4 und 5 angefügt:

 „4.  Entscheidungen nach §  2e und

 „5.  die  Struktur  von  Institutsgruppen,  Finanz-
 holding-Gruppen  oder  gemischten  Finanz-
 holding-Gruppen,  bei  denen  die  Bundes-
 anstalt  die  Aufsicht  auf  zusammengefasster
 Basis  ausübt;  dazu  gehören  insbesondere  In-
 formationen  über  die  rechtliche  und  organi-
 satorische  Struktur  sowie  die  Grundsätze
 einer  ordnungsgemäßen  Geschäftsführung
 der Gruppe.“

 c)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:

 „(3a)  Die  Bundesanstalt  übermittelt  der  Europä-
 ischen  Bankenaufsichtsbehörde  Verzeichnisse  im
 Sinne des §  7a Absatz 3.“

 d)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

 „(5)  Die  Bundesanstalt  unterrichtet  die  Europä-
 ische  Aufsichtsbehörde  für  das  Versicherungswesen
 und  die  betriebliche  Altersversorgung  über  die  Ent-
 scheidungen nach §  2e.“

 11.  §  8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Institutsgrup-
 pen“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt
 und  werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-
 Gruppen“  die  Wörter  „oder  gemischte  Finanz-
 holding-Gruppen“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  6  Nummer  1  werden  die  Wörter  „Ermitt-
 lung  der  Gruppenstruktur  unter  Einbeziehung
 aller  wesentlichen  Institute  der  Gruppe“  durch
 die  Wörter  „die  Offenlegung  der  rechtlichen  und
 organisatorischen  Struktur  sowie  die  Grundla-
 gen  einer  ordnungsgemäßen  Geschäftsführung
 der  Gruppe,  einschließlich  aller  beaufsichtigten
 Unternehmen,  nichtbeaufsichtigten  Unterneh-
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men,  nichtbeaufsichtigten  Tochtergesellschaf-
 ten  und  bedeutender  Zweigniederlassungen  der
 Gruppe,“  ersetzt  und  wird  nach  dem  Wort  „so-
 wie“ das Wort „Ermittlung“ eingefügt.

 b)  In  Absatz  4  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „EU-Mut-
 terfinanzholding-Gesellschaft“  die  Wörter  „oder
 einer  gemischten  EU-Mutterfinanzholding-Gesell-
 schaft“ eingefügt.

 c)  Absatz 7 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Institutsgruppe“
 das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und
 werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
 pe“  die  Wörter  „oder  gemischte  Finanzholding-
 Gruppe“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  2  wird  nach  dem  Wort  „Institutsgrup-
 pen“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt
 und  werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-
 Gruppen“  die  Wörter  „oder  gemischte  Finanz-
 holding-Gruppen“ eingefügt.

 12.  §  8a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Ist  die  Bundesanstalt  für  die  Aufsicht  auf  zusammen-
 gefasster  Basis  über  eine  Institutsgruppe,  eine  Finanz-
 holding-Gruppe  oder  eine  gemischte  Finanzholding-
 Gruppe  im  Sinne  des  §  10a  Absatz  1  bis  5  zuständig,
 an  deren  Spitze  ein  EU-Mutterinstitut,  eine  EU-Mut-
 terfinanzholding-Gesellschaft  oder  eine  gemischte
 EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft  steht,  obliegen
 ihr  neben  den  sonstigen,  sich  aus  diesem  Gesetz  erge-
 benden Aufgaben folgende Aufgaben:

 1.  Koordinierung  der  Sammlung  und  Verbreitung
 zweckdienlicher  und  grundlegender  Informatio-
 nen  nach  §  8  Absatz  3  im  Rahmen  der  laufenden
 Aufsicht  und  in  Krisensituationen;  dazu  gehören
 auch  die  Sammlung  und  Weitergabe  von  Infor-
 mationen  über  die  rechtliche  und  organisatorische
 Struktur  sowie  die  Sammlung  und  Weitergabe
 der  Grundsätze  ordnungsgemäßer  Geschäftsfüh-
 rung;

 2.  Planung  und  Koordinierung  der  Aufsichtstätig-
 keiten  im  Rahmen  der  laufenden  Aufsicht  und  in
 Krisensituationen,  insbesondere  bei  widrigen
 Entwicklungen  bei  Instituten  oder  an  den  Fi-
 nanzmärkten;  die  Bundesanstalt  und,  soweit  sie
 im  Rahmen  dieses  Gesetzes  tätig  wird,  die  Deut-
 sche  Bundesbank  arbeiten  hierbei,  soweit  erfor-
 derlich,  mit  den  jeweils  zuständigen  Stellen  der
 anderen  Staaten  des  Europäischen  Wirtschafts-
 raums  zusammen;  im  Rahmen  der  laufenden
 Aufsicht  umfasst  die  Zusammenarbeit  insbeson-
 dere  die  laufende  Überwachung  des  Risikoma-
 nagements  der  Institute,  grenzüberschreitende
 Prüfungen,  Maßnahmen  bei  organisatorischen
 Mängeln  nach  §  45b,  die  Offenlegung  durch  die
 Institute  und  die  in  Anhang  V  der  Bankenricht-
 linie  genannten  technischen  Vorgaben  für  die  Or-
 ganisation  und  Behandlung  von  Risiken;  in
 Krisensituationen,  insbesondere  bei  widrigen
 Entwicklungen  in  Instituten  oder  an  den  Finanz-

 märkten,  schließt  die  Zusammenarbeit  die
 Anordnung  von  Maßnahmen  nach  den  §§  45
 bis  46b,  die  Ausarbeitung  gemeinsamer  Bewer-
 tungen,  die  Durchführung  von  Notfallkonzepten
 und  die  Kommunikation  mit  der  Öffentlichkeit
 ein;

 3.  die  Übersendung  der  Verzeichnisse  im  Sinne  des
 §  7a  Absatz  3  an  die  jeweils  zuständigen  Stellen
 der  anderen  Staaten  des  Europäischen  Wirt-
 schaftsraums.“

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Instituts-
 gruppen“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt
 und  werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
 pen“  die  Wörter  „oder  gemischte  Finanzholding-
 Gruppen“ eingefügt.

 c)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Ist  die  Bundesanstalt  für  die  Beaufsichtigung  einer
 Institutsgruppe,  einer  Finanzholding-Gruppe  oder
 einer  gemischten  Finanzholding-Gruppe  auf  zusam-
 mengefasster  Basis  zuständig,  an  deren  Spitze  ein
 EU-Mutterinstitut,  eine  EU-Mutterfinanzholding-
 Gesellschaft  oder  eine  gemischte  EU-Mutterfinanz-
 holding-Gesellschaft  steht,  so  soll  sie  mit  den  für  die
 Beaufsichtigung  der  gruppenangehörigen  Unterneh-
 men  zuständigen  Stellen  im  Europäischen  Wirt-
 schaftsraum  eine  gemeinsame  Entscheidung  treffen,
 1.  ob  die  Eigenmittelausstattung  der  Gruppe  auf  zu-
 sammengefasster  Basis  ihrer  Finanzlage  und  ihrem
 Risikoprofil  angemessen  ist  und  2.  welche  zusätz-
 lichen  Eigenmittelanforderungen  für  jedes  gruppen-
 angehörige  Unternehmen  und  auf  zusammengefass-
 ter Basis erforderlich sind.“

 d)  In  Absatz  4  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Instituts-
 gruppe“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt
 und  werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
 pe“  die  Wörter  „oder  gemischten  Finanzholding-
 Gruppe“ eingefügt.

 13.  §  8b wird aufgehoben.

 14.  §  8c wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  8c

 Übertragung der Zuständigkeit für die Aufsicht
 über Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen,

 gemischte Finanzholding-Gruppen und
 gruppenangehörige Institute“.

 b)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  dem  Satzteil  vor  Nummer  1  wird  nach  dem
 Wort  „Institutsgruppe“  das  Wort  „oder“  durch
 ein  Komma  ersetzt  und  werden  nach  dem  Wort
 „Finanzholding-Gruppe“  die  Wörter  „oder  ge-
 mischten Finanzholding-Gruppe“ eingefügt.

 bb)  In  Nummer  2  werden  nach  dem  Wort  „Finanz-
 holding-Gruppen“  die  Wörter  „oder  gemischte
 Finanzholding-Gruppen“ eingefügt.

 c)  In  Absatz  2  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Instituts-
 gruppe“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt
 und  werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
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pe“  die  Wörter  „oder  eine  gemischte  Finanzholding-
 Gruppe“ eingefügt.

 15.  §  8d wird aufgehoben.

 16.  §  8e wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Ist  die  Bundesanstalt  für  die  Aufsicht  auf  zu-
 sammengefasster  Basis  über  eine  Institutsgruppe,
 Finanzholding-Gruppe  oder  gemischte  Finanzhol-
 ding-Gruppe  zuständig,  richtet  sie  Aufsichtskollegien
 ein.  Ziel  der  Einrichtung  von  Aufsichtskollegien  ist
 es,  die  Aufgabenwahrnehmung  nach  §  8  Absatz  7
 und  den  §§  8a  und  10  Absatz  1a  zu  erleichtern  und
 eine  angemessene  Zusammenarbeit  mit  den  zustän-
 digen  Stellen  im  Europäischen  Wirtschaftsraum,  zu
 denen  auch  die  Europäische  Bankenaufsichtsbehör-
 de  gehört,  sowie  mit  den  zuständigen  Stellen  in
 Drittstaaten  zu  gewährleisten.  Die  Aufsichtskolle-
 gien dienen

 1.  dem Austausch von Informationen,

 2.  gegebenenfalls  der  Einigung  über  die  freiwillige
 Übertragung  von  Aufgaben  und  Zuständigkei-
 ten,

 3.  der  Festlegung  aufsichtsrechtlicher  Prüfungspro-
 gramme  auf  der  Grundlage  der  Risikobewertung
 einer  Institutsgruppe,  einer  Finanzholding-Grup-
 pe  oder  einer  gemischten  Finanzholding-Grup-
 pe,

 4.  der  Beseitigung  unnötiger  aufsichtsrechtlicher
 Doppelanforderungen,

 5.  der  gleichmäßigen  Anwendung  der  bestehenden
 aufsichtsrechtlichen  Anforderungen  auf  alle  Un-
 ternehmen  der  Gruppe  unter  Berücksichtigung
 bestehender  Ermessensspielräume  und  Wahl-
 rechte sowie

 6.  der  Planung  und  Koordinierung  der  Aufsichts-
 tätigkeiten  in  Vorbereitung  auf  und  in  Krisen-
 situationen  unter  Berücksichtigung  der  Arbeit
 anderer  Foren,  die  in  diesem  Bereich  eingerich-
 tet werden.“

 b)  In  Absatz  6  Satz  1  wird  das  Wort  „oder“  durch  ein
 Komma  ersetzt  und  werden  nach  dem  Wort  „Finanz-
 holding-Gruppe“  die  Wörter  „oder  gemischte  Fi-
 nanzholding-Gruppe“ eingefügt.

 17.  In  der  Überschrift  des  Zweiten  Abschnitts  wird  das
 Wort  „Finanzkonglomerate,“  gestrichen  und  werden
 die  Wörter  „gemischte  Finanzholding-Gesellschaften“
 durch  die  Wörter  „gemischte  Finanzholding-Gruppen“
 ersetzt.

 18.  §  10 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  10

 Anforderungen an die Eigenmittelausstattung
 von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-

 Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen“.

 b)  In  Absatz  1  Satz  1,  2  und  9  wird  jeweils  nach  dem
 Wort  „Institutsgruppen“  das  Wort  „und“  durch  ein

 Komma  ersetzt  und  werden  jeweils  nach  dem  Wort
 „Finanzholding-Gruppen“  die  Wörter  „und  ge-
 mischten Finanzholding-Gruppen“ eingefügt.

 c)  Absatz 1a wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Institutsgruppe“
 das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und
 werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
 pe“  die  Wörter  „oder  gemischten  Finanzhol-
 ding-Gruppe“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  2  wird  nach  dem  Wort  „Institutsgruppe“
 das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und
 werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
 pe“  die  Wörter  „oder  gemischte  Finanzholding-
 Gruppe“ eingefügt.

 d)  Absatz 1b wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  In  dem  Satzteil  vor  Nummer  1  wird  nach
 dem  Wort  „Institutsgruppe“  das  Wort
 „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  wer-
 den  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
 pe“  die  Wörter  „oder  eine  gemischte  Fi-
 nanzholding-Gruppe“ eingefügt.

 bbb)  In  den  Nummern  2  und  4  wird  jeweils  nach
 dem  Wort  „Institutsgruppe“  das  Wort
 „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  wer-
 den  jeweils  nach  dem  Wort  „Finanzhol-
 ding-Gruppe“  die  Wörter  „oder  einer
 gemischten  Finanzholding-Gruppe“  einge-
 fügt.

 bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Bundesanstalt  kann  von  einzelnen  Institu-
 ten,  Institutsgruppen,  Finanzholding-Gruppen
 und  gemischten  Finanzholding-Gruppen  oder
 Arten  oder  Gruppen  von  Instituten,  Instituts-
 gruppen,  Finanzholding-Gruppen  und  gemisch-
 ten  Finanzholding-Gruppen  verlangen,  dass
 diese  Institute  oder  Gruppen  während  eines  be-
 grenzten  Zeitraums  Eigenmittel  vorhalten,  die
 über  die  Anforderungen  der  Rechtsverordnung
 nach  Absatz  1  Satz  9  hinausgehen,  wenn  diese
 Kapitalstärkung erforderlich ist, um

 1.  einer  drohenden  Störung  der  Funktionsfä-
 higkeit  des  Finanzmarktes  oder  einer  Gefahr
 für  die  Finanzmarktstabilität  entgegenzuwir-
 ken und

 2.  erhebliche  negative  Auswirkungen  auf  ande-
 re  Unternehmen  des  Finanzsektors  sowie  auf
 das  allgemeine  Vertrauen  der  Einleger  und
 anderer  Marktteilnehmer  in  ein  funktionsfä-
 higes Finanzsystem zu vermeiden.“

 e)  In  Absatz  1e  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Instituts-
 gruppe“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt,
 werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Gruppe“
 die  Wörter  „oder  einer  gemischten  Finanzholding-
 Gruppe“  eingefügt  und  wird  die  Angabe  „§  10a
 Abs.  1  bis  3“  durch  die  Wörter  „§  10a  Absatz  1
 bis  3a“ ersetzt.
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f)  Absatz 6 Satz 5 bis 7 wird wie folgt gefasst:

 „Gehört  ein  Institut  einer  branchenübergreifend  täti-
 gen  Unternehmensgruppe  an,  die  kein  Finanzkon-
 glomerat  ist,  braucht  es  Positionen  nach  Satz  1
 Nummer 5 und 6 nicht abzuziehen, wenn

 1.  diese  Unternehmensgruppe  mit  Zustimmung  der
 Bundesanstalt  eine  Berechnung  der  Eigenkapi-
 talausstattung  nach  Maßgabe  einer  der  Berech-
 nungsmethoden,  die  in  der  Rechtsverordnung
 nach  §  22  Absatz  1  Satz  1  des  Finanzkonglome-
 rate-Aufsichtsgesetzes  näher  bestimmt  werden,
 zusätzlich durchführt und

 2.  das  Institut  und  die  betreffenden  Unternehmen  in
 entsprechender  Anwendung  der  Kriterien  des
 §  12  Absatz  1  und  2  oder  des  §  15  Absatz  2  des
 Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes  als  nach-
 geordnetes  oder  übergeordnetes  Unternehmen  in
 diese  Berechnung  einbezogen  werden;  eine  Be-
 rechnung  nach  der  Berechnungsmethode  1  darf
 nur  dann  erfolgen,  wenn  und  soweit  Umfang  und
 Niveau  des  integrierten  Managements  und  der
 internen  Kontrollen  in  Bezug  auf  die  in  den  Kon-
 solidierungskreis  einbezogenen  Unternehmen
 angemessen  sind.  Die  Wahlmöglichkeit  nach
 Satz  5  ist  von  dem  Unternehmen  zu  beantragen,
 das  in  entsprechender  Anwendung  der  Kriterien
 des  §  12  Absatz  1  und  2  oder  des  §  15  Absatz  2
 des  Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes  über-
 geordnetes  Unternehmen  der  Gruppe  ist;  die  ge-
 wählte  Berechnungsmethode  ist  auf  Dauer  ein-
 heitlich  anzuwenden.  Ein  Institut,  das  einem
 Finanzkonglomerat  angehört,  braucht  die  Posi-
 tionen  nach  Satz  1  Nummer  1  bis  6  nicht  abzu-
 ziehen,  wenn  es  selbst  und  die  betreffenden  Un-
 ternehmen  in  die  Berechnung  der  Eigenmittel
 dieses  Finanzkonglomerats  auf  Konglomerats-
 ebene  nach  §  18  des  Finanzkonglomerate-Auf-
 sichtsgesetzes einbezogen werden.“

 19.  §  10a wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  10a

 Ermittlung der Eigenmittelausstattung von
 Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und

 gemischten Finanzholding-Gruppen“.

 b)  In  Absatz  1  Satz  7  wird  nach  dem  Wort  „Instituts-
 gruppen“  das  Wort  „und“  durch  ein  Komma  ersetzt
 und  werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
 pen“  die  Wörter  „und  gemischte  Finanzholding-
 Gruppen“ eingefügt.

 c)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:

 „(3a)  Eine  gemischte  Finanzholding-Gruppe  im
 Sinne  dieses  Gesetzes  besteht,  wenn  einer  gemisch-
 ten  Finanzholding-Gesellschaft  im  Sinne  von  §  1
 Absatz  7e  oder  7f  mit  Sitz  im  Inland  Unternehmen
 im  Sinne  des  Absatzes  1  Satz  2  nachgeordnet  sind,
 von  denen  mindestens  ein  Einlagenkreditinstitut
 oder  Wertpapierhandelsunternehmen  mit  Sitz  im  In-
 land  der  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft  als
 Tochterunternehmen  nachgeordnet  ist.  Satz  1  findet

 keine  Anwendung  auf  gemischte  Finanzholding-
 Gesellschaften  im  Sinne  von  §  1  Absatz  7e,  die
 ihrerseits  einem  Einlagenkreditinstitut  oder  Wert-
 papierhandelsunternehmen  mit  Sitz  in  einem  ande-
 ren  Staat  des  Europäischen  Wirtschaftsraums  als
 Tochterunternehmen  nachgeordnet  sind.  Hat  die
 Finanzholding-Gesellschaft  im  Sinne  von  §  1  Ab-
 satz  7e  oder  7f  ihren  Sitz  in  einem  anderen  Staat  des
 Europäischen  Wirtschaftsraums,  besteht  eine  ge-
 mischte Finanzholding-Gruppe, wenn

 1.  der  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft  min-
 destens  ein  Einlagenkreditinstitut  oder  Wertpa-
 pierhandelsunternehmen  mit  Sitz  im  Inland  und
 weder  ein  Einlagenkreditinstitut  noch  ein  Wert-
 papierhandelsunternehmen  mit  Sitz  in  ihrem
 Sitzstaat  als  Tochterunternehmen  nachgeordnet
 ist und

 2.  das  Einlagenkreditinstitut  oder  Wertpapierhan-
 delsunternehmen  mit  Sitz  im  Inland  eine  höhere
 Bilanzsumme  hat  als  jedes  andere  der  gemisch-
 ten  Finanzholding-Gesellschaft  als  Tochterun-
 ternehmen  nachgeordnetes  Einlagenkreditinsti-
 tut  oder  Wertpapierhandelsunternehmen  mit  Sitz
 in  einem  anderen  Staat  des  Europäischen  Wirt-
 schaftsraums;  bei  gleich  hoher  Bilanzsumme  ist
 der frühere Zulassungszeitpunkt maßgeblich.

 Bei  einer  gemischten  Finanzholding-Gruppe  gilt  als
 übergeordnetes  Unternehmen  dasjenige  gruppen-
 angehörige  Einlagenkreditinstitut  oder  Wertpapier-
 handelsunternehmen  mit  Sitz  im  Inland,  das  selbst
 keinem  anderen  gruppenangehörigen  Institut  mit
 Sitz  im  Inland  nachgeordnet  ist.  Erfüllen  mehrere
 Einlagenkreditinstitute  oder  Wertpapierhandelsun-
 ternehmen  mit  Sitz  im  Inland  oder  bei  wechselseiti-
 gen  Beteiligungen  ohne  Sitz  im  Inland  diese  Voraus-
 setzungen,  so  gilt  als  übergeordnetes  Unternehmen
 im  Regelfall  das  Einlagenkreditinstitut  mit  der
 höchsten  Bilanzsumme;  auf  Antrag  oder  bei  gleich
 hoher  Bilanzsumme  bestimmt  die  Bundesanstalt  das
 Einlagenkreditinstitut  oder  Wertpapierhandelsunter-
 nehmen  mit  Sitz  im  Inland,  das  als  übergeordnetes
 Unternehmen  gilt.  Abweichend  von  den  Sätzen  4
 und  5  kann  die  Bundesanstalt  auf  Antrag  einer  ge-
 mischten  Finanzholding-Gesellschaft,  die  ihren  Sitz
 im  Inland  hat,  und  nach  Anhörung  des  beaufsichtig-
 ten  Unternehmens,  das  nach  den  Sätzen  4  und  5  als
 übergeordnetes  Unternehmen  gilt,  bestimmen,  dass
 die  gemischte  Finanzholding-Gesellschaft  als  über-
 geordnetes  Unternehmen  gilt,  sofern  sie  dargelegt
 hat,  dass  sie  über  die  zur  Einhaltung  der  gruppenbe-
 zogenen  Pflichten  erforderliche  Struktur  und  Orga-
 nisation  verfügt.  Abweichend  von  Satz  6  kann  die
 Bundesanstalt  eine  gemischte  Finanzholding-Ge-
 sellschaft,  die  ihren  Sitz  im  Inland  hat,  nach  Anhö-
 rung  des  beaufsichtigten  Unternehmens,  das  nach
 den  Sätzen  4  und  5  als  übergeordnetes  Unternehmen
 gilt,  auch  ohne  Antrag  als  übergeordnetes  Unterneh-
 men  bestimmen,  sofern  dies  erforderlich  ist  aus
 bankaufsichtlichen  Gründen,  insbesondere  solchen,
 die  sich  aus  der  Organisation  und  Struktur  der  ge-
 mischten  Finanzholding-Gruppe  ergeben.  Die  nach
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den  Sätzen  6  oder  7  bestimmte  gemischte  Finanz-
 holding-Gesellschaft  hat  alle  gruppenbezogenen
 Pflichten  eines  übergeordneten  Unternehmens  zu
 erfüllen.  Liegen  die  Voraussetzungen  für  eine  An-
 ordnung  nach  den  Sätzen  6  oder  7  nicht  mehr  vor,
 insbesondere,  wenn  die  gemischte  Finanzholding-
 Gesellschaft  ihren  Sitz  in  einen  anderen  Staat  verla-
 gert  oder  nicht  mehr  in  der  Lage  ist,  für  die  Einhal-
 tung  der  gruppenbezogenen  Pflichten  zu  sorgen,  so
 hat  die  Bundesanstalt  die  Anordnung  nach  Anhö-
 rung  der  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft
 aufzuheben;  §  35  Absatz  3  gilt  entsprechend.  Die
 Bundesanstalt  hat  gegenüber  einer  nach  den  Sätzen  6
 oder  7  zum  übergeordneten  Unternehmen  bestimm-
 ten  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft  und  de-
 ren  Organen  alle  Befugnisse,  die  ihr  gegenüber  einem
 Institut  als  übergeordnetem  Unternehmen  und  des-
 sen Organen zustehen.“

 d)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Ausland“  die
 Wörter  „  ,  sowie  im  Fall  einer  gemischten  Fi-
 nanzholding-Gruppe  Unternehmen  im  Sinne
 des  §  1  Absatz  19  Nummer  2  im  Inland  oder
 Ausland“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  3  wird  nach  dem  Wort  „Instituts“  das
 Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  wer-
 den  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Gesell-
 schaft“  die  Wörter  „oder  gemischten  Finanzhol-
 ding-Gesellschaft“ eingefügt.

 e)  In  Absatz  6  Satz  3  Nummer  1  und  2,  Satz  9  und  12
 wird  jeweils  nach  dem  Wort  „Institutsgruppe“  das
 Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  werden
 jeweils  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Gruppe“  die
 Wörter  „oder  gemischten  Finanzholding-Gruppe“
 eingefügt.

 f)  In  Absatz  7  Satz  7  werden  nach  dem  Wort  „Finanz-
 holding-Gruppe“  die  Wörter  „oder  gemischten  Fi-
 nanzholding-Gruppe“  und  nach  dem  Wort  „Finanz-
 holding-Gesellschaft“  die  Wörter  „oder  gemischte
 Finanzholding-Gesellschaft“ eingefügt.

 g)  Absatz 8 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Institutsgruppe“
 das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und
 werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
 pe“  die  Wörter  „oder  eine  gemischte  Finanzhol-
 ding-Gruppe“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  2  wird  nach  dem  Wort  „Institutsgruppe“
 das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und
 werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
 pe“  die  Wörter  „oder  der  gemischten  Finanzhol-
 ding-Gruppe“ eingefügt.

 h)  In  Absatz  9  Satz  1  in  dem  Satzteil  vor  Nummer  1
 wird  nach  dem  Wort  „Institutsgruppen“  das  Wort
 „und“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  werden  nach
 dem  Wort  „Finanzholding-Gruppen“  die  Wörter
 „und  gemischte  Finanzholding-Gruppen“  eingefügt.

 i)  In  Absatz  10  Satz  1  wird  nach  den  Wörtern  „eine  In-
 stitutsgruppe“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma
 ersetzt,  werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-

 Gruppe“  die  Wörter  „oder  gemischte  Finanzhol-
 ding-Gruppe“  eingefügt,  wird  nach  den  Wörtern
 „einer  Institutsgruppe“  das  Wort  „oder“  durch  ein
 Komma  ersetzt  und  werden  nach  dem  Wort  „Finanz-
 holding-Gruppe“  die  Wörter  „oder  einer  gemischten
 Finanzholding-Gruppe“ eingefügt.

 j)  In  Absatz  12  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Instituts-
 gruppe“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt
 und  werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
 pe“  die  Wörter  „oder  gemischten  Finanzholding-
 Gruppe“ eingefügt.

 k)  Absatz 14 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Institutsgruppe“
 das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und
 werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
 pe“  die  Wörter  „oder  gemischten  Finanzhol-
 ding-Gruppe“ eingefügt.

 bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Hat  die  Finanzholding-Gesellschaft  oder  ge-
 mischte  Finanzholding-Gesellschaft  an  der
 Spitze  einer  Finanzholding-Gruppe  oder  einer
 gemischten  Finanzholding-Gruppe  als  Tochter-
 unternehmen  mindestens  ein  Institut,  eine  Ver-
 mögensverwaltungsgesellschaft  im  Sinne  des
 Artikels  2  Nummer  5  der  Richtlinie  2002/87/EG
 oder  ein  Finanzunternehmen  mit  Sitz  in  einem
 Drittstaat,  so  gilt  Satz  1  mit  der  Maßgabe,  dass
 das  übergeordnete  Unternehmen  der  Finanzhol-
 ding-Gruppe  oder  der  gemischten  Finanzhol-
 ding-Gruppe  verpflichtet  ist,  die  zusätzliche  Zu-
 sammenfassung vorzunehmen.“

 20.  §  10b wird aufgehoben.

 21.  §  10c wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  dem  Satzteil  vor  Nummer  1  werden  nach  der
 Angabe  „§  10a  Abs.  3“  die  Wörter  „oder  ge-
 mischten  Finanzholding-Gruppe  nach  §  10a  Ab-
 satz 3a“ eingefügt.

 bb)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  der  Schuldner  der  KSA-Position  ist  das
 übergeordnete  Unternehmen  der  Instituts-
 gruppe,  Finanzholding-Gruppe  oder  ge-
 mischten  Finanzholding-Gruppe,  ein  nach-
 geordnetes  Unternehmen  der  gleichen
 Institutsgruppe,  Finanzholding-Gruppe  oder
 gemischten  Finanzholding-Gruppe  oder  die
 Finanzholding-Gesellschaft  beziehungswei-
 se  gemischte  Finanzholding-Gesellschaft  an
 der  Spitze  der  Finanzholding-Gruppe  oder
 gemischten Finanzholding-Gruppe,“.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  Nummer  1  werden  nach  dem
 Wort  „Finanzholding-Gesellschaft,“  die  Wörter
 „eine  gemischte  Finanzholding-Gesellschaft,“  ein-
 gefügt.

 22.  In  §  12  Absatz  2  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  10a  Abs.  1
 bis  3“  durch  die  Wörter  „§  10a  Absatz  1  bis  3a“  ersetzt.
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23.  §  12a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Institut“  das
 Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  wer-
 den  nach  den  Wörtern  „eine  Finanzholding-Ge-
 sellschaft“  die  Wörter  „oder  eine  gemischte
 Finanzholding-Gesellschaft“  und  nach  den
 Wörtern  „einer  Finanzholding-Gesellschaft“  die
 Wörter  „oder  gemischten  Finanzholding-Ge-
 sellschaft“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  3  wird  nach  dem  Wort  „Institut“  das
 Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  wer-
 den  nach  den  Wörtern  „eine  Finanzholding-Ge-
 sellschaft“  die  Wörter  „oder  gemischte  Finanz-
 holding-Gesellschaft“ eingefügt.

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 24.  §  13b wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  13b

 Großkredite von Institutsgruppen, Finanzholding-
 Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen“.

 b)  In  den  Absätzen  1,  2,  3  Satz  1  und  Absatz  6  wird  je-
 weils  nach  dem  Wort  „Institutsgruppe“  das  Wort
 „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  werden  jeweils
 nach  dem  Wort  „Finanzholding-Gruppe“  die  Wörter
 „oder gemischten Finanzholding-Gruppe“ eingefügt.

 25.  §  13d wird aufgehoben.

 26.  §  18a Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Die  Anforderung  nach  Absatz  1  kann  auch  auf
 konsolidierter  Ebene  durch  das  EU-Mutterinstitut,  die
 EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft  oder  die  ge-
 mischte  EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft  erfüllt
 werden,  wenn  das  EU-Mutterinstitut,  die  EU-Mutter-
 finanzholding-Gesellschaft  oder  die  gemischte  EU-
 Mutterfinanzholding-Gesellschaft  oder  eines  ihrer
 Tochterunternehmen  Originator  oder  Sponsor  einer
 Verbriefungstransaktion  ist,  deren  verbrieftes  Portfolio
 Forderungen  enthält,  die  von  Unternehmen  begründet
 wurden,  die  derselben  Institutsgruppe,  Finanzholding-
 Gruppe  oder  gemischten  Finanzholding-Gruppe  wie
 das  EU-Mutterinstitut,  die  EU-Mutterfinanzholding-
 Gesellschaft  oder  die  gemischte  EU-Mutterfinanzhol-
 ding-Gesellschaft  angehören.  Voraussetzung  dafür  ist,
 dass  die  gruppenangehörigen  Unternehmen,  welche  die
 Forderungen  begründet  haben,  sich  verpflichtet  haben,
 die  Anforderungen  nach  §  18b  Absatz  4  zu  erfüllen  und
 dem  EU-Mutterinstitut  oder  der  EU-Mutterfinanzhol-
 ding-Gesellschaft  oder  der  gemischten  EU-Mutter-
 finanzholding-Gesellschaft  rechtzeitig  die  zur  Erfül-
 lung  der  Anforderungen  nach  §  18b  Absatz  5
 erforderlichen Informationen zu übermitteln.“

 27.  Die  5.  Zwischenüberschrift  des  Zweiten  Abschnitts
 wird wie folgt gefasst:

 „5. Besondere Pflichten der Institute, ihrer
 Geschäftsleiter sowie der Finanzholding-

 Gesellschaften, der gemischten Finanzholding-
 Gesellschaften und der gemischten Unternehmen“.

 28.  §  24 Absatz 3a Satz 5 wird wie folgt gefasst:

 „Satz  1  Nummer  1,  2  und  4  und  die  Sätze  2  bis  4  gelten
 entsprechend  für  eine  gemischte  Finanzholding-Gesell-
 schaft.“

 29.  §  25a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1a wird wie folgt gefasst:

 „(1a)  Absatz  1  gilt  für  Institutsgruppen,  Finanz-
 holding-Gruppen,  gemischte  Finanzholding-Grup-
 pen  und  Institute  im  Sinne  des  §  10a  Absatz  14  mit
 der  Maßgabe  entsprechend,  dass  die  in  §  1  Absatz  2
 Satz  1  oder  §  2d  Absatz  1  bezeichneten  Personen
 des  übergeordneten  Unternehmens  für  die  ord-
 nungsgemäße  Geschäftsorganisation  der  Instituts-
 gruppe,  Finanzholding-Gruppe  oder  gemischten  Fi-
 nanzholding-Gruppe  verantwortlich  sind.  §  10a  Ab-
 satz 12 und 13 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.“

 b)  Absatz 1b wird aufgehoben.

 30.  §  25c wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  10b  Ab-
 satz  3  Satz  8“  durch  die  Wörter  „§  10a  Absatz  3a
 Satz 6 oder Satz 7“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  4  Satz  4  werden  nach  der  Angabe  „§  10a
 Absatz  3“  die  Wörter  „  ,  einer  gemischten  Finanz-
 holding-Gruppe  im  Sinne  des  §  10a  Absatz  3a“  ein-
 gefügt  und  werden  die  Wörter  „§  1  Absatz  20  Satz  1“
 durch die Angabe „§  1 Absatz 20“ ersetzt.

 31.  In  §  25g  Absatz  2  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  10b  Abs.  3
 Satz  8“  durch  die  Wörter  „§  10a  Absatz  3a  Satz  6  oder
 Satz 7“ ersetzt.

 32.  In  §  26  Absatz  3  Satz  2  werden  nach  der  Angabe  „§  10a
 Absatz  3“  die  Wörter  „  ,  einer  gemischten  Finanzhol-
 ding-Gruppe  im  Sinne  des  §  10a  Absatz  3a“  eingefügt,
 werden  die  Wörter  „Spitze  der  Gruppe“  durch  die  Wör-
 ter  „Spitze  der  Finanzholding-Gruppe“  ersetzt  und  wer-
 den  nach  den  Wörtern  „gemischte  Finanzholding-Ge-
 sellschaft  an  der  Spitze“  die  Wörter  „der  gemischten
 Finanzholding-Gruppe oder“ eingefügt.

 33.  §  26a wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a)  Zusätzlich  zu  den  Angaben,  die  nach  Ab-
 satz  1  zu  machen  sind,  sind  die  rechtliche  und  die  or-
 ganisatorische  Struktur  sowie  die  Grundsätze  einer
 ordnungsgemäßen  Geschäftsführung  der  Gruppe
 darzustellen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“

 b)  In  Absatz  4  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Instituts-
 gruppen“  das  Wort  „und“  durch  ein  Komma  ersetzt,
 werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Gruppen“
 die  Wörter  „und  gemischte  Finanzholding-Grup-
 pen“  eingefügt,  wird  nach  dem  Wort  „Institutsgrup-
 pe“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und
 werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Gruppe“
 die  Wörter  „oder  der  gemischten  Finanzholding-
 Gruppe“ eingefügt.

 34.  §  29 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Die  Wörter  „§§  10,  10b,  11,  12a,  13  bis  13d  und
 14  Abs.  1“  werden  durch  die  Wörter  „§§  10,  11,
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12a,  13  bis  13c  und  14  Absatz  1,  den  §§  17,  23
 und  27  des  Finanzkonglomerate-Aufsichtsge-
 setzes“ ersetzt.

 bb)  Die  Wörter  „§§  10  bis  10b,  11,  12,  13  bis  13d,
 18,  25a  Absatz  1  Satz  3“  werden  durch  die
 Wörter  „§§  10,  11,  12,  13  bis  13c,  25a  Absatz  1
 Satz  3,  den  §§  17  und  23  des  Finanzkonglome-
 rate-Aufsichtsgesetzes“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  4  Satz  2  werden  die  Wörter  „Instituts-
 oder  Finanzholding-Gruppe“  durch  die  Wörter  „In-
 stitutsgruppe,  Finanzholding-Gruppe  oder  gemisch-
 ten Finanzholding-Gruppe“ ersetzt.

 35.  §  31 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  In  dem  Satzteil  vor  Nummer  1  wird  die  An-
 gabe  „§  10a  Abs.  1  bis  3“  durch  die  Wörter
 „§  10a Absatz 1 bis 3a“ ersetzt.

 bbb)  In  Nummer  2  werden  nach  dem  Wort
 „Finanzholding-Gesellschaft“  die  Wörter
 „oder  gemischten  Finanzholding-Gesell-
 schaft“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  4  wird  die  Angabe  „§  10a  Abs.  1  bis  3“
 durch  die  Wörter  „§  10a  Absatz  1  bis  3a“  er-
 setzt.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  In  dem  Satzteil  vor  Nummer  1  wird  nach
 dem  Wort  „Institutsgruppen“  das  Wort
 „und“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  wer-
 den  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
 pen“  die  Wörter  „und  gemischte  Finanz-
 holding-Gruppen“ eingefügt.

 bbb)  In  Nummer  4  werden  nach  dem  Wort
 „Finanzholding-Gesellschaft“  die  Wörter
 „oder  gemischten  Finanzholding-Gesell-
 schaft“ eingefügt.

 ccc)  In  Nummer  5  werden  nach  dem  Wort
 „Finanzholding-Gesellschaft“  die  Wörter
 „oder  gemischte  Finanzholding-Gesell-
 schaft“  und  nach  dem  Wort  „Finanzhol-
 ding-Gruppe“  die  Wörter  „oder  gemisch-
 ten Finanzholding-Gruppe“ eingefügt.

 ddd)  In  Nummer  7  wird  nach  dem  Wort  „Insti-
 tutsgruppe“  das  Wort  „oder“  durch  ein
 Komma  ersetzt  und  werden  nach  dem  Wort
 „Finanzholding-Gruppe“  die  Wörter  „oder
 gemischten  Finanzholding-Gruppe“  einge-
 fügt.

 bb)  In  Satz  2  werden  nach  den  Wörtern  „die  Finanz-
 holding-Gesellschaft“  die  Wörter  „oder  die  ge-
 mischte  Finanzholding-Gesellschaft“  und  nach
 den  Wörtern  „der  Finanzholding-Gesellschaft“
 die  Wörter  „oder  gemischten  Finanzholding-
 Gesellschaft“ eingefügt.

 cc)  In  Satz  3  wird  nach  dem  Wort  „Institutsgruppe“
 das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und
 werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
 pe“  die  Wörter  „oder  gemischten  Finanzhol-
 ding-Gruppe“ eingefügt.

 c)  Absatz 5 wird aufgehoben.

 36.  In  §  36  Absatz  3  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Instituts“
 das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  werden
 nach  dem  Wort  „Finanzholding-Gesellschaft“  die  Wör-
 ter  „oder  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft“  ein-
 gefügt.

 37.  §  44 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  44

 Auskünfte und Prüfungen von Instituten,
 Anbietern von Nebendienstleistungen,

 Finanzholding-Gesellschaften, gemischten
 Finanzholding-Gesellschaften und von in die

 Aufsicht auf zusammengefasster Basis
 einbezogenen Unternehmen“.

 b)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Ein  nachgeordnetes  Unternehmen  im  Sinne  des
 §  10a  Absatz  1  bis  5,  eine  Finanzholding-Gesell-
 schaft  an  der  Spitze  einer  Finanzholding-Gruppe  im
 Sinne  des  §  10a  Absatz  3  oder  einer  gemischten  Fi-
 nanzholding-Gesellschaft  an  der  Spitze  einer  ge-
 mischten  Finanzholding-Gruppe  im  Sinne  des  §  10a
 Absatz  3a  sowie  ein  Mitglied  eines  Organs  eines
 solchen  Unternehmens  haben  der  Bundesanstalt,
 den  Personen  und  Einrichtungen,  derer  sich  die
 Bundesanstalt  bei  der  Durchführung  ihrer  Aufgaben
 bedient,  sowie  der  Deutschen  Bundesbank  auf  Ver-
 langen  Auskünfte  zu  erteilen  und  Unterlagen  vorzu-
 legen,  um  die  Richtigkeit  der  Auskünfte  oder  der
 übermittelten  Daten  zu  überprüfen,  die  für  die  Auf-
 sicht  auf  zusammengefasster  Basis  erforderlich  sind
 oder  die  in  Verbindung  mit  einer  Rechtsverordnung
 nach §  25 Absatz 3 Satz 1 zu übermitteln sind.“

 c)  In  Absatz  2a  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Instituts-
 gruppe“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt
 und  werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Grup-
 pe“  die  Wörter  „oder  eine  gemischte  Finanzholding-
 Gruppe“ eingefügt.

 d)  Absatz 3a wird aufgehoben.

 e)  In  Absatz  4  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Instituten“
 das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  wer-
 den  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Gesellschaften“
 die  Wörter  „oder  gemischten  Finanzholding-Gesell-
 schaften“ eingefügt.

 f)  In  Absatz  5  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Institute“
 das  Wort  „und“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  wer-
 den  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Gesellschaften“
 die  Wörter  „und  gemischten  Finanzholding-Gesell-
 schaften“ eingefügt.

 38.  §  44a wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „einem  nicht
 in  die  Zusammenfassung  oder  in  die  zusätzliche  Be-
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aufsichtigung  auf  Konglomeratsebene  einbezoge-
 nen Unternehmen und“ gestrichen.

 b)  Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.

 39.  §  45 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird aufgehoben.

 b)  In  Absatz  5  Satz  1,  3  und  4  wird  jeweils  die  Angabe
 „2 bis 4“ durch die Angabe „2 und 3“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  6  wird  nach  dem  Wort  „Institutsgruppe“
 das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  wer-
 den  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Gruppe“  die
 Wörter  „oder  einer  gemischten  Finanzholding-
 Gruppe“ eingefügt.

 40.  §  45a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Die  Bundesanstalt  kann  einer  Finanzholding-
 Gesellschaft  an  der  Spitze  einer  Finanzholding-
 Gruppe  im  Sinne  des  §  10a  Absatz  3  Satz  1  oder  2
 oder  §  13b  Absatz  2  oder  einer  gemischten  Finanz-
 holding-Gesellschaft  an  der  Spitze  einer  gemischten
 Finanzholding-Gruppe  im  Sinne  des  §  10a  Absatz  3a
 Satz  1  oder  2  oder  §  13b  Absatz  2  die  Ausübung
 ihrer  Stimmrechte  an  dem  übergeordneten  Unter-
 nehmen  und  den  anderen  nachgeordneten  Unterneh-
 men untersagen, wenn

 1.  die  Finanzholding-Gesellschaft  oder  die  ge-
 mischte  Finanzholding-Gesellschaft  dem  über-
 geordneten  Unternehmen  nicht  die  für  die  Zusam-
 menfassung  nach  §  10a  oder  §  13b  erforder-
 lichen  Angaben  gemäß  §  10a  Absatz  13  Satz  2
 oder  §  13b  Absatz  5  in  Verbindung  mit  §  10a
 Absatz  13  Satz  2  übermittelt,  sofern  nicht  den
 Erfordernissen  der  bankaufsichtlichen  Zusam-
 menfassung  in  anderer  Weise  Rechnung  getra-
 gen werden kann;

 2.  Tatsachen  vorliegen,  aus  denen  sich  ergibt,  dass
 eine  Person,  die  die  Geschäfte  der  Finanzhol-
 ding-Gesellschaft  oder  der  gemischten  Finanz-
 holding-Gesellschaft  tatsächlich  führt,  nicht  zu-
 verlässig  ist  oder  nicht  die  zur  Führung  der
 Geschäfte erforderliche fachliche Eignung hat.“

 b)  Absatz 1a wird wie folgt gefasst:

 „(1a)  Die  Bundesanstalt  kann  in  den  Fällen  des
 Absatzes  1  Satz  1  Nummer  2  auch  gegenüber  dem
 übergeordneten  Unternehmen  einer  Finanzholding-
 Gruppe  oder  einer  gemischten  Finanzholding-Grup-
 pe  anordnen,  Weisungen  der  Finanzholding-Gesell-
 schaft  oder  der  gemischten  Finanzholding-Gesell-
 schaft  nicht  zu  befolgen,  sofern  es  keine
 gesellschaftsrechtlichen  Möglichkeiten  gibt,  die
 Personen  abzuberufen,  die  die  Geschäfte  der  Finanz-
 holding-Gesellschaft  oder  der  gemischten  Finanz-
 holding-Gesellschaft  tatsächlich  führen.  Das  Gleiche
 gilt,  wenn  solche  Möglichkeiten  zwar  vorhanden
 sind,  aber  ihre  Ausschöpfung  erfolglos  geblieben
 ist.“

 c)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  nach  der  Angabe  „§  10a
 Abs.  1  bis  5“  die  Wörter  „oder  des  übergeordneten

 Finanzkonglomeratsunternehmens  nach  §  10b
 Abs.  3 Satz 6 bis 8 oder Abs. 4“ gestrichen.

 d)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Finanzhol-
 ding-Gesellschaft“  die  Wörter  „oder  der  ge-
 mischten  Finanzholding-Gesellschaft“  einge-
 fügt.

 bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

 41.  In  §  45b  Absatz  2  wird  nach  den  Wörtern  „eine  Insti-
 tutsgruppe“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt,
 werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Gruppe“  die
 Wörter  „oder  gemischte  Finanzholding-Gruppe“  einge-
 fügt,  wird  nach  den  Wörtern  „die  Institutsgruppe“  das
 Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  werden  nach
 dem  Wort  „Finanzholding-Gruppe“  die  Wörter  „oder
 gemischte Finanzholding-Gruppe“ eingefügt.

 42.  In  §  45c  Absatz  8  werden  nach  den  Wörtern  „für  Fi-
 nanzholding-Gesellschaften“  die  Wörter  „oder  ge-
 mischte  Finanzholding-Gesellschaften“,  werden  nach
 den  Wörtern  „§  10a  Absatz  3  Satz  6  oder  7“  die  Wörter
 „oder  §  10a  Absatz  3a  Satz  6  oder  Satz  7“  und  nach  den
 Wörtern  „derartiger  Finanzholding-Gesellschaften“  die
 Wörter  „oder  gemischter  Finanzholding-Gesellschaf-
 ten“ eingefügt.

 43.  §  46b Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Wird  ein  Institut  oder  eine  nach  §  10a  Absatz  3
 Satz  6  oder  Satz  7  oder  Absatz  3a  Satz  6  oder  Satz  7  als
 übergeordnetes  Unternehmen  geltende  Finanzholding-
 Gesellschaft  oder  gemischte  Finanzholding-Gesell-
 schaft  zahlungsunfähig  oder  tritt  Überschuldung  ein,  so
 haben  die  Geschäftsleiter,  bei  einem  in  der  Rechtsform
 des  Einzelkaufmanns  betriebenen  Institut  der  Inhaber
 und  die  Personen,  die  die  Geschäfte  der  Finanzholding-
 Gesellschaft  oder  der  gemischten  Finanzholding-Ge-
 sellschaft  tatsächlich  führen,  dies  der  Bundesanstalt  un-
 ter  Beifügung  aussagefähiger  Unterlagen  unverzüglich
 anzuzeigen;  die  im  ersten  Halbsatz  genannten  Personen
 haben  eine  solche  Anzeige  unter  Beifügung  entspre-
 chender  Unterlagen  auch  dann  vorzunehmen,  wenn  das
 Institut  oder  die  nach  §  10a  Absatz  3  Satz  6  oder  Satz  7
 oder  Absatz  3a  Satz  6  oder  Satz  7  als  übergeordnetes
 Unternehmen  geltende  Finanzholding-Gesellschaft
 oder  gemischte  Finanzholding-Gesellschaft  voraus-
 sichtlich  nicht  in  der  Lage  sein  wird,  die  bestehenden
 Zahlungspflichten  im  Zeitpunkt  der  Fälligkeit  zu  erfül-
 len  (drohende  Zahlungsunfähigkeit).  Soweit  diese  Per-
 sonen  nach  anderen  Rechtsvorschriften  verpflichtet
 sind,  bei  Zahlungsunfähigkeit  oder  Überschuldung  die
 Eröffnung  des  Insolvenzverfahrens  zu  beantragen,  tritt
 an  die  Stelle  der  Antragspflicht  die  Anzeigepflicht  nach
 Satz  1.  Das  Insolvenzverfahren  über  das  Vermögen
 eines  Instituts,  einer  nach  §  10a  Absatz  3  Satz  6  oder
 Satz  7  oder  Absatz  3a  Satz  6  oder  Satz  7  als  übergeord-
 netes  Unternehmen  geltenden  Finanzholding-Gesell-
 schaft  oder  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft
 findet  im  Fall  der  Zahlungsunfähigkeit,  der  Überschul-
 dung  oder  unter  den  Voraussetzungen  des  Satzes  5  auch
 im  Fall  der  drohenden  Zahlungsunfähigkeit  statt.  Der
 Antrag  auf  Eröffnung  des  Insolvenzverfahrens  über  das
 Vermögen  des  Instituts,  der  nach  §  10a  Absatz  3  Satz  6
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oder  Satz  7  oder  Absatz  3a  Satz  6  oder  Satz  7  als  über-
 geordnetes  Unternehmen  geltenden  Finanzholding-Ge-
 sellschaft  oder  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft
 kann  nur  von  der  Bundesanstalt  gestellt  werden.  Im  Fall
 der  drohenden  Zahlungsunfähigkeit  darf  die  Bundesan-
 stalt  den  Antrag  jedoch  nur  mit  Zustimmung  des  Insti-
 tuts  und  im  Fall  einer  nach  §  10a  Absatz  3  Satz  6  oder
 Satz  7  oder  Absatz  3a  Satz  6  oder  Satz  7  als  übergeord-
 netes  Unternehmen  geltenden  Finanzholding-Gesell-
 schaft  oder  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft  mit
 deren  Zustimmung  stellen.  Vor  der  Bestellung  des  In-
 solvenzverwalters  hat  das  Insolvenzgericht  die  Bundes-
 anstalt  zu  dessen  Eignung  zu  hören.  Der  Bundesanstalt
 ist  der  Eröffnungsbeschluss  besonders  zuzustellen.  Das
 Insolvenzgericht  übersendet  der  Bundesanstalt  alle
 weiteren,  das  Verfahren  betreffenden  Beschlüsse  und
 erteilt  auf  Anfrage  Auskunft  zum  Stand  und  Fortgang
 des  Verfahrens.  Die  Bundesanstalt  kann  Einsicht  in  die
 Insolvenzakten nehmen.“

 44.  §  48p wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  48p

 Maßnahmen bei Finanzholding-Gruppen und
 gemischten Finanzholding-Gruppen“.

 b)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-
 Gruppe“  die  Wörter  „oder  gemischten  Finanzhol-
 ding-Gruppe“  und  nach  dem  Wort  „Finanzholding-
 Gesellschaft“  die  Wörter  „oder  gemischten  Finanz-
 holding-Gesellschaft“ eingefügt.

 45.  In  §  48q  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  10b  Absatz  1“
 durch  die  Wörter  „§  17  Absatz  1  des  Finanzkonglome-
 rate-Aufsichtsgesetzes“ ersetzt.

 46.  In  §  49  werden  die  Angabe  „des  §  10b  Abs.  5,“  und  die
 Angabe „des §  13d Abs. 4 Satz  5,“ gestrichen.

 47.  Der Vierte Abschnitt wird aufgehoben.

 48.  §  53b wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  8  Satz  2  wird  nach  dem  Wort  „Instituts-
 gruppe“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt,
 werden  nach  dem  Wort  „Finanzholding-Gruppe“
 die  Wörter  „oder  gemischten  Finanzholding-Grup-
 pe“  eingefügt,  wird  nach  dem  Wort  „EU-Mutterin-
 stitut“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt
 und  werden  nach  dem  Wort  „EU-Mutterfinanzhol-
 ding-Gesellschaft“  die  Wörter  „oder  eine  gemischte
 EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft“ eingefügt.

 b)  Absatz 10 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „EU-Mutterinsti-
 tuts“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt
 und  werden  nach  dem  Wort  „EU-Mutter-Finanz-
 holding-Gesellschaft“  die  Wörter  „oder  einer
 gemischten  EU-Mutterfinanzholding-Gesell-
 schaft“ eingefügt.

 bb)  In  den  Sätzen  2  und  5  wird  jeweils  nach  dem
 Wort  „Institutsgruppe“  das  Wort  „oder“  durch
 ein  Komma  ersetzt  und  werden  nach  dem  Wort
 „Finanzholding-Gruppe“  die  Wörter  „oder  ge-
 mischte Finanzholding-Gruppe“ eingefügt.

 49.  §  53d wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Instituts“
 das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  ersetzt,  werden
 nach  den  Wörtern  „eine  Finanzholding-Gesell-
 schaft“  die  Wörter  „oder  einer  gemischten  Finanz-
 holding-Gesellschaft“  eingefügt,  wird  nach  dem
 Wort  „Institutsgruppe“  das  Wort  „oder“  durch  ein
 Komma  ersetzt  und  werden  nach  dem  Wort  „Finanz-
 holding-Gruppe“  die  Wörter  „oder  gemischte  Fi-
 nanzholding-Gruppe“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Die  Bundesanstalt  kann  im  Einzelfall  abwei-
 chend  von  Absatz  1  einer  angemessenen  Beaufsich-
 tigung  auf  konsolidierter  Basis  in  anderer  Weise
 Rechnung  tragen.  Sie  kann  insbesondere  verlangen,
 dass  eine  Finanzholding-Gesellschaft  oder  gemisch-
 te  Finanzholding-Gesellschaft  mit  Sitz  im  Inland
 oder  in  einem  anderen  Staat  des  Europäischen  Wirt-
 schaftsraums  gegründet  wird,  auf  die  die  Vorschrif-
 ten  dieses  Gesetzes  über  die  Beaufsichtigung  auf
 konsolidierter  Basis  entsprechend  anzuwenden
 sind.“

 50.  §  64g wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Bis  zum  Erlass  der  Rechtsverordnung  nach
 §  13c  Absatz  1  Satz  2  sind  sämtliche  während  eines
 Kalenderjahres  durchgeführten  bedeutenden  grup-
 peninternen  Transaktionen  mit  gemischten  Unter-
 nehmen  oder  deren  Tochterunternehmen  der  Bun-
 desanstalt  und  der  Deutschen  Bundesbank  vor  dem
 16.  Januar  des  darauffolgenden  Jahres  anzuzeigen.
 Gruppeninterne Transaktionen sind insbesondere

 1.  Darlehen,

 2.  Bürgschaften,  Garantien  und  andere  außerbilan-
 zielle Geschäfte,

 3.  Geschäfte,  die  Eigenmittelbestandteile  im  Sinne
 der  §§  10,  10a,  53c  und  104g  des  Versicherungs-
 aufsichtsgesetzes betreffen,

 4.  Kapitalanlagen,

 5.  Rückversicherungsgeschäfte,

 6.  Kostenteilungsvereinbarungen.

 Eine  gruppeninterne  Transaktion  ist  bedeutend,
 wenn  die  einzelne  Transaktion  mindestens  5  Prozent
 der  Eigenkapitalanforderung  auf  Gruppenebene  er-
 reicht  oder  übersteigt.  Mehrere  Transaktionen  des-
 selben  oder  verschiedener  gruppenangehöriger  Un-
 ternehmen  mit  einem  anderen  gruppenangehörigen
 Unternehmen  während  eines  Geschäftsjahres  sind  je-
 weils  adressatenbezogen  zusammenzufassen,  auch
 wenn  die  einzelne  Transaktion  5  Prozent  der  Eigen-
 kapitalanforderung  auf  Gruppenebene  nicht  er-
 reicht.“

 c)  In  Absatz  3  Nummer  2  werden  die  Wörter  „und  §  24
 Abs. 3a Satz 5“ gestrichen.

 d)  Absatz 4 wird aufgehoben.
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51.  In  §  64h  Absatz  4  Satz  3  werden  nach  der  Angabe  „§  10a
 Abs.  3“  die  Wörter  „oder  einer  gemischten  Finanzhol-
 ding-Gruppe  im  Sinne  von  §  10a  Absatz  3a“  und  nach
 dem  Wort  „Finanzholding-Gesellschaft“  die  Wörter
 „oder  die  gemischte  Finanzholding-Gesellschaft“  ein-
 gefügt.

 Artikel 3

 Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes

 Das  Versicherungsaufsichtsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  17.  Dezember  1992  (BGBl.  1993  I  S.  2),
 das  zuletzt  durch  Artikel  16  des  Gesetzes  vom  5.  Dezember
 2012  (BGBl.  I  S.  2418)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu Abschnitt Vc wird wie folgt gefasst:

 „Vc

 (weggefallen)“.

 b)  Die  Angabe  zu  den  §§  104k  bis  104w  wird  wie  folgt
 gefasst:

 „§§  104k bis 104w  (weggefallen)“.

 c)  In  der  Angabe  zu  §  111f  werden  nach  den  Wörtern
 „verbundenen  Unternehmen“  die  Wörter  „und  Fi-
 nanzkonglomeraten“ gestrichen.

 d)  Die Angabe zu §  123c wird wie folgt gefasst:

 „§  123c  (weggefallen)“.

 2.  In  §  5  Absatz  6  Satz  1  wird  nach  den  Wörtern  „und  Ab-
 satz 2“ die Angabe „und 3“ gestrichen.

 3.  §  7a wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  3  wird  die  Angabe  „§104k  Nr.  3“  durch  die
 Wörter „§  104a Absatz 2 Nummer 8“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  4  Satz  1  wird  die  Angabe  „§104k  Nr.  3“
 durch  die  Wörter  „§  104a  Absatz  2  Nummer  8“  er-
 setzt.

 4.  In  §  8  Absatz  1  Nummer  2a  wird  die  Angabe  „§104k
 Nr.  3“  durch  die  Wörter  „§  104a  Absatz  2  Nummer  8“
 ersetzt.

 5.  §  13e Absatz 3 wird aufgehoben.

 6.  §  53c wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3d wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  3  wird  die  Angabe  „§  104q  Abs.  1  Satz  2“
 durch  die  Wörter  „§  22  Absatz  1  des  Finanzkon-
 glomerate-Aufsichtsgesetzes“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  4  wird  nach  der  Angabe  „Berechnungsme-
 thoden  1“  das  Komma  durch  das  Wort  „oder“  er-
 setzt  und  nach  der  Angabe  „2“  wird  die  Angabe
 „oder 3“ gestrichen.

 b)  In  Absatz  3e  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Erstver-
 sicherungsunternehmen“  die  Wörter  „im  Sinne  des
 §  104k  Nr.  2  Buchstabe  a“  durch  die  Wörter  „  ,mit
 Ausnahme  der  Sterbekassen,  an  oder  gegenüber“  er-
 setzt.

 7.  §  57 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Bei  der  Prüfung  des  Jahresabschlusses  hat  der  Prüfer
 festzustellen,  ob  das  Versicherungsunternehmen  folgen-
 de Anzeigepflichten und Anforderungen erfüllt hat:

 1.  die  Anzeigepflichten  nach  §  13b  Absatz  1  und  4,
 §  13c  Absatz  1  und  4,  §  13d  Nummer  1  bis  5,  §  13e
 sowie  nach  §  28  Absatz  5  des  Finanzkonglomerate-
 Aufsichtsgesetzes  jeweils  auch  in  Verbindung  mit
 einer Rechtsverordnung nach §  104g Absatz 2,

 2.  die  Anforderungen  nach  den  §§  104d  und  104g
 Absatz  1  sowie  nach  §  17  Absatz  2  Satz  2  und  §  18
 Absatz  1  bis  4,  den  §§19,  20,  22  Absatz  1  Nummer  6
 und  §  23  Absatz  1  und  2  bis  4  des  Finanzkonglomera-
 te-Aufsichtsgesetzes  jeweils  auch  in  Verbindung  mit
 einer Rechtsverordnung nach §  104g Absatz 2 sowie

 3.  die  Anforderungen  des  §  22  Absatz  1  und  des  §  24
 Absatz  1  des  Finanzkonglomerate-Aufsichtsgeset-
 zes.“

 8.  §  64b wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  3  werden  nach  der  Angabe  „§  64a  Absatz  2“
 die  Wörter  „und  übergeordnete  Finanzkonglomerate-
 Unternehmen“ gestrichen.

 b)  In  Absatz  4  wird  die  Angabe  „§  104k  Nummer  3“
 durch  die  Wörter  „§  104a  Absatz  2  Nummer  8“  er-
 setzt.

 c)  Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

 „Bei  Unternehmen,  die  einer  Versicherungsgruppe
 angehören,  haben  sich  die  Regelungen  zusätzlich  an
 der  Größe  der  Gruppe  sowie  an  Art,  Umfang,  Kom-
 plexität,  Risikogehalt  und  Internationalität  der  Ge-
 schäftsaktivitäten der Gruppe zu orientieren.“

 9.  §  80d wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 „Für  Versicherungsunternehmen  gilt  dies  als  Mutter-
 unternehmen  auch  hinsichtlich  einer  Versicherungs-
 Holdinggesellschaft  im  Sinne  des  §  104a  Absatz  2
 Nummer  4,  einer  gemischten  Versicherungs-Holding-
 gesellschaft  im  Sinne  des  §  104a  Absatz  2  Nummer  5,
 einer  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft  im  Sin-
 ne  des  §  104a  Absatz  2  Nummer  8  oder  eines  Finanz-
 konglomerats  im  Sinne  des  §  1  Absatz  2  des  Finanz-
 konglomerate-Aufsichtsgesetzes  in  Bezug  auf  ihre
 Niederlassungen  und  mehrheitlich  in  ihrem  Eigentum
 befindliche  Unternehmen,  soweit  diese  Verpflichtete
 im  Sinne  des  §  2  Absatz  1  des  Geldwäschegesetzes
 sind.“

 b)  Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Versicherungsunternehmen  im  Sinne  des  §  80c  Ab-
 satz  1  haben  als  Versicherungs-Holdinggesellschaft
 im  Sinne  des  §  104a  Absatz  2  Nummer  4,  als  ge-
 mischte  Versicherungs-Holdinggesellschaft  im  Sinne
 des  §  104a  Absatz  2  Nummer  5,  als  gemischte  Finanz-
 holding-Gesellschaft  im  Sinne  des  §  104a  Absatz  2
 Nummer  8  oder  als  Mutterunternehmen  eines  Finanz-
 konglomerats  im  Sinne  des  §  1  Absatz  2  des  Finanz-
 konglomerate-Aufsichtsgesetzes  in  Bezug  auf  ihre
 Niederlassungen  und  mehrheitlich  in  ihrem  Eigentum
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befindliche  Unternehmen,  sofern  Niederlassungen
 und  Verträge  jeweils  Verträge  im  Sinne  des  §  80c
 Absatz  1  anbieten,  gruppenweite  interne  Siche-
 rungsmaßnahmen  nach  den  Absätzen  1  bis  3  und
 nach  §  9  des  Geldwäschegesetzes  zu  treffen  und  die
 Einhaltung  der  Sorgfaltspflichten  nach  den  §§  80e,
 3,  5  und  6  des  Geldwäschegesetzes  sowie  die  Ein-
 haltung  der  Aufzeichnungs-  und  Aufbewahrungs-
 pflichten  nach  §  8  des  Geldwäschegesetzes  sicher-
 zustellen.“

 10.  In  §  81  Absatz  2  Satz  4  wird  die  Angabe  „§104k  Nr.  3“
 durch  die  Wörter  „§  104a  Absatz  2  Nummer  8“  ersetzt.

 11.  §  83 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  1b  wird  die  Angabe  „§104k  Nr.  3“  durch
 die Wörter „§  104a Absatz 2 Nummer 8“ ersetzt.

 b)  Nummer 2 dritter Halbsatz wird aufgehoben.

 12.  §  87 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 7 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  104u  Abs.  1  Nr.  2
 in  Verbindung  mit  Abs.  2  bis  4“  durch  die  Wör-
 ter  „§  28  Absatz  1  Nummer  2  des  Finanzkonglo-
 merate-Aufsichtsgesetzes  in  Verbindung  mit
 den Absätzen 2 bis 4“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „§  104u  Abs.  1  Nr.  3
 in  Verbindung  mit  Abs.  2  bis  4“  durch  die  Wör-
 ter  „§  28  Absatz  1  Nummer  3  des  Finanzkonglo-
 merate-Aufsichtsgesetzes  in  Verbindung  mit
 den Absätzen 2 bis 4“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  8  Satz  1  wird  die  Angabe  „§104k  Nr.  3“
 durch  die  Wörter  „§  104a  Absatz  2  Nummer  8“  er-
 setzt.

 13.  In  §  89a  werden  nach  den  Wörtern  „§  104  Abs.  1b  Satz  1
 und  2,  Abs.  2  Satz  1  bis  3  und  Abs.  4“  die  Wörter
 „  ,  §  104r  Abs.  4  Satz  5,  den  §§  104t,  104u  Abs.  1“  ge-
 strichen.

 14.  §  104a wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Nummer  2  werden  nach  den  Wörtern  „ei-
 ner  Versicherungs-Holdinggesellschaft“  die  Wörter
 „  ,  einer  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft“
 eingefügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  4  wird  die  Angabe  „§104k  Nr.  3“
 durch  die  Wörter  „Absatzes  2  Nummer  8“  er-
 setzt.

 bb)  In  Nummer  5  wird  die  Angabe  „§104k  Nr.  3“
 durch  die  Wörter  „Absatzes  2  Nummer  8“  er-
 setzt.

 cc)  In  Nummer  7  wird  der  Punkt  am  Ende  durch
 ein Semikolon ersetzt.

 dd)  Folgende Nummer 8 wird angefügt:

 „8.  gemischte  Finanzholding-Gesellschaft:  Mut-
 terunternehmen,  das  kein  beaufsichtigtes
 Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats
 im  Sinne  des  §  2  Absatz  1  des  Finanzkon-
 glomerate-Aufsichtsgesetzes  ist  und  das  zu-

 sammen  mit  seinen  Tochterunternehmen,
 von  denen  mindestens  eines  ein  beaufsich-
 tigtes  Unternehmen  eines  Finanzkonglo-
 merats  mit  Sitz  im  Inland  oder  in  einem  an-
 deren  Mitglied-  oder  Vertragsstaat  ist,  und
 mit  anderen  Unternehmen  ein  Finanzkon-
 glomerat bildet.“

 15.  §  104b wird wie folgt geändert:

 a)  Dem  Absatz  1  werden  die  folgende  Absätze  1  bis  3
 vorangestellt:

 „(1)  Unterliegt  eine  gemischte  Finanzholding-
 Gesellschaft,  insbesondere  im  Hinblick  auf  eine
 risikobasierte  Beaufsichtigung,  gleichwertigen  Be-
 stimmungen  nach  Maßgabe  der  Richtlinie  98/78/EG
 und  der  Richtlinie  2002/87/EG,  kann  die  für  die
 Gruppenaufsicht  zuständige  Behörde  nach  Konsul-
 tation  der  zuständigen  Behörden  der  betroffenen
 Mitgliedstaaten  auf  der  Ebene  dieser  gemischten  Fi-
 nanzholding-Gesellschaft  nur  die  entsprechenden
 Bestimmungen  der  Richtlinie  2002/87/EG  anwen-
 den.

 (2)  Unterliegt  eine  gemischte  Finanzholding-Ge-
 sellschaft,  insbesondere  im  Hinblick  auf  eine  risiko-
 basierte  Beaufsichtigung,  gleichwertigen  Bestim-
 mungen  nach  Maßgabe  der  Richtlinie  98/78/EG  und
 der  Richtlinie  2006/48/EG,  kann  die  für  die  Grup-
 penaufsicht  zuständige  Behörde  im  Einvernehmen
 mit  der  konsolidierenden  Aufsichtsbehörde  für  die
 Banken-  und  die  Wertpapierdienstleistungsbranche
 auf  der  Ebene  dieser  gemischten  Finanzholding-Ge-
 sellschaft  nur  die  Bestimmungen  nach  Maßgabe  der
 Richtlinie,  die  für  die  am  stärksten  vertretene  Branche
 im  Sinne  des  §  8  Absatz  2  des  Finanzkonglomerate-
 Aufsichtsgesetzes gilt, anwenden.

 (3)  Die  Bundesanstalt  als  für  die  Gruppenaufsicht
 zuständige  Behörde  unterrichtet  die  Europäische
 Bankenaufsichtsbehörde  und  die  Europäische  Auf-
 sichtsbehörde  für  das  Versicherungswesen  und  die
 betriebliche  Altersversorgung  über  Entscheidungen
 nach den Absätzen 1 und 2.“

 b)  Die  bisherigen  Absätze  1  bis  4  werden  die  Absätze  4
 bis 7.

 16.  Abschnitt Vc wird aufgehoben.

 17.  §  111f wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  werden  nach  den  Wörtern  „ver-
 bundenen  Unternehmen“  die  Wörter  „und  Finanz-
 konglomeraten“ gestrichen.

 b)  In  Absatz  1  Satz  2  werden  die  Wörter  „den  Richt-
 linien  98/78/EG  und  2002/87/EG“  durch  die  Wörter
 „die Richtlinie 98/78/EG“ ersetzt.

 18.  §  111g Absatz 1 Nummer 9 wird aufgehoben.

 19.  §  112 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  Nummer  4  werden  nach  dem  Wort
 „Zahlung“  die  Wörter  „oder  als  Einmalkapital-
 zahlung“ eingefügt.
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bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Eine  lebenslange  Zahlung  im  Sinne  des  Satzes  1
 Nummer  4  kann  mit  einem  teilweisen  oder
 vollständigen  Kapitalwahlrecht  verbunden
 werden.“

 b)  In  Absatz  1a  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „kön-
 nen“ die Wörter „Renten als“ eingefügt.

 20.  In  §  120  Absatz  1  Satz  4  wird  die  Angabe  „§  104k
 Nr.  2“  durch  die  Wörter  „§  2  Absatz  3  des  Finanzkon-
 glomerate-Aufsichtsgesetzes“ ersetzt.

 21.  §  123c wird aufgehoben.

 22.  In  §  144  Absatz  1a  Nummer  2  werden  die  Wörter
 „§  13d  Nr.  1  bis  6,  7,  11.  12,  §  13e  Abs.  1  Satz  1  Nr.  3,  4
 und  Abs.  2,  auch  in  Verbindung  mit  §  110a  Abs.  4  Nr.  2,
 oder  Nr.  8  oder  9,  §  13e  Abs.  1  Nr.  1  oder  2,  Abs.  2
 Satz  1  oder  Abs.  3  Satz  1“  durch  die  Wörter  „§  13d
 Nummer  1  bis  6  oder  7,  auch  in  Verbindung  mit  §  110a
 Absatz  4  Nummer  2,  §  13d  Nummer  8,  9,  11  oder  12,
 §  13e Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2“ ersetzt.

 23.  §  146 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Die  Bundesanstalt  ist  ferner  Aufsichtsbehörde  im
 Sinne  des  Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes.  Ge-
 hört  ein  unter  Aufsicht  eines  Landes  stehendes  Erstver-
 sicherungsunternehmen  einem  Finanzkonglomerat  im
 Sinne  des  §  1  Absatz  2  des  Finanzkonglomerate-Auf-
 sichtsgesetzes  an,  geht  mit  Eintritt  der  Bestandskraft  der
 Feststellung  nach  §  11  Absatz  1  Satz  1  des  Finanzkon-
 glomerate-Aufsichtsgesetzes,  dass  die  Unternehmens-
 gruppe,  der  dieses  Erstversicherungsunternehmen  ange-
 hört,  ein  Finanzkonglomerat  ist,  die  Aufsicht  über  dieses
 Erstversicherungsunternehmen  auf  die  Bundesanstalt
 über;  die  zuständige  Landesbehörde  ist  rechtzeitig  über
 die  Feststellung  zu  unterrichten.  Hebt  die  Bundesanstalt
 die  Feststellung  auf  oder  gehört  das  betreffende  Erstver-
 sicherungsunternehmen  dem  Finanzkonglomerat  nicht
 mehr  an,  kann  die  Bundesanstalt  die  Aufsicht  über  dieses
 Erstversicherungsunternehmen  mit  Zustimmung  der  zu-
 ständigen  Landesbehörde  wieder  auf  diese  übertragen.“

 Artikel 4

 Änderung des Geldwäschegesetzes

 §  12  Absatz  1  Satz  2  Nummer  2  des  Geldwäschegesetzes
 vom  13.  August  2008  (BGBl.  I  S.  1690),  das  zuletzt  durch
 Artikel  1  des  Gesetzes  vom  22.  Dezember  2011  (BGBl.  I
 S.  2959) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Die  Wörter  „§  104k  Nr.  3  des  Versicherungsaufsichtsge-
 setzes“  werden  durch  die  Wörter  „§  2  Absatz  10  des  Fi-
 nanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes“ ersetzt.

 2.  Die  Wörter  „§  104k  Nr.  4  des  Versicherungsaufsichtsge-
 setzes“  werden  durch  die  Wörter  „§  1  Absatz  2  des  Fi-
 nanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes“ ersetzt.

 Artikel 5

 Änderung des Gesetzes über das Verfahren in
 Familiensachen und in den Angelegenheiten

 der freiwilligen Gerichtsbarkeit

 In  §  375  Nummer  13  des  Gesetzes  über  das  Verfahren  in
 Familiensachen  und  in  den  Angelegenheiten  der  freiwilligen
 Gerichtsbarkeit  vom  17.  Dezember  2008  (BGBl.  I  S.  2586,
 2587),  das  zuletzt  durch  Artikel  6  des  Gesetzes  vom  5.  De-
 zember  2012  (BGBl.  I  S.  2418)  geändert  worden  ist,  wird
 nach  der  Angabe  „§  47  Absatz  2“  das  Komma  durch  das
 Wort  „und“  ersetzt,  werden  die  Wörter  „und  §  104u  Abs.  2
 Satz  1  bis  6“  gestrichen  und  werden  nach  dem  Wort  „Versi-
 cherungsaufsichtsgesetzes“  die  Wörter  „und  §  28  Absatz  2
 Satz  1  bis  5  des  Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes“
 eingefügt.

 Artikel 6

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I.  Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

 Die  Richtlinie  2011/89/EU  des  Europäischen  Parlaments
 und  des  Rates  vom  16.  November  2011  ändert  die  Richtlini-
 en  98/78/EG,  2002/87/EG,  2006/48/EG  und  2009/138/EG
 hinsichtlich  der  zusätzlichen  Beaufsichtigung  der  Finanzun-
 ternehmen eines Finanzkonglomerats.

 Der  über  die  Richtlinie  hinausgehende  bisherige  Aufsichts-
 standard  hinsichtlich  der  Finanzkonglomerate  soll  durch  den
 Gesetzentwurf nicht herabgesetzt werden.

 II.  Sachverhalt und Notwendigkeit

 Die  Richtlinien  98/78/EG,  2002/87/EG,  2006/48/EG  und
 2009/138/EG  hinsichtlich  der  zusätzlichen  Beaufsichtigung
 der  Finanzunternehmen  eines  Finanzkonglomerats  wurden
 durch  die  Richtlinie  2011/89/EU  geändert.  Dies  erfordert
 eine  entsprechende  Umsetzung  in  deutsches  Recht.  Bislang
 sind  Regelungen  zu  Finanzkonglomeraten  sowohl  im  Kre-
 ditwesengesetz  als  auch  im  Versicherungsaufsichtsgesetz
 enthalten,  die  jeweils  in  Umsetzung  der  nunmehr  geänderten
 Richtlinien eingeführt wurden.

 Nunmehr  werden  diese  Regelungen  in  dem  neu  geschaffe-
 nen  Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz  zusammengeführt
 und  im  Rahmen  der  Vorgaben  der  Richtlinie  2011/89/EU  er-
 gänzt.  Artikel  3  der  Richtlinie  2011/89/EU  soll  in  Teilen  im
 Zusammenhang  mit  der  geplanten  CRD  IV-Richtlinie  und
 dem  dazugehörigen  Umsetzungsgesetz  umgesetzt  werden.
 Artikel  4  ändert  die  Solvency  II  Richtlinie  (2009/138/EG)
 und  kann  daher  erst  mit  deren  Umsetzung  in  deutsches  Recht
 umgesetzt werden.

 Die  Notwendigkeit  für  das  Gesetzgebungsverfahren  folgt
 aus  Artikel  6  Absatz  1  der  Richtlinie  2011/89/EU,  der  eine
 Umsetzung  in  nationales  Recht  bis  10.  Juni  2013  vor-
 schreibt.

 III.  Gesetzgebungskompetenz des Bundes

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  ergibt  sich  aus
 Artikel  74  Absatz  1  Nummer  11  des  Grundgesetzes  (Recht
 der  Wirtschaft).  Die  Voraussetzungen  des  Artikels  72  Ab-
 satz  2  GG  liegen  vor.  Das  Bedürfnis  nach  bundesgesetz-
 licher  Regelung  ist  insbesondere  deshalb  gegeben,  weil  das
 mit  dem  Gesetz  verfolgte  Ziel,  die  Richtlinie  2011/89/EU  in
 deutsches  Recht  umzusetzen,  nur  durch  eine  bundeseinheit-

 liche  Regelung  erreicht  werden  kann.  Es  kann  nur  mit  einer
 Ergänzung  beziehungsweise  Anpassung  bereits  bestehender
 Bundesgesetze  (Kreditwesengesetz  und  Versicherungsauf-
 sichtsgesetz)  erreicht  werden,  weil  im  Falle  landesgesetz-
 licher  Vorschriften  eine  Zersplitterung  rechtlicher  Rege-
 lungszusammenhänge  erfolgen  würde.  Ferner  ergibt  sich  die
 Erforderlichkeit  einer  bundesgesetzlichen  Regelung  aus  dem
 international  geprägten  Charakter  bei  Finanzkonglomeraten,
 dem  nur  mit  einer  auf  Bundesebene  angelegten  Aufsicht  an-
 gemessen begegnet werden kann.

 IV.  Gesetzesfolgen

 Im Wesentlichen ergeben sich folgende Änderungen:

 –  Einbeziehung  der  gemischten  Finanz-Holdinggesellschaf-
 ten in die Versicherungsgruppenaufsicht;

 –  Flexibilisierung  und  stärkere  Risikoorientierung  bei  der
 Festlegung,  ob  eine  Gruppe  als  Finanzkonglomerat  anzu-
 sehen ist;

 –  Ermächtigung  der  Aufsichtsbehörde,  Prognoserechnun-
 gen durchzuführen;

 –  Einführung  neuer  Informationspflichten  der  Unternehmen
 zu Rechts-, Governance- und Organisationsstruktur;

 –  Änderung  des  Schwellenwertes  für  die  Freistellung  von
 der zusätzlichen Aufsicht;

 –  Möglichkeit  des  Ausschlusses  von  Beteiligungen  unterge-
 ordneter  Bedeutung  bei  der  Berechnung  des  Schwellen-
 wertes;

 –  Einbeziehung  von  Kapitalanlagegesellschaften  und  In-
 vestmentaktiengesellschaften  bei  der  Bestimmung  als
 Finanzkonglomerat;

 –  Durchführung von Colleges.

 Versicherungsaufsichtsgesetz  und  Kreditwesengesetz  wer-
 den in Teilen angepasst.

 V.  Erfüllungsaufwand

 Der  Erfüllungsaufwand  für  Wirtschaft  und  Verwaltung  ist  je-
 weils  nach  einem  standardisierten  Modell  der  Bundesanstalt
 für  Finanzdienstleistungen  (BaFin)  geschätzt  worden.  Die
 Pflichten  sind  allesamt  im  FKAG  zu  finden.  Die  Ergebnisse
 im Detail sind:

 Erfüllungsaufwand Wirtschaft

 Paragraf  Inhalt  Komplexi-
 tät

 Zeit
 in

 Min.

 Fall-
 zahl

 Erfüllungsaufwand
 gesamt

 §  9 Abs. 3  Mitteilung  der  rechtlichen  sowie  Governance-  u.  Organi-
 sationsstruktur an BaFin und BBk

 hoch  4 210  7  40 197

 §  9 Abs. 4  Veröffentlichung der rechtlichen sowie Governance-
 u. Organisationsstruktur

 einfach   246  7  1 099

 §  10  Vorlage von Prognoserechnungen bei der BaFin  hoch  4 210  7  56 811

 98 106
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Erfüllungsaufwand Verwaltung

 Paragraf  Inhalt  Komplexi-
 tät

 Zeit
 in

 Min.

 Fall-
 zahl

 Erfüllungsaufwand
 gesamt

 §  1  Abs.  4
 Nr. 1

 BaFin  als  Koordinator  unterrichtet  zuständige  Behörden
 über Feststellung eines Konglomerats (inkl. Feststellung)

 hoch  3 875  2  9 458

 §  1  Abs.  4
 Nr. 2

 BaFin  als  Koordinator  unterrichtet  zuständige  Behörden
 über  gewählte  Vorgehensweise  nach  §  5  Abs.  5  (inkl.  Fest-
 stellung)

 hoch  3 875  2  9 458

 §  1  Abs.  4
 Nr. 3

 BaFin  als  Koordinator  hört  die  jeweils  zuständige  Behör-
 den  vorab  an  bei  Entscheidungen  nach  §  6  Abs.  3  Satz  3,
 §  5  Abs.  5  Satz  5  u.  Freistellungen  nach  §  6  Abs.  6  Satz  1c

 mittel  1 490  2  2 232

 §  1  Abs.  4
 Nr. 4

 BaFin  als  Koordinator  unterbreitet  zuständigen  Behörden
 Vorschläge  für  Entscheidungen  zur  Nichtberücksichti-
 gung  bestimmter  Unternehmen,  Aufhebung  der  Feststel-
 lung als Gruppe oder Befreiungen

 mittel  1 490  2  2 232

 §  1  Abs.  4
 Nr. 5

 BaFin  als  Koordinator  teilt  Gemeinsamem  Ausschuss  Er-
 gebnisse unionsweiter Prognosen mit (inkl. Feststellung)

 hoch  3 875  1  4 729

 §  1  Abs.  4
 Nr. 6

 BaFin  als  Koordinator  stellt  Gemeinsamem  Ausschuss  In-
 formationen zur Verfügung

 mittel  1 490  2  2 232

 §  1 Abs. 8  BaFin  als  Koordinator  entscheidet  als  Vorsitzender  eines
 Kollegiums, wer an Sitzungen teilnimmt.

 einfach   575  7  2 301

 §  3 Abs. 3  Einbeziehung  von  Vermögensverwaltungsgesellschaften
 und  Verwalter  alternativer  Investmentfonds  in  Schwellen-
 wertberechnung

 mittel  1 490  10  11 160

 §  3 Abs. 5  Möglicher  Ausschluss  untergeordneter  Beteiligungen  aus
 der Schwellenwertberechnung

 mittel  1 490  5  5 580

 §  5 Abs. 1  Freistellung  von  der  Gruppenaufsicht  wenn  ein  Schwel-
 lenwert  der  Bilanzsumme  der  am  schwächsten  in  der
 Gruppe  vertretenen  Finanzbranche  nicht  überschritten
 wird.

 hoch  3 875  2  9 458

 §  5 Abs. 4  Jährliche Überprüfung der Freistellung durch BaFin  hoch  3 875  5  23 644

 §  10  Festlegung der Parameter von Prognoserechnungen  hoch  3 875  1  4 729

 87 211
 VI.  Nachhaltigkeit

 Die  Indikatoren  der  Nationalen  Nachhaltigkeitsstrategie  sind
 nicht berührt.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1  (Finanzkonglomerate-Aufsichts-
 gesetz)

 Zu §  1

 §  1  Absatz  1  stellt  klar,  dass  die  Bundesanstalt  für  Finanz-
 dienstleistungsaufsicht  (BaFin)  die  für  die  zusätzliche  Be-
 aufsichtigung zuständige Behörde ist.

 Unbeschadet  des  §  21  bedeutet  die  zusätzliche  Beaufsichti-
 gung  auf  Finanzkonglomeratsebene  nicht,  dass  die  BaFin  auf
 der  Basis  der  Einzelbetrachtung  gemischte  Finanzholding-
 Gesellschaften,  beaufsichtigte  Unternehmen  eines  Finanz-

 konglomerats  mit  Sitz  in  einem  Drittstaat  oder  unbeaufsich-
 tigte Unternehmen eines Konglomerats beaufsichtigt.

 Zu §  2

 §  2  setzt  Artikel  2  der  Finanzkonglomerate-Richtlinie  um.
 Die  Reihenfolge  der  Begriffsbestimmungen  wird  aus  Grün-
 den  der  Zweckmäßigkeit  teilweise  geändert.  Ferner  werden
 einige  Begriffsbestimmungen  ergänzt,  etwa  zum  Gemeinsa-
 men  Ausschuss  (§  2  Absatz  7).  Ausgangsvorschriften  für
 §  2  sind  §  104k  VAG  und  §  1  Absatz  3a,  6,  7  und  18  bis  23
 des Kreditwesengesetzes (KWG).

 Zu §  3

 Die  Zusammenarbeit  zwischen  der  BaFin  und  der  Deutschen
 Bundesbank  bleibt  von  der  Aussage,  dass  die  BaFin  die  zu-
 ständige  Behörde  ist,  unberührt.  Dies  ergibt  sich  aus  der  ent-
 sprechenden Anwendung des §  7 KWG.
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Zu §  4

 Mit  den  §§  4  und  5  werden  die  Artikel  10  bis  12  der  Finanz-
 konglomerate-Richtlinie  zur  Zusammenarbeit  bei  Finanz-
 konglomeraten,  die  grenzüberschreitend  tätig  sind,  umge-
 setzt.

 Ausgangsvorschrift  für  §  4  Absatz  3  ist  §  111f  Absatz  1  Satz  2
 VAG, für §  4 Absatz 4 §  111f Absatz 2 VAG.

 In  einer  Kooperationsvereinbarung  (§  4  Absatz  6)  können
 dem  Koordinator  zusätzliche  Aufgaben  übertragen  und  die
 Verfahren  der  Beschlussfassung  der  jeweils  zuständigen  Be-
 hörden  untereinander  gemäß  den  Artikeln  3,  4,  5  Absatz  4,  6,
 12  Absatz  2,  16  und  18  der  Finanzkonglomerate-Richtlinie
 sowie  die  Verfahren  der  Zusammenarbeit  mit  anderen  zu-
 ständigen Behörden festgelegt werden.

 Zu §  5

 Ausgangsvorschriften  für  §  5  sind  §  8b  Absatz  2  KWG  und
 §  104l Abs. 2 VAG.

 Zu §  6

 Die  §§  6  bis  10  setzen  Artikel  3  der  Finanzkonglomerate-
 Richtlinie  um,  abgesehen  von  Artikel  3  Absatz  3  Unterab-
 satz  2  und  3,  Absatz  3a  und  Absatz  4  Unterabsatz  1
 Buchstabe  b (siehe die §§  11 und 12).

 Ausgangsvorschriften  für  §  6  sind  §  51a  Absatz  1  KWG  und
 §  104n Abs. 1 VAG.

 Zu §  7

 Ausgangsvorschriften  für  §  7  sind  §  51a  Absatz  2  KWG  und
 §  104n Abs. 2 VAG.

 Zu §  8

 Ausgangsvorschriften  für  §  8  sind  §  51a  Absatz  3  KWG  und
 §  104n Abs. 3 VAG.

 Zu §  9

 Ausgangsvorschriften  für  §  9  Absatz  1  sind  §  51a  Absatz  4
 KWG und §  104n Abs. 4 VAG.

 Neu  ist  die  Regelung  in  §  9  Absatz  2,  mit  dem  der  neue  Ar-
 tikel  3  Absatz  4  Buchstabe  c  der  Richtlinie  umgesetzt  wird.
 Danach  kann  die  Bundesanstalt  bei  den  Berechnungen  nach
 den  §  7  und  §  8  im  Einzelfall  eine  oder  mehrere  Beteiligun-
 gen  an  der  schwächer  vertretenen  Finanzbranche  ausschlie-
 ßen,  wenn  und  solange  diese  Beteiligungen  ausschlaggebend
 für  eine  Einstufung  als  Finanzkonglomerat,  jedoch  insge-
 samt  im  Hinblick  auf  die  Ziele  der  zusätzlichen  Beaufsichti-
 gung  von  untergeordneter  Bedeutung  sind.  In  der  Regel  wird
 es  sich  um  Minderheitsbeteiligungen  handeln,  es  kommen
 jedoch auch andere Beteiligungen in Betracht.

 Zu §  10

 Ausgangsvorschriften  für  §  10  sind  §  51a  Absatz  5  KWG
 und §  104n Absatz 5 VAG.

 Um  eine  plötzliche  Beendigung  der  zusätzlichen  Beaufsich-
 tigung  zu  vermeiden,  gelten  bei  einem  bereits  nach  §  11  Ab-
 satz  1  festgestellten  Finanzkonglomerat  niedrigere  Schwel-
 lenwerte.

 Zu §  11

 §  11  setzt  Artikel  4  der  Finanzkonglomerate-Richtlinie  um.
 Die  Feststellung,  ob  eine  Gruppe  ein  Finanzkonglomerat
 darstellt,  hängt  sowohl  von  quantitativen  Indikatoren  als
 auch  von  risikobasierten  Einschätzungen  ab.  Ausgangsvor-
 schriften für §  11 sind §  51b KWG und §  104o VAG.

 Zu §  12

 §  12  regelt  den  bisher  in  §  104q  VAG  sowie  der  §§  10b  und
 31  Absatz  5  KWG  geregelten  Sachverhalt,  dass  die  BaFin
 aus  aufsichtsrechtlichen  Gründen  eine  vom  Regelfall  des  §  2
 Absatz  1  abweichende  Bestimmung  des  übergeordneten  Un-
 ternehmens  vornimmt.  Das  übergeordnete  Unternehmen  eines
 Finanzkonglomerats  ist  dasjenige  Unternehmen,  das  auf-
 sichtsrechtlich  für  eine  angemessene  Eigenmittelausstattung
 des  Konglomerats  verantwortlich  und  dementsprechend
 nach  Maßgabe  des  §  17  Absatz  2  anzeigepflichtig  ist.  Das
 übergeordnete  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats  ist
 daher  nicht  stets  das  Konzern-Mutterunternehmen.  Es  kann
 sich  vielmehr  auch  um  ein  Unternehmen  handeln,  das  in  der
 gesellschaftsrechtlichen  Hierarchie  ganz  unten  steht.  Ein
 solches  Unternehmen  als  übergeordnetes  Unternehmen  eines
 Finanzkonglomerats  zu  bestimmen,  kann  jedoch  unzweck-
 mäßig  sein,  weil  ihm  gesellschaftsrechtliche  Durchsetzungs-
 möglichkeiten  gegenüber  den  übrigen  Unternehmen  des
 Finanzkonglomerats  fehlen.  Deshalb  kann  die  BaFin  die  ge-
 mischte  Finanzholding-Gesellschaft,  die  in  gesellschafts-
 rechtlicher  Hinsicht  an  der  Spitze  steht,  als  übergeordnetes
 Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats  bestimmen  (Ab-
 satz 2 Satz 2).

 Zu §  13

 Ausgangsvorschriften  für  §  13  sind  §  51c  KWG  und  §  104p
 VAG.

 Die  Befreiungsmöglichkeiten  sind  so  gestaltet,  dass  Beson-
 derheiten  der  jeweiligen  Gruppe  angemessen  berücksichtigt
 werden können.

 Zu §  14

 Ausgangsvorschriften  für  §  14  sind  §  8d  Absatz  1  KWG  und
 §  104m Absatz1 VAG.

 §  14  setzt  Artikel  5  Absatz  2  der  Finanzkonglomerate-Richt-
 linie  um.  §  14  betrifft  nur  Fälle  grenzüberschreitend  tätiger
 gestufter  Finanzkonglomerate.  Inländische  Fälle  sind  in  den
 §§  18  Absatz  5,  23  Absatz  3  Satz  2  Halbsatz  2  geregelt.  §  14
 bezieht  sich  auf  die  vollständige  Befreiung  von  der  laufen-
 den  Beaufsichtigung,  also  auf  die  Befreiung  aller  beaufsich-
 tigten  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats  von  allen  In-
 strumenten der zusätzlichen Beaufsichtigung.

 Zu §  15

 §  15  regelt  die  entsprechende  Anwendung  der  Vorschriften
 dieses  Gesetzes  auf  konglomeratsähnliche  Gruppen.  §  15
 Absatz  3,  4  und  5  setzt  Artikel  5  Absatz  3  und  Artikel  18  der
 Richtlinie  um.  Ausgangsvorschriften  für  §  15  sind  die
 §§  104l  Absatz  5,  104m,  104q  Absatz  4  und  104v  VAG
 sowie die §§  8d, 10b Absatz 4 und 53d KWG.
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Zu §  16

 §  16  orientiert  sich  an  der  Systematik  des  §  51a  Absatz  6
 KWG und des §  104n Absatz 6 VAG.

 Zu §  17

 Die  §§  17  und  18  setzen  Artikel  6  der  Finanzkonglomerate-
 Richtlinie  um.  Die  Kontrolle  der  Eigenmittel  ist  ein  zentrales
 Instrument  der  zusätzlichen  Aufsicht  über  die  beaufsichtig-
 ten Unternehmen eines Finanzkonglomerats.

 Zu §  18

 Die  nachgeordneten  Unternehmen  eines  Finanzkonglome-
 rats  im  Sinne  des  §  18  Absatz  1  Satz  1  sind  in  jedem  Fall  auf-
 sichtsrechtlich  zur  Mitwirkung  verpflichtet  (§  18  Absatz  4
 Satz  2).

 Alle  nach  §  18  Absatz  1  Satz  1  in  die  Berechnung  der  Eigen-
 mittel  auf  Konglomeratsebene  einbezogenen  Unternehmen
 müssen  zur  Sicherstellung  der  ordnungsgemäßen  Aufberei-
 tung  und  Weiterleitung  der  für  die  zusätzliche  Beaufsichti-
 gung  erforderlichen  Angaben  eine  ordnungsgemäße  Organi-
 sation  und  angemessene  interne  Kontrollverfahren  einrich-
 ten (§  18 Absatz 4 Satz 1).

 Zu §  19

 Bei  der  Entscheidung  nach  §  19,  ein  bestimmtes  nachgeord-
 netes  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats  nicht  in  die
 Berechnung  der  zusätzlichen  Eigenmittelanforderung  einzu-
 beziehen,  sollte  unter  anderem  berücksichtigt  werden,  ob  das
 betreffende  Unternehmen  bereits  nach  den  Vorschriften  des
 KWG  oder  VAG  zur  Gruppensolvabilität  berücksichtigt
 wird.

 Zu §  20

 §  20  orientiert  sich  an  der  Systematik  des  §  10b  Absatz  5
 KWG und der des §  104q Absatz  5 VAG.

 Zu §  21

 Ausgangsvorschriften  sind  §  104t  VAG  und  §  45  Absatz  4
 KWG.

 §  21  setzt  Artikel  16  der  Finanzkonglomerate-Richtlinie  um,
 soweit  es  um  Maßnahmen  bei  unzureichenden  Eigenmitteln
 auf Konglomeratsebene geht.

 Zu §  22

 Die  Ermächtigungsgrundlage  zum  Erlass  einer  Rechtsver-
 ordnung  wird  aus  §  10b  Absatz  1  Satz  2  bis  4  KWG  und  aus
 §  104q Absatz 1 Satz 2 bis 4 VAG übernommen.

 Zu §  23

 §  23  setzt  Artikel  7  und  8  der  Finanzkonglomerate-Richtlinie
 um.  Die  Überwachung  der  Risikokonzentrationen  auf  Kon-
 glomeratsebene  und  der  konglomeratsinternen  Transaktio-
 nen  stellen  weitere  zentrale  Elemente  der  zusätzlichen  Be-
 aufsichtigung  dar.  §  23  übernimmt  die  Systematik  des  §  104r
 Absatz  1,  3  und  4  VAG  und  des  §  13d  KWG.  Danach  ist  das
 übergeordnete  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats  im
 Sinne  des  §  12  Absatz  1  nach  Maßgabe  des  Absatzes  1  und
 der  in  §  33  enthaltenen  Übergangsvorschriften  anzeige-

 pflichtig.  Die  näheren  Bestimmungen  zu  Risikokonzentra-
 tionen  und  internen  Transaktionen  zur  Durchführung  der  Ar-
 tikel  7  und  8  sowie  des  Anhangs  II  der  Richtlinie,  werden
 ebenfalls  übernommen.  Nach  §  23  Absatz  3  ist  das  überge-
 ordnete  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats  dafür  ver-
 antwortlich,  dass  bedeutende  Risikokonzentrationen  auf
 Konglomeratsebene  oder  bedeutende  konglomeratsinterne
 Transaktionen  ohne  Zustimmung  der  Bundesanstalt  nicht  die
 in  der  Rechtsverordnung  festgelegten  Obergrenzen  über-
 schreiten  oder  gegen  die  in  der  Rechtsverordnung  festge-
 legten  Beschränkungen  hinsichtlich  der  Art  konglomerats-
 interner  Transaktionen  verstoßen.  Die  Zustimmung  ist  vorab
 einzuholen.  Ihr  Fehlen  lässt  zwar  die  Wirksamkeit  der
 Rechtsgeschäfte  unberührt,  kann  aber  aufsichtsrechtliche
 Maßnahmen  begründen.  Die  Verweisungen  in  §  23  Absatz  3
 Satz  2  Halbsatz  2  und  Satz  3  weichen  in  einem  Punkt  von
 den  Verweisungen  in  den  bisherigen  §§  13d  Absatz  4  Satz  2
 Halbsatz  2  KWG  und  104r  Absatz  4  Satz  2  Halbsatz  2  VAG
 ab.  Danach  galt  stets  auch  §  10b  Absatz  7  Satz  3  KWG  bzw.
 §  104q  Absatz  7  Satz  3  VAG  entsprechend.  Dies  bedeutete,
 dass  bei  mangelhaftem  Informationsfluss  bezüglich  konglo-
 meratsinterner  Geschäfte  oder  Risikokonzentrationen  die
 auf  die  entsprechenden  konglomeratsangehörigen  Unterneh-
 men  entfallenden  Buchwerte  von  den  Eigenmitteln  des  an-
 zeigepflichtigen  übergeordneten  Unternehmens  eines  Finanz-
 konglomerats  auch  dann  abgezogen  wurden,  wenn  diese
 Unternehmen  gar  nicht  in  die  Eigenmittelberechnung  auf
 Konglomeratsebene  einzubeziehen  waren.  Dieses  sachwid-
 rige Ergebnis wird mit der Neuregelung vermieden.

 Zu §  24

 Die  Ermächtigungsgrundlage  zum  Erlass  einer  Rechtsver-
 ordnung  wird  aus  §  13d  Absatz  2  KWG  und  aus  §  104r  Ab-
 satz 2 VAG übernommen.

 Zu §  25

 §  25  setzt  Artikel  9  der  Finanzkonglomerate-Richtlinie  im
 Sinne  der  bisherigen  §§  25a  Absatz  1b  KWG  und  104s  VAG
 um.  Die  in  diesem  Artikel  vorgesehene  zusätzliche  Beauf-
 sichtigung  von  internen  Kontrollmechanismen  und  Risiko-
 managementverfahren  sollte  nach  den  in  Artikel  248  der
 Richtlinie  2009/138/EG  und  Artikel  124  der  Richtlinie  2006/
 48/EG  vorgesehenen  aufsichtlichen  Überprüfungsverfahren
 ausgerichtet  werden.  Für  Kapitalanlagegesellschaften  und
 andere  Vermögensveraltungsgesellschaften  enthält  das  Invest-
 mentgesetz  abschließende  Regelungen  zum  Risikomanage-
 ment  und  zur  Geschäftsorganisation.  Diese  sollen  durch  die
 bestehenden  Verweisungen  in  §  25  Abs.  1  Satz  2  und  3  nicht
 erweitert  werden.  Die  Verweisung  auf  §  64b  VAG  betrifft  alle
 übergeordneten  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats,
 auch  die  in  „bankgeführten“  Konglomeraten.  §  64b  Absatz  1,
 2,  5  und  6  VAG  betreffen  die  Verpflichtungen  des  übergeord-
 neten  Unternehmens  eines  Finanzkonglomerats  an  sich,
 Absatz  3  seine  Verpflichtungen  auf  Konglomeratsebene.  Mit
 der  Verpflichtung  zur  jährlichen  Offenlegung  gegenüber  der
 Bundesanstalt  und  der  Deutschen  Bundesbank  sowie  der
 Allgemeinheit  (§  25  Absatz  3  und  4)  wird  der  durch  Artikel  2
 Nummer  8  Buchstabe  a  der  Richtlinie  2011/89/  EU  ergänzte
 Artikel  9  Absatz  4  der  Finanzkonglomerate-Richtlinie  um-
 gesetzt.
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Zu §  26

 §  26  setzt  den  durch  Artikel  2  Nummer  9  der  Richtlinie
 2011/89/EU  neu  in  die  Finanzkonglomerate-Richtlinie  ein-
 gefügten  Artikel  9b  um.  Statt  auf  Stresstests  wird  auf  Pro-
 gnoserechnungen  abgestellt,  weil  dieser  Begriff  im  deutschen
 Aufsichtsrecht  bereits  gebräuchlich  ist  (§  55b  VAG).  Auch
 die  Detailregelungen  lehnen  sich  an  §  55b  VAG  an.  So  ge-
 stattet  die  Bundesanstalt  dem  übergeordneten  Unternehmen
 eines  Finanzkonglomerats  die  Verwendung  eigener  Berech-
 nungsmethoden,  soweit  dies  die  Beurteilung  des  Konglome-
 rats  oder  des  entsprechenden  Marktes  insgesamt  nicht  er-
 schwert.  Maßgebend  ist  unter  anderem  die  Aussagekraft
 bezüglich der konglomeratsspezifischen Risiken.

 Zu §  27

 §  27  regelt  die  bis  dahin  in  §  12a  KWG  (siehe  auch  Begrün-
 dung  zu  Artikel  2  Nummer  23  (§  12a))  normierten  Verpflich-
 tungen  von  Finanzkonglomeratsunternehmen  bei  der  Be-
 gründung  von  Unternehmensbeziehungen.  Anders  als  im
 KWG  erstreckt  sich  die  Verpflichtung  aus  Absatz  1  nunmehr
 auf  jedes  beaufsichtigte  Unternehmen  eines  Finanzkonglo-
 merats,  belässt  aber  die  Norm  inhaltlich  im  Übrigen  unbe-
 rührt.  Die  abweichend  vom  Wortlaut  des  §  12a  KWG  einge-
 fügte  Nummer  1  des  zweiten  Absatzes  referenziert  lediglich
 den  Gesetzeswortlaut  des  §  18  Absatz  4  Satz  3.  Die  unter
 Absatz  2  Nummern  1  bis  3  genannten  Voraussetzungen  müs-
 sen  kumulativ  vorliegen,  um  die  Rechtsfolge  des  Absatzes  2
 Satz 1 auszulösen.

 Zu §  28

 §  28  setzt  Artikel  16  der  Finanzkonglomerate-Richtlinie  um,
 soweit  es  um  Maßnahmen  gegenüber  gemischten  Finanzhol-
 ding-Gesellschaften  geht.  Die  Materie  war  bisher  in  §  104u
 und  §  13e  Absatz  3  VAG  sowie  die  §§  45a  und  24  Absatz  3a
 Satz  5  zweiter  Halbsatz  in  Verbindung  mit  den  Sätzen  2  und  4
 KWG  geregelt.  Die  Bundesanstalt  kann  einer  gemischten  Fi-
 nanzholding-Gesellschaft  die  Ausübung  ihrer  Stimmrechte
 an  dem  übergeordneten  Unternehmen  eines  Finanzkonglo-
 merats  und  den  nachgeordneten  Unternehmen  eines  Finanz-
 konglomerats  untersagen,  wenn  die  gemischte  Finanzhol-
 ding-Gesellschaft  dem  nach  §  17  Absatz  2  und  §  23  Absatz  1
 anzeigepflichtigen  Unternehmen  nicht  die  für  die  Beaufsich-
 tigung  auf  Finanzkonglomeratsebene  nach  §  17  oder  §  23  er-
 forderlichen  Angaben  übermittelt  oder  Mitglieder  des  Lei-
 tungs-  oder  Kontrollorgans  der  gemischten  Finanzholding-
 Gesellschaft  nicht  zuverlässig  sind  oder  nicht  die  erforder-
 liche  fachliche  Qualifikation  haben  (§  28  Absatz  1).  Diese
 Regelung  ergänzt  die  materiellen  Anforderungen  an  die  Or-
 ganmitglieder  von  gemischten  Finanzholding-Gesellschaften
 und  soll  eine  schädliche  Einflussnahme  auf  das  übergeordne-
 te  und  die  nachgeordneten  Unternehmen  eines  Finanzkonglo-
 merats  verhindern.  Die  Ermächtigung  ermöglicht  der
 Bundesanstalt  grundsätzlich  auch  Maßnahmen  gegenüber  ge-
 mischten  Finanzholding-Gesellschaften  mit  Sitz  im  Ausland,
 weil  Regelungsgegenstand  die  Beteiligung  an  einem  Unter-
 nehmen  mit  Sitz  im  Inland  ist.  §  28  enthält  konglomeratsspe-
 zifische  Regelungen  für  gemischte  Finanzholding-Gesell-
 schaften.  Diese  spielen  jedoch  auch  in  der  sektoralen  Aufsicht
 nach  KWG  und  VAG  eine  Rolle.  Deshalb  enthalten  diese  Ge-
 setze  weiterhin  die  nicht  konglomeratsspezifischen  Regelun-
 gen  für  gemischte  Finanzholding-Gesellschaften  (etwa  die

 §§  2d  und  24  Absatz  3  und  3a  KWG,  §  7a  Absatz  3  und  4,
 §  13e  Absatz  1  Satz  2  und  3,  §  64b  Absatz  4,  §  81  Absatz  2
 Satz  4,  §  87  Absatz  8  VAG).  §  28  Absatz  6  stellt  klar,  dass  die-
 se  Vorschriften  unberührt  bleiben.  Auf  eine  gemischte  Fi-
 nanzholding-Gesellschaft  sind  entweder  nur  die  nicht  kon-
 glomeratsspezifischen  Regelungen  des  KWG  oder  nur  die
 nicht  konglomeratsspezifischen  Regelungen  des  VAG  anzu-
 wenden.

 Zu §  29

 §  29  setzt  Artikel  14  Absatz  2  der  Finanzkonglomerate-
 Richtlinie  um.  Die  Regelungen  betreffen  konglomerats-
 spezifische  Auskunfts-  und  Vorlagepflichten  gegenüber  der
 Bundesanstalt  und  die  Duldung  von  Prüfungen.  Die  Materie
 war  bisher  in  §  83  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1b,  2  und  4  und
 Satz 3 VAG sowie §  44 KWG geregelt.

 Zu §  30

 §  30  Absatz  1  und  2  setzen  Artikel  14  Absatz  1  der  Finanz-
 konglomerate-Richtlinie  um.  §  30  Absatz  1  Satz  1  gewähr-
 leistet  den  freien  Datentransfer  ins  Ausland  zu  aufsichts-
 rechtlichen  Zwekken  nach  Maßgabe  der  Richtlinie  2002/87/
 EG.  Nach  §  30  Absatz  1  Satz  2  kann  die  Bundesanstalt  je-
 doch  die  Übermittlung  von  Daten  in  einen  Drittstaat  untersa-
 gen.  Dies  kommt  vor  allem  in  Betracht,  wenn  der  Drittstaat
 seinerseits  keinen  freien  Datentransfer  zu  aufsichtsrecht-
 lichen  Zwekken  sicherstellt.  §  30  Absatz  4  setzt  Artikel  6
 Absatz  5  Unterabsatz  4  der  Richtlinie  um.  Ausgangsvor-
 schriften  sind  die  §§  104w  und  111f  Absatz  3  und  4  VAG
 sowie  die  §§  44a  und  44  Absatz  3a  Satz  2  in  Verbindung  mit
 Absatz 3 KWG.

 Zu §  31

 §  31  regelt,  entsprechend  den  bisherigen  §§  89a  VAG  und  49
 KWG,  dass  Widerspruch  und  Anfechtungsklage  gegen  be-
 stimmte,  regelmäßig  eilbedürftige  Maßnahmen  keine  auf-
 schiebende Wirkung haben.

 Zu §  32

 Der  in  §  32  festgelegte  Ordnungswidrigkeitstatbestand  si-
 chert,  entsprechend  dem  bisherigen  §  144  Absatz  1a  Satz  1
 Nummer  2  und  Absatz  2  VAG,  die  Erfüllung  der  wichtigen
 Anzeigepflicht nach §  28 Absatz 5 Satz 1.

 Zu §  33

 Bis  zur  weiteren  Koordinierung  der  Bestimmungen  über  Ri-
 sikokonzentrationen  und  konglomeratsinterne  Transaktionen
 auf  europäischer  Ebene  soll  vom  Erlass  einer  Rechtsverord-
 nung  nach  §  24  abgesehen  werden,  um  Wettbewerbsverzer-
 rungen  zu  vermeiden.  §  33  enthält  die  notwendigen  Über-
 gangsbestimmungen,  beschränkt  auf  Anzeigepflichten  und
 Definitionen.  Die  Vorschrift  entspricht  weitgehend  §  123c
 Absatz 1 VAG und §  64g Absatz  1 KWG.

 Allerdings  endete  die  Frist  zur  Anzeige  bedeutender  interner
 Transaktionen  und  bedeutender  Risikokonzentrationen  nach
 früherer  Rechtslage  am  16.  Januar  des  darauffolgenden  Ka-
 lenderjahres.  Auch  bei  durchgeführten  „Fast  Closings“,  also
 der  beschleunigten  Erstellung  der  Jahresabschlüsse,  existie-
 ren  jedoch  bis  zum  16.  Januar  keine  belastbaren  Zahlen,  die
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für  die  Anzeigen  verwendet  werden  könnten.  Daher  wird  die
 Frist zur Anzeige verlängert.

 Zu Artikel 2  (Änderung des Kreditwesengesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Anpassungen,  die  sich
 durch  die  geänderte  Struktur  des  KWG  aufgrund  der  Anpas-
 sung  der  Richtlinie  2006/48/EG  durch  die  Richtlinie  2011/
 89/EU  und  durch  die  Überführung  der  für  Finanzkonglome-
 rate  relevanten  Normen  des  KWG  in  ein  eigenständiges  Fi-
 nanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes ergeben.

 Zu Nummer 2  (1. Zwischenüberschrift des Ersten
 Abschnitts)

 Die  Streichung  der  Finanzkonglomerate  aus  der  Überschrift
 ist  bedingt  durch  die  inhaltliche  Überführung  der  die  Finanz-
 konglomerate  betreffenden  KWG-Normen  in  das  Finanz-
 konglomerate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Nummer 3  (§  1)

 Zu Buchstabe a

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  inhaltlichen  Überführung  der
 die  Finanzkonglomerate  betreffenden  Teile  des  Absatz  3a
 KWG  in  §  2  Nummer  1  des  Finanzkonglomerate-Aufsichts-
 gesetzes.

 Zu den Buchstaben b bis e

 Diese  Änderung  setzt  den  Artikel  3  Nr.  2a  der  Richtlinie
 2011/89/EU  um,  der  eine  Änderung  des  Artikels  4  der  Richt-
 linie  2006/48/EG  vornimmt  und  gemischte  Finanzholding-
 Gesellschaften in vorliegende Definition einbezieht.

 Zu Buchstabe f

 Diese  Änderung  setzt  den  Artikel  3  Nr.  2a  der  Richtlinie
 2011/89/EU  um,  der  vorliegende  Definitionen  in  den  Arti-
 kel 4 der Richtlinie 2006/48/EG einfügt.

 Zu Buchstabe g

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Anpassung,  die  auf  der
 Überführung  der  §§  51a  und  51c  in  das  Finanzkonglomerate-
 Aufsichtsgesetz beruht.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Anpassung,  die  auf  der
 Streichung der Nummer 3 beruht.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  Streichung  des  diesem
 Normteils  zugrundeliegenden  Teils  der  Richtlinie  2002/87/
 EG.

 Zu Buchstabe h

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  inhaltlichen  Überführung  der
 Definition  für  Finanzkonglomerate  in  den  §  1  Absatz  2  des
 Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes.

 Zu Buchstabe i

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  inhaltlichen  Überführung  der
 Definitionen  von  „Gruppeninternen  Transaktionen“  und
 „Risikokonzentrationen“  in  §  2  Nummer  15  und  16  des  Fi-
 nanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes.

 Zu Nummer 4  (§  1a)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  welche  sich  aus  der
 Anpassung  der  Richtlinie  2006/48/EG  durch  die  Richtlinie
 2011/89/EU ergibt.

 Zu Nummer 5  (§  2)

 Die  redaktionelle  Änderung  beruht  auf  der  Aufhebung  des
 §  13d.

 Zu Nummer 6  (§  2a)

 Diese  Änderung  setzt  den  Artikel  3  Nummer  5  der  Richtlinie
 2011/89/EU  um,  der  eine  Änderung  des  Artikels  69  Absatz
 2  der  Richtlinie  2006/48/EG  vornimmt  und  gemischte  Fi-
 nanzholding-Gesellschaften  und  gemischte  Finanzholding-
 Gruppen in den Regelungsbereich einbezieht.

 Zu Nummer 7  (§  2d)

 Diese  redaktionelle  Änderung  beruht  auf  der  Aufhebung  des
 §  10b und der Neueinfügung des §  10a Absatz 3a.

 Zu Nummer 8  (§  2e – neu)

 Mit  dem  neu  eingefügten  §  2e  wird  Artikel  3  Nummer  8  der
 Richtlinie  2011/89/EU  umgesetzt,  der  einen  neuen  Artikel  72a
 in  die  Richtlinie  2006/48/EG  eingefügt  hat.  Die  Freistellun-
 gen  in  Absatz  1  und  2  beruhen  auf  Artikel  72a  Absatz  1  und  2
 der  Richtlinie  2006/48/EG.  Auf  Ebene  der  gemischten  Fi-
 nanzholdinggesellschaften  finden  bestimmte  Vorschriften
 der  Richtlinien  98/78/EG,  2002/87/EG  und  2006/48/EG  ne-
 beneinander  Anwendung.  Diese  Bestimmungen  können  ein-
 ander  gleichwertig  sein,  insbesondere  was  die  qualitativen
 Elemente  des  Verfahrens  der  aufsichtlichen  Überprüfung  an-
 geht.  Um  Überschneidungen  bei  derartigen  Vorschriften  zu
 vermeiden  und  die  Wirksamkeit  der  Beaufsichtigung  auf
 oberster  Ebene  sicherzustellen,  sollten  die  Aufsichtsbehör-
 den  die  Möglichkeit  haben,  eine  bestimmte  Vorschrift  nur
 einmal  anzuwenden  und  dabei  die  gleichwertigen  Bestim-
 mungen  in  allen  anderen  anwendbaren  Richtlinien  einzuhal-
 ten.  Wenn  Bestimmungen  keine  wortgleichen  Formulierun-
 gen  aufweisen,  sollten  sie  als  gleichwertig  erachtet  werden,
 wenn  sie  vom  Inhalt  her,  insbesondere  hinsichtlich  einer  ri-
 sikobasierten  Beaufsichtigung,  ähnlich  sind.  Bei  der  Prüfung
 der  Gleichwertigkeit  sollten  die  Aufsichtsbehörden  im  Rah-
 men  von  Kollegien  prüfen,  ob  hinsichtlich  jeder  anwendba-
 ren  Richtlinie  der  Geltungsbereich  umfasst  ist  und  deren  Zie-
 le  ohne  Abstriche  bei  den  Aufsichtsstandards  eingehalten
 werden.  Eine  Fortentwicklung  der  Gleichwertigkeitsprüfun-
 gen  sollte  im  Zuge  von  Änderungen  der  Aufsichtsrahmen
 und  -praktiken  möglich  sein.  Gleichwertigkeitsprüfungen
 sollten  daher  einem  offenen,  auf  Fortentwicklung  angelegten
 Prozess  unterliegen.  Dieser  Prozess  sollte  Einzelfalllösun-
 gen  ermöglichen,  so  dass  allen  relevanten  Besonderheiten
 einer  bestimmten  Gruppe  Rechnung  getragen  wird.  Um  die
 Kohärenz  des  Aufsichtsrahmens  für  eine  bestimmte  Gruppe
 zu  wahren  und  gleiche  Ausgangsbedingungen  für  alle  Fi-
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nanzkonglomerate  innerhalb  der  Union  zu  schaffen,  ist  eine
 Zusammenarbeit  in  Aufsichtsfragen  in  geeigneter  Form  er-
 forderlich.

 Zu Nummer 9  (§  7a)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  in  Absatz  2  Nummer  1  enthaltene  Mitteilungspflicht  an
 die  Europäische  Kommission  ist  in  der  Richtlinie  2002/87/
 EG  durch  eine  Mitteilungspflicht  an  den  Gemeinsamen  Aus-
 schuss  ersetzt  worden.  Diese  findet  sich  nunmehr  im  Finanz-
 konglomerate-Aufsichtsgesetz und war daher aufzuheben.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  welche  sich  aus  der
 Anpassung  der  Richtlinie  2006/48/EG  durch  die  Richtlinie
 2011/89/EU ergibt.

 Zu Buchstabe b

 Diese  Änderung  setzt  den  Artikel  3  Nummer  23  Buchstabe  b
 der  Richtlinie  2011/89/EU  um,  der  eine  Änderung  des  Arti-
 kels  140  Absatz  3  der  Richtlinie  2006/48/EG  vornimmt  und
 die  Übermittlung  von  Verzeichnissen  der  Finanzholding-Ge-
 sellschaften  und  gemischten  Finanzholding-Gesellschaften,
 für  deren  Beaufsichtigung  die  Bundesanstalt  auf  zusammen-
 gefasster  Basis  zuständig  ist,  an  die  Europäische  Kommis-
 sion verlangt.

 Zu Nummer 10  (§  7b)

 Zu Buchstabe a

 Da  nunmehr  durch  die  Änderung  der  Richtlinie  2006/48/EG
 die  Bundesanstalt  verpflichtet  wird,  auch  die  Europäische
 Aufsichtsbehörde  für  das  Versicherungswesen  und  die  be-
 triebliche  Altersversorgung  über  bestimmte  Entscheidungen
 zu  informieren,  die  sie  getroffen  hat,  war  die  Überschrift  des
 §  7b um diese zu erweitern.

 Zu Buchstabe b

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  welche  sich  aus  der
 Anpassung  der  Richtlinie  2006/48/EG  durch  die  Richtlinie
 2011/89/EU ergibt.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Änderung,  die  sich  durch
 das Einfügen der Nummern 4 und 5 ergibt.

 Zu Doppelbuchstabe cc und Buchstabe d

 Die  Vorgabe,  dass  die  Bundesanstalt  die  Europäischen  Ban-
 kenaufsichtsbehörde  und  die  Europäische  Aufsichtsbehörde
 für  das  Versicherungswesen  und  die  betriebliche  Altersver-
 sorgung  über  die  Entscheidungen  nach  §  2e  unterrichtet,  er-
 gibt  sich  aus  der  Vorgabe  des  Artikel  72a  Absatz  3  Richtlinie
 2006/48/EG,  der  durch  Artikel  3  Nummer  8  Richtlinie  2011/
 89/EU in die Richtlinie 2006/48/EG eingefügt wird.

 Zu Buchstabe c

 Diese  Änderung  setzt  den  Artikel  3  Nummer  23  Buchstabe  b
 der  Richtlinie  2011/89/EU  um,  der  eine  Änderung  des  Arti-
 kels  140  Absatz  3  der  Richtlinie  2006/48/EG  vornimmt  und
 die  Übermittlung  von  Verzeichnissen  der  Finanzholding-Ge-
 sellschaften  und  gemischten  Finanzholding-Gesellschaften,
 für  deren  Beaufsichtigung  die  Bundesanstalt  auf  zusammen-
 gefasster  Basis  zuständig  ist,  an  die  Europäische  Bankenauf-
 sicht verlangt.

 Zu Nummer 11  (§  8)

 Diese  Änderung  setzt  den  Artikel  3  Nummer  20  Buchstabe  a
 und  b  der  Richtlinie  2011/89/EU  um,  der  eine  Änderung  des
 Artikels  132  Absatz  1  der  Richtlinie  2006/48/EG  vornimmt
 und  gemischte  Finanzholding-Gruppen  in  den  Regelungsbe-
 reich des §  8 einbezieht.

 Zu Nummer 12  (§  8a)

 Diese  Änderung  setzt  Artikel  3  Nummer  18  Buchstabe  a
 und  c  der  Richtlinie  2011/89/EU  um,  die  Änderungen  des
 Artikels  129  Absatz  1  und  Absatz  3  der  Richtlinie  2006/48/
 EG  vornehmen  und  gemischte  EU-Mutterfinanzholding-Ge-
 sellschaften  und  gemischte  Finanzholding-Gruppen  in  den
 Regelungsbereich  des  §  8a  einbeziehen.  Die  Aufnahme  von
 Nummer  3  in  Absatz  1  Satz  1  setzt  den  Artikel  3  Nummer  23
 Buchstabe  b  der  Richtlinie  2011/89/EU  um,  der  eine  Ände-
 rung  des  Artikels  140  Absatz  3  der  Richtlinie  2006/48/EG
 vornimmt  und  die  Übermittlung  von  Verzeichnissen  der  Fi-
 nanzholding-Gesellschaften  und  gemischten  Finanzholding-
 Gesellschaften  für  deren  Beaufsichtigung  die  Bundesanstalt
 auf  zusammengefasster  Basis  zuständig  ist  an  die  zuständige
 Stellen  der  anderen  Staaten  des  europäischen  Wirtschafts-
 raums verlangt.

 Zu Nummer 13  (§  8b)

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  inhaltlichen  Überführung  des
 §  8b in das Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Nummer 14  (§  8c)

 Diese  Änderung  setzt  Artikel  3  Nummer  16  der  Richtlinie
 2011/89/EU  um,  der  Änderungen  des  Artikels  126  der  Richt-
 linie  2006/48/EG  vornimmt  und  gemischte  Finanzholding-
 Gruppen in den Regelungsbereich des §  8c einbezieht.

 Zu Nummer 15  (§  8d)

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  inhaltlichen  Überführung  des
 §  8d in das Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Nummer 16  (§  8e)

 Diese  Änderung  setzt  Artikel  3  Nummer  19  der  Richtlinie
 2011/89/EU  um,  der  Änderungen  des  Artikels  131a  Absatz  2
 Unterabsatz  6  der  Richtlinie  2006/48/EG  vornimmt  und  ge-
 mischte  Finanzholding-Gruppen  in  den  Regelungsbereich
 des §  8e einbezieht.

 Zu Nummer 17  (Überschrift des Zweiten Abschnitts)

 Aufgrund  der  Einfügung  des  §  10a  Absatz  3a  und  da  die  Re-
 gelungsherrschaft  des  zweiten  Abschnitts  die  Finanzkonglo-
 merate  aufgrund  der  Überführung  der  diesbezüglichen  Nor-
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men  in  das  Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz  nicht  mehr
 umfasst, war die Überschrift anzupassen.

 Zu Nummer 18  (§  10)

 Es  handelt  sich  um  Änderungen,  die  auf  der  inhaltlichen
 Überführung  des  §  10b  in  das  Finanzkonglomerate-Auf-
 sichtsgesetz  beruhen  und  die  Artikel  3  Nummer  18  Buch-
 stabe  b  der  Richtlinie  2011/89/EU  umsetzen,  der  Änderun-
 gen  des  Artikels  129  Absatz  2  der  Richtlinie  2006/48/EG
 vornimmt  und  gemischte  Finanzholding-Gruppen  in  den  Re-
 gelungsbereich des §  10 einbezieht.

 Zu Nummer 19  (§  10a)

 Diese  Änderung  setzt  den  Artikel  3  Nummer  6  und  9  der
 Richtlinie  2011/89/EU  um,  der  Änderungen  der  Artikel  71
 Absatz  2  und  73  Absatz  2  der  Richtlinie  2006/48/EG  vor-
 nimmt  und  gemischte  Finanzholding-Gesellschaften  in  die
 aufsichtliche Konsolidierung aufnimmt.

 Zu Nummer 20  (§  10b)

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  inhaltlichen  Überführung  des
 §  10b in das Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Nummer 21  (§  10c)

 Diese  Änderung  setzt  den  Artikel  3  Nr.  10  der  Richtlinie
 2011/89/EU  um,  der  eine  Änderung  des  Artikels  80  Absatz  7
 Buchstabe  a  der  Richtlinie  2006/48/EG  vornimmt  und  ge-
 mischte  Finanzholding-Gesellschaften  in  den  Regelungsbe-
 reich einbezieht.

 Zu Nummer 22  (§  12)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  die  durch  die  Ände-
 rung des §  10a bedingt ist.

 Zu Nummer 23  (§  12a)

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  Überführung  der  die  Finanz-
 konglomerate  betreffenden  KWG-Normen  in  das  Finanz-
 konglomerate-Aufsichtsgesetz  und  auf  der  Aufnahme  der
 gemischten  Finanzholding-Gesellschaften  in  den  aufsichtli-
 chen  Konsolidierungskreis  im  Kreditwesengesetz.  Durch
 diese  Aufnahme  konnten  die  gemischten  Finanzholding-Ge-
 sellschaften  in  den  Regelungsbereich  des  Absatzes  1  der
 Norm  überführt  werden  und  aus  dem  Absatz  3  gestrichen
 werden,  ohne  dass  dies  die  aufsichtlichen  Anforderungen  re-
 duziert  hätte.  Die  im  Wesentlichen  inhaltsgleiche  Regelung
 für  Finanzkonglomerate  befindet  sich  nunmehr  in  Artikel  1
 §  27  (siehe  auch  Begründung  zu  Artikel  1  §  27).  Um  eine
 Doppelregelung  zu  vermeiden,  mussten  die  Finanzkonglo-
 merate  aus  dem  Regelungsbereich  des  §  12a  herausgenom-
 men werden und der Absatz 3 konnte gestrichen werden.

 Zu Nummer 24  (13b)

 Diese  Änderung  setzt  den  Artikel  3  Nr.  1  der  Richtlinie  2011/
 89/EU  um,  der  eine  Änderung  des  Artikels  1  Absatz  2  der
 Richtlinie  2006/48/EG  vornimmt  und  gemischte  Finanzhol-
 ding-Gesellschaften  in  den  Regelungsbereich  des  §  13b  ein-
 bezieht.

 Zu Nummer 25  (§  13d)

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  inhaltlichen  Überführung  des
 §  13d in das Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Nummer 26  (§  18a)

 Diese  Änderung  setzt  Artikel  3  Nummer  14  der  Richtlinie
 2011/89/EU  um,  der  Änderungen  des  Artikels  122a  Absatz  2
 der  Richtlinie  2006/48/EG  vornimmt  und  gemischte  EU-
 Mutterfinanzholding-Gesellschaften  in  den  Regelungsbe-
 reich des §  8c einbezieht.

 Zu Nummer 27  (5. Zwischenüberschrift des Zweiten
 Abschnitts)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  welche  sich  aus  der
 Anpassung  der  Richtlinie  2006/48/EG  durch  die  Richtlinie
 2011/89/EU ergibt.

 Zu Nummer 28  (§  24)

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  Überführung  des  die  Finanz-
 konglomerate  betreffenden  Teils  der  Norm  in  das  Finanz-
 konglomerate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Nummer 29  (§  25a)

 Die  Änderung  beruht  auf  der  Überführung  des  für  Finanz-
 konglomerate  relevanten  Teils  der  Norm  in  das  Finanzkon-
 glomerate-Aufsichtsgesetz  und  setzt  den  Artikel  3  Absatz  1
 der  Richtlinie  2011/89/EU  um,  der  eine  Änderung  des  Arti-
 kels  1  Absatz  2  der  Richtlinie  2006/48/EG  vornimmt  und  ge-
 mischte  Finanzholding-Gruppen  in  den  Regelungsbereich
 des §  25a einbezieht.

 Zu Nummer 30  (§  25c)

 Zu Buchstabe a

 Diese  redaktionellen  Änderungen  beruhen  auf  der  Überfüh-
 rung  der  die  Finanzkonglomerate  betreffenden  KWG-Nor-
 men in das Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Buchstabe b

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  Änderung  des  §  1  Absatz  20,
 welcher nunmehr nur noch aus einem Satz besteht.

 Zu Nummer 31  (§  25g)

 Diese  redaktionelle  Änderung  beruht  auf  der  Überführung
 der  die  Finanzkonglomerate  betreffenden  KWG-Normen  in
 das Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Nummer 32  (§  26)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  welche  sich  aus  der
 Anpassung  der  Richtlinie  2006/48/EG  durch  die  Richtlinie
 2011/89/EU ergibt.

 Zu Nummer 33  (§  26a)

 Diese  Änderung  setzt  Artikel  3  Nummer  26  der  Richtlinie
 2011/89/EU  um,  der  den  Artikel  146a  neu  in  die  Richtlinie
 2006/48/EG  aufnimmt  und  benannte  Offenlegungspflichten
 für Institute vorsieht.
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Zu Nummer 34  (§  29)

 Zu Buchstabe a

 Diese  redaktionelle  Änderung  beruht  auf  der  Überführung
 der  die  Finanzkonglomerate  betreffenden  Normen  in  das  Fi-
 nanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Buchstabe b

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  welche  sich  aus  der
 Anpassung  der  Richtlinie  2006/48/EG  durch  die  Richtlinie
 2011/89/EU ergibt.

 Zu Nummer 35  (§  31)

 Zu den Buchstaben a und b

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  welche  sich  aus  der
 Anpassung  der  Richtlinie  2006/48/EG  durch  die  Richtlinie
 2011/89/EU ergibt.

 Zu Buchstabe c

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  inhaltlichen  Überführung  des
 §  31 Absatz 5 in das Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Nummer 36  (§  36)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  welche  sich  aus  der
 Anpassung  der  Richtlinie  2006/48/EG  durch  die  Richtlinie
 2011/89/EU ergibt.

 Zu Nummer 37  (§  44)

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  inhaltlichen  Überführung  der
 die  Finanzkonglomerate  betreffenden  Teile  der  Norm  in  das
 Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz  und  setzt  Artikel  3
 Nummer  17  der  Richtlinie  2011/89/EU  um,  der  Änderungen
 des  Artikels  127  der  Richtlinie  2006/48/EG  vornimmt  und
 gemischte  Finanzholding-Gruppen  und  gemischte  Finanz-
 holdinggesellschaften  in  den  Regelungsbereich  des  §  44  ein-
 bezieht.

 Zu Nummer 38  (§  44a)

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  inhaltlichen  Überführung  der
 die  Finanzkonglomerate  betreffenden  Teile  der  Norm  in  das
 Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Nummer 39  (§  45)

 Zu Buchstabe a

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  inhaltlichen  Überführung  der
 die  Finanzkonglomerate  betreffenden  Teile  der  Norm  in  das
 Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Buchstabe b

 Bei  den  Änderungen  handelt  es  sich  um  durch  die  Aufhe-
 bung des Absatzes 4 bedingte Folgeänderungen.

 Zu Buchstabe c

 Diese  Änderung  setzt  den  Artikel  3  Nr.  1  der  Richtlinie  2011/
 89/EU  um,  der  eine  Änderung  des  Artikels  1  Absatz  2  der

 Richtlinie  2006/48/EG  vornimmt  und  gemischte  Finanzhol-
 ding-Gesellschaften in den Regelungsbereich einbezieht.

 Zu Nummer 40  (§  45a)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  welche  sich  aus  der
 Anpassung  der  Richtlinie  2006/48/EG  durch  die  Richtlinie
 2011/89/EU  ergibt,  welche  die  gemischten  Finanzholding-
 Gesellschaften  in  den  aufsichtlichen  Konsolidierungskreis
 einbezieht.

 Zu Nummer 41  (§  45b)

 Diese  Änderung  setzt  den  Artikel  3  Nr.  1  der  Richtlinie  2011/
 89/EU  um,  der  eine  Änderung  des  Artikels  1  Absatz  2  der
 Richtlinie  2006/48/EG  vornimmt  und  gemischte  Finanzhol-
 ding-Gesellschaften in den Regelungsbereich einbezieht.

 Zu Nummer 42  (§  45c)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  welche  sich  aus  der
 Anpassung  der  Richtlinie  2006/48/EG  durch  die  Richtlinie
 2011/89/EU ergibt.

 Zu Nummer 43  (§  46b)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  welche  sich  aus  der
 Anpassung  der  Richtlinie  2006/48/EG  durch  die  Richtlinie
 2011/89/EU ergibt.

 Zu Nummer 44  (§  48p)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  welche  sich  aus  der
 Anpassung  der  Richtlinie  2006/48/EG  durch  die  Richtlinie
 2011/89/EU ergibt.

 Zu Nummer 45  (§  48q)

 Diese  redaktionelle  Änderung  beruht  auf  der  Überführung
 der  die  Finanzkonglomerate  betreffenden  Normen  in  das  Fi-
 nanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Nummer 46  (§  49)

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  Überführung  der  die  Finanz-
 konglomerate  betreffenden  Normen  in  das  Finanzkonglome-
 rate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Nummer 47  (Aufhebung des Vierten Abschnitts)

 Aufgrund  der  Überführung  der  die  Finanzkonglomerate  be-
 treffenden  Normen  in  das  Finanzkonglomerate-Aufsichts-
 gesetz war die Überschrift entsprechend aufzuheben.

 Zu Nummer 48  (§  53b)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  welche  sich  aus  der
 Anpassung  der  Richtlinie  2006/48/EG  durch  die  Richtlinie
 2011/89/EU ergibt.

 Zu Nummer 49  (§  53d)

 Diese  Änderung  setzt  den  Artikel  3  Nummer  1  und  Num-
 mer  25  der  Richtlinie  2011/89/EU  um,  der  Änderungen  in
 den  Artikeln  1  und  der  Richtlinie  2006/48/EG  vornimmt  und
 gemischte  Finanzholding-Gesellschaften  in  den  Regelungs-
 bereich einbezieht.
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Zu Nummer 50  (§  64g)

 Diese  Änderung  beruht  auf  der  inhaltlichen  Überführung  der
 die  Finanzkonglomerate  betreffenden  Teile  der  Norm  in  das
 Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz.

 Zu Nummer 51  (§  64h)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  die  auf  der  Ände-
 rung des §  10a beruht.

 Zu Artikel 3  (Änderung des Versicherungs-
 aufsichtsgesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Folgeänderungen  zu  den  er-
 forderlichen  Änderungen  von  Überschriften  einzelner  Para-
 graphen sowie zu aufgehobenen Vorschriften.

 Zu Nummer 2  (§  5)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  3  Num-
 mer 5 dieses Gesetzes.

 Zu Nummer 3  (§  7a)

 Zu Buchstabe a

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  3  Num-
 mer 13 Buchstabe d dieses Gesetzes.

 Zu Buchstabe b

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  3  Num-
 mer 13 Buchstabe d dieses Gesetzes.

 Zu Nummer 4  (§  8)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  3  Num-
 mer 13 Buchstabe d dieses Gesetzes.

 Zu Nummer 5  (§  13e)

 Absatz  3  ist  aufzuheben,  da  diese  Regelung  über  gemischte
 Finanzholding-Gesellschaften,  die  an  der  Spitze  eines  Finanz-
 konglomerats  stehen,  in  §  28  Absatz  5  des  neu  geschaffenen
 Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes  (Artikel  1)  aufge-
 nommen  wurde.  Dies  führt  zu  Folgeänderungen  in  §  5  Ab-
 satz 6 Satz 1 und §  144 Absatz 1a Nummer 2 VAG.

 Zu Nummer 6  (§  53c)

 Zu Buchstabe a

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  1  dieses
 Gesetzes.

 Die  Änderung  ist  darauf  zurückzuführen,  dass  in  Anhang  I
 der  durch  Anhang  II  der  Richtlinie  2011/89/EU  geänderten
 Richtlinie  2002/87/EG  die  Methode  3  „Buchwert/Anforde-
 rungsabzugsmethode“ aufgehoben wurde.

 Zu Buchstabe b

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  3  Num-
 mer  15  dieses  Gesetzes.  Da  es  im  neu  geschaffenen  Finanz-
 konglomerate-Aufsichtsgesetz  (Artikel  1)  keine  dem  §  104k
 Nummer  2  Buchstabe  a  VAG  vergleichbare  Definition  von
 Erstversicherungsunternehmen  gibt,  lehnt  sich  die  Defini-

 tion  an  die  Regelung  in  §  2  Absatz  3  Nummer  2  Buchstabe  a
 des  neu  geschaffenen  Finanzkonglomerate-Aufsichtsgeset-
 zes (Artikel 1) an.

 Zu Nummer 7  (§  57)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  1  dieses
 Gesetzes.

 Zu Nummer 8  (§  64b)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  zu  Artikel  1  und  Arti-
 kel  3  Nummer  13  Buchstabe  d  dieses  Gesetzes.  In  §  25  Ab-
 satz  1  Satz  4  des  Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes
 (Artikel  1)  wird  geregelt,  dass  §  64b  Absatz  1,  2,  3,  5  und  6
 auf  übergeordnete  Unternehmen  eines  Finanzkonglomerats
 entsprechend anzuwenden ist.

 Zu Nummer 9  (§  80d)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  zu  §  1  Absatz  2  des
 Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes  (Artikel  1)  und  zu
 Artikel 3 Nummer 13 Buchstabe d dieses Gesetzes.

 Zu Nummer 10  (§  81)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  3  Num-
 mer 13 Buchstabe d dieses Gesetzes.

 Zu Nummer 11  (§  83)

 Zu Buchstabe a

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  3  Num-
 mer 13 Buchstabe d dieses Gesetzes.

 Zu Buchstabe b

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  3  Num-
 mer 16 dieses Gesetzes.

 Zu Nummer 12  (§  87)

 Zu Buchstabe a

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  §  21  des  Finanz-
 konglomerate-Aufsichtsgesetzes  (Artikel  1)  dieses  Gesetzes.

 Zu Buchstabe b

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  3  Num-
 mer 13 Buchstabe d dieses Gesetzes.

 Zu Nummer 13  (§  89a)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  §  29  des  Finanz-
 konglomerate-Aufsichtsgesetzes (Artikel 1).

 Zu Nummer 14  (§  104a)

 Zu Buchstabe a  (Absatz 1 Nummer 2)

 Die  Änderung  in  Nummer  2  Buchstabe  a  setzt  Artikel  1
 Nummer  2  der  Richtlinie  2011/89/EU  um,  der  Artikel  2
 Absatz  2  der  Richtlinie  98/78/EG  neu  fasst.  Die  zusätzliche
 Beaufsichtigung  bedeutet  nicht,  dass  eine  Beaufsichtigung
 der  gemischten  Finanzholding-Gesellschaft  auf  Einzelebene
 stattfindet.  Das  stellt  der  durch  Artikel  1  Nummer  4  der
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Richtlinie  2011/89/EU  neu  gefasste  Artikel  3  Absatz  1  der
 Richtlinie 98/78/EG klar.

 Zu Buchstabe b

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  3  Num-
 mer 13 Buchstabe d dieses Gesetzes.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  3  Num-
 mer 13 Buchstabe d dieses Gesetzes.

 Zu Doppelbuchstabe dd

 Die  Begriffsbestimmungen  in  §  104a  werden  um  die  Defini-
 tion  der  gemischten  Finanz-Holdinggesellschaft  ergänzt.  Die
 Änderung  in  Nummer  2  Buchstabe  b  setzt  Artikel  1  Num-
 mer  1  Buchstabe  b  der  Richtlinie  2011/89/EU  um,  der  Arti-
 kel  1  der  Richtlinie  98/78/EG  einen  neuen  Buchstaben  m  an-
 fügt.

 Zu Nummer 15  (§  104b)

 Mit  den  neu  eingefügten  Absätzen  1  bis  3  wird  Artikel  1
 Nummer  3  der  Richtlinie  2011/89/EU  umgesetzt,  der  nach
 Artikel  2  der  Richtlinie  98/78/EG  einen  neuen  Artikel  2a  ein-
 fügt.  Auf  Ebene  der  gemischten  Finanz-Holdinggesellschaf-
 ten  finden  bestimmte  Vorschriften  der  Richtlinien  98/78/EG,
 2002/87/EG  und  2006/48/EG  nebeneinander  Anwendung.
 Diese  Bestimmungen  können  einander  gleichwertig  sein,
 insbesondere  was  die  qualitativen  Elemente  des  Verfahrens
 der  aufsichtlichen  Überprüfung  angeht.  Dies  gilt  beispiels-
 weise  für  die  identischen  Anforderungen  an  die  Zuverlässig-
 keit  und  fachliche  Eignung  des  Managements  von  Holding-
 gesellschaften.  Um  Überschneidungen  bei  derartigen  Vor-
 schriften  zu  vermeiden  und  die  Wirksamkeit  der  Beaufsich-
 tigung  auf  oberster  Ebene  sicherzustellen,  sollten  die
 Aufsichtsbehörden  die  Möglichkeit  haben,  eine  bestimmte
 Vorschrift  nur  einmal  anzuwenden  und  dabei  die  gleichwer-
 tigen  Bestimmungen  in  allen  anderen  anwendbaren  Richt-
 linien  einzuhalten.  Wenn  Bestimmungen  keine  wortgleichen
 Formulierungen  aufweisen,  sollten  sie  als  gleichwertig  er-
 achtet  werden,  wenn  sie  vom  Inhalt  her,  insbesondere  hin-
 sichtlich  einer  risikobasierten  Beaufsichtigung,  ähnlich  sind.
 Bei  der  Prüfung  der  Gleichwertigkeit  sollten  die  Aufsichts-
 behörden  im  Rahmen  von  Kollegien  prüfen,  ob  hinsichtlich
 jeder  anwendbaren  Richtlinie  der  Geltungsbereich  umfasst
 ist  und  deren  Ziele  ohne  Abstriche  bei  den  Aufsichtsstan-
 dards  eingehalten  werden.  Eine  Fortentwicklung  der  Gleich-
 wertigkeitsprüfungen  sollte  im  Zuge  von  Änderungen  der
 Aufsichtsrahmen und -praktiken möglich sein.

 Gleichwertigkeitsprüfungen  sollten  daher  einem  offenen,
 auf  Fortentwicklung  angelegten  Prozess  unterliegen.  Dieser
 Prozess  sollte  Einzelfalllösungen  ermöglichen,  so  dass  allen
 relevanten  Besonderheiten  einer  bestimmten  Gruppe  Rech-
 nung  getragen  wird.  Um  die  Kohärenz  des  Aufsichtsrahmens
 für  eine  bestimmte  Gruppe  zu  wahren  und  gleiche  Aus-
 gangsbedingungen  für  alle  Finanzkonglomerate  innerhalb
 der  Union  zu  schaffen,  ist  eine  Zusammenarbeit  in  Auf-
 sichtsfragen in geeigneter Form erforderlich.

 Dass  die  Bundesanstalt  die  Europäische  Bankenaufsichtsbe-
 hörde  und  die  Europäische  Aufsichtsbehörde  für  das  Versi-
 cherungswesen  und  die  betriebliche  Altersversorgung  über
 Entscheidungen  nach  §  104b  Absatz  1  und  2  unterrichtet,  er-
 gibt  sich  aus  Artikel  2a  Absatz  3  der  Richtlinie  98/78/EG,
 der  durch  Artikel  1  Nummer  3  der  Richtlinie  2011/89/EU
 eingefügt wird.

 Zu Nummer 16  (Abschnitt Vc)

 Bei  der  Aufhebung  der  Vorschriften  über  die  Beaufsichti-
 gung  von  Versicherungsunternehmen,  die  einem  Finanzkon-
 glomerat  angehören,  handelt  es  sich  um  eine  Folgeänderung
 zu Artikel 1.

 Zu Nummer 17  (§  111f)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  §  30  des  Finanz-
 konglomerate-Aufsichtsgesetzes (Artikel 1).

 Zu Nummer 18  (§  111g)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  §  5  Absatz  2
 Nummer  2  des  Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes  (Ar-
 tikel 1).

 Zu Nummer 19  (§  112)

 Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und bb
 (Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Satz 2)

 Durch  die  Änderungen  wird  es  Pensionsfonds  ermöglicht,
 die  gleichen  Leistungen  der  betrieblichen  Altersversorgung
 einschließlich  Einmalkapitalzahlungen  wie  die  Pensionskas-
 sen zu erbringen.

 Zu Buchstabe b

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Nummer  19
 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und bb.

 Zu Nummer 20  (§  120)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1.

 Zu Nummer 21  (§  123c)

 Die  Vorschrift  ist  aufzuheben,  da  die  Übergangsvorschrift  in
 §  33  des  Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes  (Artikel  1)
 geregelt ist.

 Zu Nummer 22  (§  144)

 Mit  der  Einfügung  der  Angabe  „Satz  1“  wird  ein  redaktionel-
 les  Versehen  beseitigt.  Die  Streichung  des  Verweises  auf  den
 §  13e  Absatz  3  Satz  1  ist  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  3
 Nummer 5 dieses Gesetzes.

 Zu Nummer 23  (§  146)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1.

 Zu Artikel 4  (Änderung des Geldwäschegesetzes)

 Zu Nummer 1  (§  12)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  des  Artikels  3  Num-
 mer  16.  Aufgrund  der  Aufhebung  der  §  104k  des  Versiche-
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rungsaufsichtsgesetzes  ist  die  Folgeänderung  in  §  12  des
 Geldwäschegesetzes erforderlich.

 Zu Nummer 2  (§  12)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  des  Artikels  3  Num-
 mer  16.  Aufgrund  der  Aufhebung  der  §  104k  des  Versiche-
 rungsaufsichtsgesetzes  ist  die  Folgeänderung  in  §  12  des
 Geldwäschegesetzes erforderlich.

 Die  aufgrund  der  Aufhebung  der  §§  104k,  104q  und  104u
 des  Versicherungsaufsichtsgesetzes  erforderlichen  Folge-
 änderungen  in  Rechtsverordnungen  erfolgen  in  einem  ge-
 sonderten Verfahren.

 Zu Artikel 5  (Änderung des Gesetzes über das
 Verfahren in Familiensachen und in
 den  Angelegenheiten  der  freiwilligen
 Gerichtsbarkeit)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  des  Artikels  3  Num-
 mer  16.  Aufgrund  der  Aufhebung  der  §  104u  des  Versiche-
 rungsaufsichtsgesetzes  sind  Folgeänderungen  in  §  375  des
 Gesetzes  über  das  Verfahren  in  Familiensachen  und  in  den
 Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  erforder-
 lich.

 Die  aufgrund  der  Aufhebung  der  §§  104k,  104q  und  104u
 des  Versicherungsaufsichtsgesetzes  erforderlichen  Folge-
 änderungen  in  Rechtsverordnungen  erfolgen  in  einem  ge-
 sonderten Verfahren.

 Zu Artikel 6  (Inkrafttreten)

 Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  des  Ge-
 setzes geprüft.

 I.  Zusammenfassung

 II.  Im Einzelnen

 Mit  dem  Gesetz  wird  die  Richtlinie  2011/89/EU  des  Euro-
 päischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  16.  November  2011
 zur  Änderung  der  Richtlinien  98/78/EG,  2002/87/EG,  2006/
 48/EG  und  2009/138/EG  hinsichtlich  der  zusätzlichen  Beauf-
 sichtigung  der  Finanzunternehmen  eines  Finanzkonglome-
 rats  umgesetzt.  Regelungen  über  die  zusätzliche  Beaufsich-
 tigung  der  Finanzunternehmen  eines  Finanzkonglomerats,
 die  bisher  im  Kreditwesengesetz  und  im  Versicherungsauf-
 sichtsgesetz  enthalten  sind,  werden  in  einem  neuen  Gesetz
 zur  zusätzlichen  Aufsicht  über  beaufsichtigte  Unternehmen
 eines  Finanzkonglomerats  (Finanzkonglomerate-Aufsichts-
 gesetz  FKAG)  zusammengefasst  und  um  die  Vorgaben  der
 Richtlinie  ergänzt.  Das  Versicherungsaufsichtsgesetz  und

 das  Kreditwesengesetz  werden  entsprechend  angepasst.  Die
 Änderungen  beziehen  sich  insbesondere  auf  folgende  Berei-
 che:

 •  gemischte  Finanzholdinggesellschaften  werden  in  die
 Versicherungsgruppenaufsicht einbezogen,

 •  Stärkere  Risikoorientierung  bei  der  Festlegung,  ob  eine
 Gruppe als Finanzkonglomerat einzustufen ist,

 •  die  Aufsichtsbehörde  wird  ermächtigt,  Prognoserechnun-
 gen durchzuführen,

 •  für  Unternehmen  werden  neue  Informationspflichten  zu
 Rechts-,  Governance-  und  Organisationsstruktur  einge-
 führt,

 •  der  Schwellenwert  für  die  Freistellung  von  der  zusätz-
 lichen Aufsicht wird geändert,

 •  Vermögensverwaltungsgesellschaften  und  Verwalter  alter-
 nativer  Investmentfonds  nach  der  AIFM-Richtlinie*  wer-
 den  bei  der  Bestimmung  als  Finanzkonglomerat  einbezo-
 gen.

 Für  die  Wirtschaft  entsteht  jährlicher  Erfüllungsaufwand  in
 Höhe  von  rund  100  000  Euro,  der  aus  Informationspflichten
 resultiert. Danach haben die Finanzkonglomerate:

 •  die  Rechts-  sowie  Governance-  und  Organisationsstruk-
 tur  der  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht
 (BaFin) und der Deutschen Bundesbank mitzuteilen,

 •  die  Rechts-  sowie  Governance-  und  Organisationsstruk-
 tur zu veröffentlichen,

 •  Prognoserechnungen bei der BaFin vorzulegen.

 Für  die  Verwaltung  entsteht  jährlicher  Erfüllungsaufwand  in
 Höhe  von  rund  100  000  Euro.  Dieser  wird  im  Wesentlichen
 zum  einen  durch  die  Zusammenarbeit  der  BaFin  mit  den  zu-
 ständigen  Aufsichtsbehörden  betroffener  Staaten  begründet
 (z.  B.  Unterrichtung,  Mitteilung,  Anhörung).  Zum  anderen
 wird  der  Erfüllungsaufwand  durch  die  Freistellung  der  Un-
 ternehmen  von  zusätzlicher  Aufsicht  und  jährliche  Überprü-
 fung  der  Freistellung,  die  Feststellung  der  Parameter  von
 Prognoserechnungen,  die  Einbeziehung  von  Vermögensver-
 waltungsgesellschaften  und  Verwalter  alternativer  Invest-
 mentfonds in die Schwellenwertberechnung verursacht.

 Das  Ressort  hat  den  Erfüllungsaufwand  nachvollziehbar  dar-
 gestellt.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines  ge-
 setzlichen  Prüfauftrags  keine  Bedenken  gegen  das  Rege-
 lungsvorhaben.

 Bürgerinnen und
 Bürger:

 keine Auswirkungen

 Wirtschaft:

 Jährlicher Erfüllungs-
 aufwand:

 davon Informations-
 pflichten

 Ca. 100 000 Euro

 Ca. 100 000 Euro

 Verwaltung:

 Jährlicher Erfüllungs-
 aufwand:  Ca. 100 000 Euro

 Umsetzung des
 EU-Rechts:

 Dem  Nationalen  Normenkontroll-
 rat  liegen  keine  Anhaltspunkte  da-
 für  vor,  dass  mit  den  vorliegenden
 Regelungen  zur  Umsetzung  der
 Richtlinie  über  die  EU-Vorgaben
 hinausgegangen  wurde.  Jedoch
 existieren  schon  heute  im  KWG
 und  VAG  zum  Teil  höhere  Stan-
 dards.  Diese  werden  mit  der  Zu-
 sammenfassung  bestimmter  Re-
 gelungen  aus  beiden  Gesetzen  im
 vorliegenden  Gesetz  übernom-
 men.

 Das  Ressort  hat  den  Erfüllungsaufwand  nachvollziehbar
 dargestellt.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines
 gesetzlichen  Prüfauftrags  keine  Bedenken  gegen  das  Rege-
 lungsvorhaben.

 *  Richtlinie  2011/61/EU  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates

 vom  8.  Juni  2011  über  die  Verwalter  alternativer  Investmentfonds  und

 zur  Änderung  der  Richtlinien  2003/41/EG  und  2009/65/EG  und  der

 Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010.
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